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Zusammenfassung

Das	Wichtigste	in	Kürze
•  Der zuwanderungspolitische Fokus liegt in Deutschland weiterhin auf akademisch und beruflich Qua-

lifizierten, so auch im derzeit diskutierten Fachkräfteeinwanderungsgesetz.

•  Für gering- bis mittelqualifizierte Drittstaatsangehörige existieren dagegen kaum legale Zuwande-

rungsmöglichkeiten in Erwerb und Ausbildung. Nicht zuletzt aufgrund dessen reisen manche Zuwan-

derungswillige auf irregulärem Weg ein und stellen einen Asylantrag – mit meist geringer Aussicht 

auf Erfolg.

•  Auch ein möglicherweise ausgeweiteter sog. Spurwechsel für abgelehnte Asylbewerberinnen und 

Asylbewerber klärt als ‚Ex-post-Strategie‘ nicht den künftigen Umgang mit zuwanderungswilligen 

Drittstaatsangehörigen mit geringen und mittleren Qualifikationen.

•  Neben arbeitsmarktpolitischen Interessen muss Zuwanderungspolitik auch ordnungs-, entwicklungs- 

und außenpolitische Motivlagen berücksichtigen und sie im Sinne einer umfassenden Migrationspo-

litik in Einklang bringen (Zielbestimmung).

•  Deutschland und die EU sollten die Kooperation mit Herkunftsländern vertiefen und länderspezifische 

Angebote machen, um Migrationsbewegungen auch der gering- und mittelqualifizierten Drittstaats-

angehörigen effektiver zu steuern; hier bietet das bestehende Recht bereits Ansatzpunkte für pass-

genaue und nachhaltige Regelungen (Instrumentenwahl).

Zusammenfassung	

Deutschland hat seine zuwanderungsrechtlichen Be-

stimmungen im Bereich der Erwerbs- und Bildungs-

migration in den letzten zehn Jahren erheblich libe-

ralisiert. Eine weitere Öffnung soll Anfang 2019 unter 

arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitischen Erwägungen 

durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz vollzogen 

werden. Während bislang vor allem Hochqualifizierte 

sowie beruflich qualifizierte Fachkräfte von der Libera-

lisierung profitierten, gibt es weiterhin kaum Zuwan-

derungsmöglichkeiten für Drittstaatsangehörige mit 

geringem bis mittlerem Qualifikationsniveau, die nicht 

über einen formalen bzw. in Deutschland verwertba-

ren Abschluss verfügen. Zuwanderungsinteressierte 

mit primär erwerbs- oder bildungsbezogenen Motiven 

nutzen daher oft den irregulären Weg nach Europa 

bzw. Deutschland und berufen sich im Anschluss auf 

das Asylrecht als naheliegende oder einzig verfügbare 

Aufenthaltsmöglichkeit. Die Folge ist, dass das System 

des internationalen Schutzes zweckentfremdet und in 

seiner Kapazität überlastet wird.

Auf nationaler und europäischer Ebene wird daher 

gefordert, neue oder erweiterte legale Migrationsop-

tionen für Drittstaatsangehörige zu schaffen – in der 

Annahme, dass diese eine Alternative zur irregulären 

Einreise bieten. Diese Überlegung lag bereits der West-

balkan-Regelung zugrunde, die auch Personen ohne 

anerkannten beruflichen oder akademischen Abschluss 

eine Zuwanderungsoption einräumte. Die Annahme, 

dass sich irreguläre durch legale Migration reduzieren 

lässt, ist empirisch aber bislang nicht belegt. Welche 

zuwanderungsrechtlichen Migrationsoptionen erwei-

tert werden könnten, hängt zudem von verschiedenen 

Faktoren ab. So stehen Politik und Gesellschaft aktuell 

der vereinfachten Zuwanderung von Personen mit be-

ruflicher Qualifikation deutlich offener gegenüber als 

der von Personen ohne formalen Berufsabschluss. Eine 

Ausnahme bilden abgelehnte Asylbewerber und Asyl-

bewerberinnen, die sich erfolgreich in den deutschen 

Arbeitsmarkt integriert haben. Für sie wird derzeit über 

Möglichkeiten eines sog. Spurwechsels diskutiert. Wie 
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allerdings grundsätzlich der künftige Umgang mit 

gering- bis mittelqualifizierten Personen aussehen 

könnte, die aus primär ökonomischen Motiven nach 

Deutschland kommen wollen, dies aber aufgrund feh-

lender Zuwanderungsoptionen oder praktischer Hürden 

nicht können, ist weiter offen. Dabei könnten ausbil-

dungs- und erwerbsbezogene Zuwanderungsoptionen 

für Drittstaatsangehörige dieser Qualifikationsniveaus 

verschiedenen Zielen dienen: Erstens könnte das Asyl-

system durch legale Zuzugsoptionen entlastet werden; 

zweites könnte es auch für diese Qualifikationsgruppen 

einen Bedarf am Arbeitsmarkt geben, der sich durch 

gezielte Öffnung decken ließe; und drittens könnten 

passgenaue Lösungen auch entwicklungs- und au-

ßenpolitischen Zielen dienen, wenn bei der Konzep-

tion neuer Migrationsoptionen die Interessen der Her-

kunftsländer mitberücksichtigt werden.

Die vorliegende Studie diskutiert diese Zielvorstel-

lungen und formuliert Handlungsempfehlungen für 

die künftige Gestaltung von legalen Migrationsoptio-

nen in Erwerb und Ausbildung. Bevor über konkrete In-

strumente gesprochen werden kann, müssen Zielkor-

ridore der Zuwanderungspolitik definiert werden. Im 

Sinne einer umfassenden Politik sollten arbeitsmarkt-, 

ordnungs-, entwicklungs- und außenpolitische Inter-

essen bestmöglich miteinander in Einklang gebracht 

werden. Als Plattform für einen interministeriellen 

Austausch über diese Interessen und daraus resultie-

rende Ziele könnte ein regelmäßig tagendes Migra-

tionskabinett dienen. In Bezug auf bereits etablierte 

Instrumente steht aktuell zur Diskussion, die bis 2020 

geltende Westbalkan-Regelung zu verlängern oder auf 

weitere Länder auszuweiten. Gegen eine Ausweitung 

der bestehenden Regelung, beispielsweise auf die 

Maghreb-Länder, sprechen jedoch verschiedene Grün-

de. Andere Zuwanderungskanäle zu verbessern bzw. 

zu reaktivieren, kann hier unter Umständen effektiver 

sein. Wichtig ist, aus den bisherigen Erfahrungen zu 

lernen und die bestehenden Zugangsoptionen syste-

matisch zu evaluieren.
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Gemischte		Wanderungsbewegungen:	einfache	Forderungen,	komplexe		Herausforderungen

1	Gemischte		Wanderungsbewegungen:	
einfache	Forderungen,	komplexe	
	Herausforderungen1

„Mehr legale Zugangswege schaffen“ ist eine auf na-

tionaler, europäischer wie globaler Ebene häufig ge-

stellte Forderung in der politischen Diskussion um die 

Steuerung von Migration. Gerade die Dimension euro-

päischer Politikgestaltung ist im Rahmen der fortschrei-

tenden Integration der Migrations- und Flüchtlingspo-

litik in den letzten Jahren bedeutsamer geworden. So 

wird legale Migration insbesondere auf europäischer 

Ebene als alternative Handlungsstrategie zur Bekämp-

fung irregulärer Migrationsbewegungen gesehen, da 

angenommen wird, dass mehr Zugangsmöglichkeiten2 

nach dem Prinzip kommunizierender Röhren die irre-

guläre Migration verringern oder umlenken würden.3 

Wenngleich ein solcher Zusammenhang durchaus 

naheliegt, ließ er sich bislang empirisch nicht nach-

weisen (vgl. Laczko 2004; vgl. Düvell 2011). Dennoch 

ist zu erwarten, dass sich in Kombination mit anderen 

Maßnahmen Umlenkungseffekte erzielen lassen (Cle-

mens/Gough 2018). Zudem erweist sich die Unter-

scheidung zwischen Flucht und Migration als weitaus 

weniger trennscharf, als es die im Recht verankerten 

Kategorien vorsehen – nicht zuletzt, weil die Motiv-

lagen und Hintergründe von Menschen, die sich zur 

Wanderung entscheiden, vielschichtig sind. So können 

sich mehrere Motive überlappen, wenn Menschen z. B. 

vor Vertreibung, Krieg, Menschenhandel, Klima- und 

Umweltkatastrophen oder extremer Armut fliehen und 

1  „Legale Migration zu Erwerbs- und Ausbildungszwecken: Mobilitätsoptionen nach Europa für Personen ohne Schutzperspekti-
ve“ ist ein Projekt des SVR-Forschungsbereichs in Kooperation mit dem Migration Policy Institute Europe, gefördert durch die 
Stiftung Mercator. Die vorliegende Studie wurde begleitet durch Prof. Dr. Petra Bendel und Prof. Dr. Daniel Thym, Mitglieder des 
Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR). Verantwortlich für diese Veröffentlichung ist der 
SVR-Forschungsbereich. Die Argumente und Schlussfolgerungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung des SVR wider.

2  Auch die Dimension humanitärer legaler Zugangswege, die nicht Teil der vorliegenden Analyse ist, stellt einen zentralen Bestand-
teil einer umfassenden Migrations- und Flüchtlingspolitik dar (vgl. u. a. Jensen 2014; Collett/Clewett/Fratzke 2016; FRA 2015; 
SVR-Forschungsbereich 2018), steht hier aber nicht im Fokus.

3  So heißt es in der Strategie der Bundesregierung zur auswärtigen Migrationspolitik: „Auch um Zuwanderung verstärkt – weg von 
irregulärer und hin zu legaler Migration – zu steuern, wird die Bundesregierung künftig noch stärker über die bestehenden Mög-
lichkeiten und Vorteile der legalen Erwerbsmigration im Vergleich zum Zugang über das Flüchtlingsrecht informieren“ (Bundesre-
gierung 2016: 9). Auf europäischer Ebene wird dieser Zusammenhang in Kooperation mit Herkunftsländern betont: „Eine engere 
und entsprechend zugeschnittene Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern der Migranten im Bereich der legalen 
Migration kann dabei helfen, die irreguläre Migration zu verringern, indem Menschen, die in die EU einwandern wollen, sichere 
und legale Alternativen angeboten werden“ (COM(2017)558 final; vgl. dazu auch SVR 2017a: 74–79 sowie Thym 2017: 298).

4  Bei Redaktionsschluss für diese Studie am 29.11.2018 lag der Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern, für Bau 
und Heimat (BMI) zum geplanten Fachkräfteeinwanderungsgesetz mit Stand vom 19.11.2018 vor, jedoch noch nicht der vom 
Bundeskabinett beschlossene Gesetzentwurf. Um die geplanten Reformen des Zuwanderungsrechts im Rahmen dieser Studie 
zumindest im Grundsatz abzubilden, wird punktuell auf Inhalte dieses Referentenentwurfs Bezug genommen, von denen ange-
nommen werden kann, dass sie sich auch in dem Entwurf finden, der in das parlamentarische Verfahren eingebracht wird.

Flüchtlinge und Migranten den gleichen Zugangsweg 

nutzen (vgl. Angenendt/Bendel 2017: 6). Dabei beru-

fen sich Migrantinnen und Migranten nicht unbedingt 

auf ihre eigentlichen Motive, insbesondere wenn sie 

(richtiger- oder fälschlicherweise) davon ausgehen, 

dass für ihr dominantes Migrationsmotiv keine passen-

de rechtliche Zuwanderungsmöglichkeit existiert (SVR 

2017a: 74). Zuwanderungswillige mit verschiedenen 

Motivhintergründen wählen daher oftmals den Weg 

der irregulären Einreise: Neben Schutzsuchenden, die 

einen Asylantrag stellen wollen, kommen auch viele 

Migrantinnen und Migranten, die nicht im Sinne des 

Asylrechts bedroht oder verfolgt sind, sondern primär 

erwerbstätig werden wollen. Im Falle gering- oder 

mittelqualifizierter Zuwanderungsinteressierter hängt 

dies auch damit zusammen, dass für sie kaum lega-

le Zuzugsoptionen existieren. Die bestehenden Kanä-

le orientieren sich an Kriterien der beruflichen bzw. 

akademischen Qualifikation und an den Interessen 

des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Im Sinne eines 

‚Wettbewerbs um die besten Köpfe‘ wurden in den 

vergangenen Jahren im internationalen Vergleich sehr 

liberale Zuzugsmöglichkeiten für jene Arbeitskräfte 

geschaffen, die akademisch zertifiziert bzw. in Man-

gelberufen auf Fachkräfteniveau qualifiziert sind. Im 

Umkehrschluss heißt dies aber: Für Drittstaatsangehö-

rige mit Erwerbsaspirationen, die nur ein geringes bis 

mittleres Qualifikationsniveau vorweisen können (Info-

Box 1), bestehen – von Ausnahmen abgesehen – keine 

regulären Zugänge. Die Bundesregierung plant derzeit, 

im Rahmen eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes4 
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die Optionen für beruflich Qualifizierte auch außerhalb 

der Mangelberufe weiter zu öffnen, nicht aber für die 

Gruppe der Gering-5 bis Mittelqualifizierten; arbeits-

marktpolitische Erwägungen stehen hier also nach wie 

vor im Mittelpunkt.6

Gemäß langfristiger Arbeitskräfteprognosen steu-

ert Deutschland im Bereich der Gering- bis Mittelqua-

lifizierten nicht auf generelle Engpässe zu (vgl. Vog-

ler-Ludwig/Düll/Kriechel 2016), im Gegenteil wird 

für die kommenden Jahre als Folge der Digitalisierung 

und Automatisierung mit einem erheblichen „Sub-

stituierbarkeitspotenzial“ (Dengler/Matthes 2015) 

gerade dieser beiden Qualifikationsniveaus gerech-

net. Dennoch wird sowohl auf nationaler als auch auf 

europäischer Ebene für die Erweiterung erwerbs- und 

bildungsbezogener Zugangswege für Drittstaatsan-

5  So heißt es im Eckpunktepapier der Bundesregierung vom 02.10.2018: „Wir wollen keine Zuwanderung unqualifizierter Dritt-
staatsangehöriger“ (Bundesregierung 2018: 2).

6  Die Debatte um den Ausbau der Möglichkeiten für einen sog. Spurwechsel abgelehnter Asylbewerber und Asylbewerberinnen in 
einen Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken wird in dieser Studie ausgeklammert, denn sie ist eine pragmatische und nachgelager-
te integrations- und arbeitsmarktpolitische Maßnahme, die nicht im Kontext der politischen Bemühungen um eine nachhaltige 
Migrationssteuerung steht (vgl. SVR 2017b).

7  Neben den vier in dieser Studie vorrangig adressierten politikfeldspezifischen Begründungszusammenhängen spielen weitere 
Motivlagen eine Rolle, darunter menschen- und grundrechtliche, die nicht zuletzt auch der Agenda 2030 der Vereinten Nationen 
zugrunde liegen. Die Agenda 2030 formuliert das Ziel, „[e]ine geordnete, sichere, reguläre und verantwortungsvolle Migration 
und Mobilität von Menschen [zu] erleichtern, unter anderem durch die Anwendung einer planvollen und gut gesteuerten Migra-
tionspolitik“ (A/RES/70/1, Ziel 10.7).

gehörige plädiert. Vier zentrale Motive7 lassen sich  

unterscheiden: 

(1) Ordnungspolitische Motivation: Mit erweiterten le-

galen Zuwanderungsoptionen in Erwerb und Aus-

bildung wird die Hoffnung verbunden, erzwunge-

ne Flucht und freiwillige Migration (wieder) stärker 

zu entflechten und damit zu steuern. Das Asylsys-

tem soll so an Akzeptanz und Legitimität gewin-

nen, aber auch entlastet werden, indem es von 

weniger Personen mit asylfremden Motiven bzw. 

ohne genuinen Schutzbedarf in Anspruch genom-

men wird. Diesen Zielen dient die Umlenkung in 

die reguläre Erwerbs- und Bildungsmigration (vgl. 

BR-Drs. 447/15: 11; vgl. COM(2017)558 final). 

(2) Entwicklungspolitische Motivation: Legale Opti-

onen zur Arbeits- und Bildungsmigration sollen 

Info-Box 1  Gering- und mittelqualifizierte Drittstaatsangehörige –  
ein Definitionsansatz

Die in der vorliegenden Studie verwendete Begrifflichkeit gering- bis mittelqualifiziert verweist auf die 

Kenntnisse und Kompetenzen von Drittstaatsangehörigen, die trotz eines fehlenden formalen Berufsab-

schlusses oder der mangelnden Verwertbarkeit eines beruflichen Zertifikats vorhanden sein können. Als 

geringqualifiziert sollen – in Anlehnung an die Internationale Standardklassifikation des Bildungswesens 

(ISCED) – solche Personen gefasst werden, die lediglich einen ersten schulischen, aber keinen beruflichen 

Abschluss besitzen (s. Kategorisierungen ISCED 1–2; vgl. BMBF 2018). Mittelqualifizierte Drittstaatsange-

hörige werden in dieser Studie als Personen definiert, die über informelle Kompetenzen oder signifi-

kante Berufserfahrung verfügen, diese aber aufenthaltsrechtlich nicht validieren können, denn gemäß 

Aufenthaltsgesetz ist eine Zuwanderung zu Erwerbszwecken nur für beruflich qualifizierte Fachkräfte mit 

mindestens zweijähriger abgeschlossener Berufsausbildung oder für Hochqualifizierte mit einem aka-

demischen Abschluss möglich. In diese Gruppe fallen auch Zuwanderungswillige, die über einen ersten 

formalen beruflichen Abschluss aus dem Herkunftsland verfügen, aber vor der Hürde stehen, dass dieser 

nicht den Kriterien und Standards einer deutschen Berufsausbildung entspricht (s. Kap. 3.2.2 sowie zum 

Thema Gleichwertigkeitsnachweis von Berufsabschlüssen SVR 2018a: 52–57). Diese mittelqualifizierten 

Personengruppen befinden sich also unterhalb der aufenthaltsrechtlich gezogenen ‚Demarkationslinie‘ 

der beruflich qualifizierten Fachkräfte. 
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Erkenntnisse	zu	gemischten	Wanderungen	aus	amtlichen	Daten

insbesondere Staatsangehörigen aus Transforma-

tionsländern eröffnet werden, die primär aus wirt-

schaftlichen Gründen auswandern möchten. Damit 

sollen die Potenziale geregelter Migration für Ent-

wicklungsziele nutzbar gemacht werden. Es ist im 

Interesse der Partnerländer, wenn Ausgewanderte 

beispielsweise die Entwicklung des Herkunftslan-

des durch Rücküberweisungen unterstützen (vgl. 

BMZ 2011; vgl. COM(2011)743 final).

(3) (Migrations)außenpolitische Motivation: In der 

auswärtigen Migrationspolitik Deutschlands und 

der Europäischen Union (EU) können legale Mo-

bilitätsoptionen die Kooperationsbereitschaft der 

Herkunftsländer auch in angrenzenden Politikbe-

reichen erhöhen – etwa bei der Rückübernahme 

eigener Staatsbürgerinnen und -bürger (vgl. Bun-

desregierung 2016: 9; vgl. COM(2017)558 final).

(4) Arbeitsmarktpolitische Motivation: Mit gezielten 

legalen Zuwanderungsoptionen können die ar-

beitsmarktpolitischen Interessen Deutschlands 

verfolgt werden, um einen punktuell bestehenden 

Bedarf an Arbeitskräften in spezifischen Branchen 

zu decken (vgl. Fuchs/Kubis/Schneider 2018).

Die vorliegende Studie (Info-Box 2) fragt, ob und in-

wieweit diese unterschiedlichen Motivlagen bereits 

in kohärente politische Handlungsziele münden. Fer-

ner wird untersucht, welche Maßnahmen und Inst-

rumente geeignet sind, diese migrationsbezogenen 

Ziele zu erreichen. Nach einem herkunftsländerspe-

zifischen Überblick über die vorhandene Datenlage 

zu gemischten Wanderungen (s. Kap. 2) wird darge-

stellt, welche rechtlichen Zuwanderungsmöglichkeiten 

nach Deutschland für gering- bis mittelqualifizierte 

Drittstaatsangehörige ohne Schutzbedarf existieren. 

Dabei wird auch gefragt, in welchem Ausmaß diese 

Regelungen de facto genutzt werden und welche 

rechtlichen, administrativen und praktischen Hürden 

bestehen. Betrachtet werden zum einen die allgemei-

nen arbeitsmarktpolitischen und rechtlichen Rahmen-

bedingungen (s. Kap. 3), zum anderen der Einbezug 

von Herkunftsländern im Rahmen von koordinierten 

Migrationsprogrammen sowie der auswärtigen Mi-

grationspolitik Deutschlands und der EU (s. Kap. 4). 

Schließlich werden Handlungsempfehlungen zur wei-

teren Gestaltung der Zuwanderungspolitik für Perso-

nen ohne Schutzperspektive formuliert (s. Kap. 5).

2	Erkenntnisse	zu	gemischten	Wande-
rungen	aus	amtlichen	Daten

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Unschärfe 

des Begriffs gilt die Datenlage zu gemischten Wan-

derungsbewegungen als unbefriedigend (vgl. Ange-

nendt/Kipp/Meier 2017). In diesem Abschnitt werden 

die Daten aus den amtlichen Statistiken dargestellt, 

Info-Box 2  Legale Migration zu Erwerbs- und Ausbildungszwecken: 
 Mobilitätsoptionen nach Europa für Personen ohne Schutz-
perspektive

Diese Studie ist Teil eines Projekts des Forschungsbereichs beim Sachverständigenrat deutscher Stif-

tungen für Integration und Migration (SVR) in Kooperation mit dem Migration Policy Institute Europe 

(MPI Europe). Das Forschungsvorhaben „Legale Migration zu Erwerbs- und Ausbildungszwecken: Mobili-

tätsoptionen nach Europa für Personen ohne Schutzperspektive”, das von der Stiftung Mercator gefördert 

wird, befasst sich mit existierenden und denkbaren legalen Alternativen zu ungesteuerten gemischten 

Wanderungen nach Europa. Hierfür wurden Hintergrundgespräche mit Praktikerinnen und Praktikern und 

Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern aus Politik, Verwaltung, Entwicklungszusammenar-

beit sowie Wirtschaftsverbänden geführt. Neben der deutschen Fallstudie werden in Zusammenarbeit 

mit Partnern Länderfallstudien für Frankreich, Italien, Schweden und Spanien erstellt. Zudem wird die 

auswärtige Migrationspolitik der Europäischen Union analysiert. Weitere Veröffentlichungen im Rahmen 

des Projekts werden im Laufe des Jahres 2019 in deutscher und englischer Sprache erscheinen und auf 

der Webseite des SVR zur Verfügung stehen.
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die für diese Untersuchung relevant sind, also zur Mig-

ration über den Asylkanal und zur erwerbsorientierten 

Zuwanderung nach Deutschland. 

2.1.Migration.über.den.Asylkanal

Ein ‚Missbrauch‘ des Asylsystems wird häufig daran 

festgemacht, dass bestimmte Herkunftsgruppen nur 

eine sehr geringe Schutzquote erreichen und daher 

primär aus anderen Motiven nach Deutschland kom-

men (s. Kap. 1). Zwar lassen sich asylfremde Zuzugs-

motive statistisch durch die Ablehnungsquoten im 

Asylverfahren zumindest tendenziell bestimmen, 

doch ist dabei zu berücksichtigen, dass der Anteil an 

abgelehnten Asylbewerberinnen und Asylbewerbern 

nicht einfach dem an Migrantinnen und Migranten mit 

primär wirtschaftlichem Antrieb entspricht. Denn nicht 

immer können die vielschichtigen Flucht- oder Migrati-

onsgründe im Rahmen des Asylverfahrens abgebildet 

werden. Zudem variiert der Ausgang der Verfahren in 

den einzelnen Mitgliedstaaten der EU deutlich, selbst 

wenn man nach Herkunftsländern differenziert (vgl. 

Parusel/Schneider 2017), d. h. die Kriterien für eine 

Schutzgewährung sind nicht einheitlich.

Die Wahl Deutschlands als Zielland von Migrati-

on ist mitnichten monokausal zu erklären, da unter-

schiedliche Faktoren maßgeblich sein können, wie 

z. B. die geografische Nähe, die demokratische Ver-

fasstheit, die Wirtschaftskraft oder das Bildungssys-

tem, aber auch vorhandene Diasporagemeinschaften 

(vgl. Scholz 2013). Unter den Herkunftsländen, aus 

denen vergleichsweise viele Zuwandernde Asyl in 

Deutschland beantragen, während die Schutzquote8 

8  Die Schutzquote bzw. Gesamtschutzquote ist das Gegenstück zur Ablehnungsquote. Sie umfasst den „Anteil aller Asylanerkennun-
gen, der Gewährungen von Flüchtlings- sowie subsidiärem Schutz und der Feststellungen eines nationalen Abschiebeverbotes an 
der Gesamtzahl der Entscheidungen des BAMF im betreffenden Zeitraum“ (SVR 2018b). Allerdings kann auch bei sehr geringen 
Schutzquoten wie im Falle der sicheren Herkunftsländer im Einzelfall ein begründeter Schutzanspruch vorliegen (vgl. SVR 2018c). 
Darüber hinaus ist zu beachten, dass ein signifikanter Teil der Asylverfahren nicht mit einer Entscheidung über den Schutzbedarf 
endet, sondern sich anderweitig erledigt (etwa durch die Dublin-Zuständigkeit eines anderen EU-Mitgliedstaates oder durch 
Zurückziehen des Asylantrags; Tab. 5 und 6 im Anhang). Ergänzend zu den vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
regelmäßig veröffentlichten Gesamtschutzquoten, die den Anteil der Schutzgewährungen an allen abgeschlossenen Asylverfahren 
abbilden, müssen somit auch die sog. bereinigten Gesamtschutzquoten beachtet werden. Sie fallen je nach Herkunftsland zum Teil 
deutlich höher aus, da als Grundgesamtheit nur jene Verfahren betrachtet werden, in denen das BAMF in der Sache entscheidet.

9  Der Kosovo ist das einzige Land des Westbalkans, mit dem noch keine Visavereinbarungen getroffen wurden. Die Europäische 
Union führt diese Verhandlungen seit 2012 (vgl. SWD(2918)156 final).

10  Dennoch ist die Visafreiheit nicht das alleinige Kriterium, denn trotz Visumpflicht für kosovarische Staatsangehörige entfiel ein 
erheblicher Teil der Erstanträge aus den Westbalkanstaaten auf sie (Tab. 1).

niedrig ist, fallen zwei besonders ins Gewicht: zum 

einen die Staaten des Westbalkans, zum anderen ei-

nige west- und nordafrikanische Staaten (Tab. 5 und 

6 im Anhang). 

Die Staaten des westlichen Balkans
Im Zuge der Aufhebung der Visumpflicht9 im Jahr  

2009 für Mazedonien, Montenegro und Serbien sowie 

2010 für Albanien und Bosnien stieg die Anzahl der 

Asylanträge von Staatsangehörigen aus diesen Län-

dern in Deutschland erheblich: Allein für Serbien er-

höhte sie sich im Zeitraum von 2009 bis 2013 um das 

Zwanzigfache (Alscher/Obergfell/Roos 2015: 5). Da-

bei kann die Visafreiheit als ‚ermöglichende Rahmen-

bedingung‘ für den Zuzug über den Asylkanal inter-

pretiert werden.10 Die Kernmotive der Zuwandernden 

waren Armut und Mittellosigkeit, nicht zuletzt bedingt 

durch die schlechte Lage auf dem heimischen Arbeits-

markt, soziale und gesellschaftliche Verwerfungen, 

darunter insbesondere die Diskriminierung von Roma-

Minderheiten, sowie Defizite in zentralen staatlichen 

Bereichen wie der Gesundheitsversorgung oder dem 

Bildungssystem (vgl. Alscher/Obergfell/Roos 2015: 

27). Die Asylanträge aus den Westbalkanstaaten er-

reichten mit der sog. Flüchtlingskrise von 2015 ihren 

Höhepunkt, wie Tab. 1 verdeutlicht.

Im Vergleich mit anderen Herkunftsregionen fallen 

die Gesamtschutzquoten der sechs Westbalkanstaa-

ten besonders gering aus. 2015 lagen sie bei 0,1 bis 

0,5 Prozent (Tab. 5 im Anhang), womit knapp 90 Pro-

zent aller abgelehnten Asylerstanträge auf Personen 

aus diesen Ländern entfielen (vgl. BAMF 2015). Diese 

Umstände veranlassten den deutschen Gesetzgeber 

dazu, die Länder des westlichen Balkans zu sog. siche-
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ren Herkunftsstaaten11 zu erklären – primär, um eine 

beschleunigte Bearbeitung der Anträge zu gewähr-

leisten und Fehlanreize deklamatorisch zu beseitigen 

(vgl. SVR 2017a: 81). 

Nord- und Westafrika
Ein wachsender Zuzug über das Asylverfahren war in 

den letzten Jahren insbesondere aus Marokko, Algeri-

en und Ägypten für Nordafrika sowie Nigeria, Gambia 

und Guinea für Westafrika zu verzeichnen (Tab. 2). 

Auch für diese Staaten fallen die Schutzquoten gering 

aus (Tab. 6 im Anhang); sie liegen zum Teil jedoch 

wesentlich höher als bei den Westbalkanstaaten, da 

sich Flucht- und Migrationsgründe für einige Länder 

wie etwa Nigeria stark überlappen (vgl. Bendel 2018).

Zwar fallen mit Blick auf die absolute Zahl an Asyl-

anträgen trotz geringer Schutzperspektive auch noch 

weitere Länder wie etwa Georgien, Armenien, Russ-

land oder Pakistan ins Gewicht, diese Länder spielen 

aber in der aktuellen politischen Diskussion um die 

11  „Sichere Herkunftsstaaten sind Staaten, bei denen aufgrund der allgemeinen politischen Verhältnisse davon ausgegangen wird, 
dass dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfinden (z. B. 
Folter). Anträge von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen, die aus sicheren Herkunftsstaaten kommen, werden in der Regel als 
offensichtlich unbegründet abgelehnt. Kann ein Asylbewerber bzw. eine Asylbewerberin dennoch glaubhaft machen, dass er/sie 
in einem sicheren Herkunftsstaat verfolgt wird, kann ihm/ihr individuell Schutz gewährt werden. Sichere Herkunftsstaaten sind 
nach deutschem Recht neben den Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Westbalkanstaaten Albanien, Bosnien und Herzego-
wina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Serbien, sowie Ghana und Senegal. Es ist geplant auch Algerien, Marokko, Tunesien und 
weitere Staaten in diese Liste aufzunehmen“ (SVR 2018b; vgl. BT-Dres. 19/5314; vgl. auch SVR 2018c). Sichere Herkunftsstaaten 
werden in der Anlage 2 zum § 29a Absatz 2a des Asylgesetzes aufgeführt. Das Bundesinnenministerium überprüft regelmäßig, 
ob die Voraussetzungen für die Einstufung noch gelten (vgl. BMI 2017).

12  In den für diese Studie geführten Hintergrundgesprächen mit politiknahen Vertreterinnen und Vertretern wurden einvernehmlich 
sowohl die west- und nordafrikanischen Staaten als auch die des Westbalkans als zentrale Herkunftsregionen genannt, für die 
alternative Zugangswege bei gleichzeitiger Reduktion von irregulärer Migration eingeführt wurden bzw. aktuell zur Debatte 
 stehen. 

Eröffnung alternativer legaler Zuwanderungswege 

eine eher untergeordnete Rolle.12 Für die Einschät-

zung der migrationspolitischen Bedeutung einzelner 

Länder sind demnach auch Faktoren maßgeblich, die 

nicht rein quantitativ messbar sind. Als Beispiel kann 

etwa Tunesien angeführt werden, das im Rahmen 

von migrationspolitischen Verhandlungen sowohl für 

Deutschland als auch für weitere EU-Staaten als pri-

vilegierter Partner gilt, obwohl die Zuzüge vergleichs-

weise gering sind. Wichtiger als die Migration von 

tunesischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern ist 

dabei Tunesiens Bedeutung als zentrales Transitland 

auf der Mittelmeerroute. Derartige Faktoren können 

entscheidend für die Wahl von länderspezifischen 

Maßnahmen und Kooperationsformaten sein, auf die 

in Kapitel 4 näher eingegangen wird. Grundsätzlich 

scheint jedoch ein Mechanismus zu greifen, nach dem 

die migrationspolitischen Akteure vor allem dann auf 

bestimmte Herkunftsregionen oder -staaten aufmerk-

sam werden, wenn einem hohen Aufkommen an 

Tab.	1	Asylerstanträge	von	Staatsangehörigen	aus	den	Westbalkanstaaten	

Herkunftsland 2013 2014 2015 2016 2017

Albanien 1.247 7.865 53.805 14.853 3.774

Serbien 11.459 17.172 16.700 6.399 2.332

Kosovo 3.394 6.908 33.427 4.978 1.300

Mazedonien 6.208 5.614 9.083 4.835 2.464

Bosnien und Herzegowina 3.323 5.705 4.634 1.914 704

Montenegro 258 935 3.233 1.381 341

gesamt 25.889 44.199 120.882 34.360 10.915

Quelle:.BAMF.2014;.BAMF.2015;.BAMF.2016a;.BAMF.2017a;.BAMF.2018b;.eigene.Berechnung,.sortiert.nach.höchstem.Mittelwert.im.Fünfjahreszeitraum
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Asylanträgen niedrige Schutzquoten gegenüberste-

hen.13 Im Einzelfall ist dann zu entscheiden, welche 

rechtlichen und/oder (außen)politischen Maßnahmen 

ergriffen werden können, um die Zahl der Anträge mit 

asylfremden Migrationsmotiven zu reduzieren – oder 

in die Kanäle regulärer Migration zu lenken.

13  Ein qualitatives Instrumentarium der Asylpolitik, das im begrenzten Rahmen dieser Studie nicht näher analysiert werden kann, 
sind zweifellos die Lageberichte des Auswärtigen Amts sowie die von Behörden wie dem Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) und dem Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) erstellten Länderberichte, die Aufschluss über 
Konfliktlagen innerhalb der Herkunftsländer bieten, für die keine Kriegs- und Verfolgungssituationen angenommen werden.

14  Die verfügbaren Daten zur Beschäftigungs- und Ausbildungsaufnahme von Drittstaatsangehörigen geben nur bedingt Auskunft 
über die hier zu erläuternde Frage, welche Drittstaatsangehörigen bislang zum Zwecke der Aufnahme einer Ausbildung oder 
Beschäftigung nach Deutschland einreisen können. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, müssen Drittstaatsangehörige zur 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder Ausbildung ein Visum zur Einreise nach Deutschland beantragen. Allerdings ist die Visum-
statistik eine Fallstatistik ohne Angaben zur Nationalität der Antragstellenden. Folglich kann nicht nachvollzogen werden, welche 
Staatsangehörigen ein Visum zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder Ausbildung erhalten haben (vgl. Parusel/Schneider 2012: 
16). Aus dem BAMF-Wanderungsmonitoring kann wiederum kein Rückschluss auf erteilte Visa gezogen werden, da die Daten des 
Ausländerzentralregisters (AZR) nur erteilte Aufenthaltstitel von Personen umfassen, die sich länger als 90 Tage in Deutschland 
aufhalten (vgl. BAMF 2017b: 5). Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) über Zustimmungen zur Arbeitsaufnahme enthält 
wiederum Mehrfachnennungen, da sowohl die Vorab-Zustimmungen als auch Zustimmungen nach Einreise nach Deutschland 
gezählt werden. Auch hier lässt sich nicht nachvollziehen, welche der Genehmigungen im Rahmen eines Visumverfahrens zum 
Zwecke der Erwerbstätigkeit oder Ausbildung gegeben wurden. 

2.2.Bildungs-.und.erwerbsbezogene.
.Zuwanderung.

Die Migration zu Erwerbs- und Bildungszwecken14 

macht im Vergleich zum Zuzug aus völkerrechtlichen, 

humanitären, politischen oder familiären Gründen 

Tab.	2	Asylerstanträge	von	Staatsangehörigen	aus	ausgewählten	afrikanischen	Staaten

Herkunftsland 2013 2014 2015 2016 2017

Nigeria 1.923 3.924 5.207 12.709 7.811

Gambia 663 1.912 2.993 5.656 2.618

Algerien 1.056 2.176 2.041 3.563 1.951

Guinea 1.260 1.148 662 3.458 3.953

Marokko 1.191 1.537 1.630 3.999 1.948

Äthiopien 717 1.174 2.135 3.978 1.622

Ägypten 2.133 1.014 1.002 1.685 959

Ghana 756 1.144 1.109 2.581 1.035

Kamerun 417 598 964 1.351 1.098

Côte d’Ivoire 277 278 548 1.636 1.314

Senegal 569 759 1.189 699 277

Mali 650 520 527 1.237 552

Tunesien 597 676 822 871 431

DR Kongo 253 196 156 290 356

Niger 117 152 160 139 125

gesamt 12.579 17.208 21.145 43.852 26.050

Quelle:.BAMF.2014;.BAMF.2015;.BAMF.2016a;.BAMF.2017a;.BAMF.2018b;.eigene.Berechnung,.sortiert.nach.höchstem.Mittelwert.im.Fünfjahreszeitraum
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weiterhin nur einen geringen Teil der Gesamtzuwan-

derung15 von Drittstaatsangehörigen nach Deutsch-

land aus: 2017 entfielen auf sie nur knapp ein Fünftel 

(232.522) aller erteilten Aufenthaltstitel (1.121.091; 

vgl. BAMF 2018a: 10). Relativ betrachtet, ist der An-

teil der Erwerbsmigration am gesamten Migrationsge-

schehen jedoch gestiegen: Während er 2015 lediglich 

3,4 Prozent betrug (vgl. BAMF 2016b: 9), lag er 2017 

bei knapp 8,8 Prozent16. Insgesamt wurden von den 

ca. 108.000 Aufenthaltstiteln zum Zweck der Erwerbs-

tätigkeit (alle Kategorien), die 2017 erteilt wurden, 

aber nur knapp 48.000 an neu eingereiste Personen 

vergeben. Für Ausbildungszwecke (Studium, Berufs-

ausbildung, Praktikum, Weiterbildung) wurden ca. 

125.000 Titel ausgestellt, von denen jedoch nur knapp 

41.000 auf neu Eingereiste entfielen. 

15  Der Zuzug durch EU-Bürgerinnen und -bürger machte 2017 53,8 Prozent der Gesamtzuwanderung nach Deutschland gegenüber 
46,2 Prozent an Drittstaatsangehörigen aus (vgl. BAMF 2018a: 9).

16  Eigene Berechnung auf Basis des Wanderungsmonitorings (vgl. BAMF 2018a: 10).

Fokus weiterhin auf qualifizierter Zuwanderung und 
Studienmobilität
Die meisten Aufenthaltstitel in der Kategorie Erwerbs-

migration wurden 2017 – wie in den vorangegangenen 

Jahren – für die qualifizierte Beschäftigung (§ 18 Abs. 

4 AufenthG) vergeben, also für Menschen mit einer 

mindestens zweijährigen abgeschlossenen Berufsaus-

bildung (s. Kap. 3.2). Allerdings hat sich mit Einführung  

der Westbalkan-Regelung (s. Kap. 3.3) im Oktober 2015 

der Anteil unqualifizierter Beschäftigung (§ 18 Abs. 

3 AufenthG) an der gesamten Erwerbsmigration deut-

lich erhöht: Unter den 2017 neu eingereisten Personen 

erhielten fast ebenso viele einen Aufenthaltstitel für 

eine unqualifizierte Beschäftigung (ca. 18.000) wie für 

eine qualifizierte (ca. 20.000; Abb. 1). Innerhalb der 

Migration zu Ausbildungszwecken machte die Aufnah-

Abb. 1 Erteilte Aufenthaltstitel nach Rechtsgrundlagen im Aufenthaltsgesetz 2017 
 

Anmerkungen: * Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen § 17a; ** Arbeitsplatzsuche für Hochschulabsolventen § 18c; *** sonstige Aus-
bildungsmigration
Quelle: BAMF 2018b: 10–12, eigene Berechnung und Darstellung
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me eines Studiums weiterhin den Großteil aus: In den 

letzten fünf Jahren lag der Anteil konstant bei über 80 

Prozent17. Da für die Berufsausbildung keine eigen-

ständige Rechtsgrundlage (s. Kap. 3.2.1) existiert, sind 

eindeutige Zuweisungen zur Anzahl der erteilten Auf-

enthaltstitel nicht möglich. 2017 wurde knapp 8.400 

Drittstaatsangehörigen (davon knapp 3.200 bei Neu-

einreise) ein Aufenthaltstitel für die Sammelkategorie 

der beruflichen Aus- und Weiterbildungen nach § 17 

erteilt (vgl. BAMF 2017b: 12).

Herkunftslandspezifische Zusammensetzung der 
Zuwanderung verändert sich
Seit Einführung der Westbalkan-Regelung stammen 

Erwerbsmigrantinnen und -migranten vermehrt aus 

diesen sechs Ländern. Sie finden sich 2017 sogar unter 

den häufigsten Staatsangehörigkeiten, denen ein Auf-

enthalt zum Erwerbszwecke erteilt wurde: Bosnien-

Herzegowina (Platz 2), Serbien (Platz 5) und Kosovo 

(Platz 6; vgl. BAMF 2018a: 16). Die übrigen Länder, die 

die ersten Plätze belegen, nämlich Indien, die USA, 

China, Russland und Japan, gehören dagegen schon 

seit Jahren zu den wichtigsten Ländern im Bereich der 

Zuwanderung zu Erwerbszwecken. China, Indien, die 

USA, Korea, Russland und Vietnam zählen auch zu den 

Staaten, aus denen traditionell die meisten Menschen 

zur Aufnahme eines Studiums nach Deutschland ein-

reisen. Für eine Aus- oder Weiterbildung kommen die 

meisten Zuwandernden aus Indien, China und den USA 

sowie aus Bosnien und Herzegowina. Im Gegensatz 

dazu ist es eine absolute Ausnahme, wenn Personen 

aus afrikanischen Ländern legal nach Deutschland 

einreisen, um eine Berufsausbildung oder berufliche 

Weiterbildung aufzunehmen (vgl. BAMF 2018c). 

Arbeitsaufnahme von Personen mit Duldung und 
Aufenthaltsgestattung
Bei den hier im Fokus stehenden Staatsangehörigen 

mit geringer Schutzperspektive stellt sich die Frage, 

17  Eigene Berechnung auf Basis der Wanderungsmonitorings des BAMF 2013–2018.
18  Eine Ausnahme besteht in der 3+2-Regelung. Sie ermöglicht eine Duldung von Personen, die eine „qualifizierte Berufsausbildung 

in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf“ absolvieren (§ 60a Abs. 2 Satz 4 AufenthG), 
sofern diese weitere Voraussetzungen erfüllen, z. B. dass sie nicht aus einem sicheren Herkunftsstaat kommen (§ 60a Abs. 6 Nr. 
3 AufenthG). Im Anschluss kann einer Person mit Duldung für zwei weitere Jahre eine „Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer 
der beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung erteilt werden“ (§ 18a AufenthG). Der Referentenentwurf zum Fach-
kräfteeinwanderungsgesetz (s. Fn. 4) sieht unter bestimmten Voraussetzungen zudem – analog zur Ausbildungsduldung – eine 
Beschäftigungsduldung für zwei Jahre als ,Quasi-Aufenthaltstitel‘ vor.

inwieweit eine Beschäftigungsaufnahme auch ohne 

legale Einreise zum Erwerbs- oder Ausbildungszweck 

stattfindet. Asylsuchende und geduldete Personen 

halten sich bereits in Deutschland auf und benötigen 

für die Aufnahme einer Beschäftigung die Zustimmung 

der Bundesagentur für Arbeit (BA). In der Regel waren 

sie aber nie im Besitz eines entsprechenden Visums. 

Von knapp 280.000 Zustimmungen, die 2017 insge-

samt erteilt wurden, entfielen knapp 120.000 auf 

Personen mit Aufenthaltsgestattung sowie geduldete 

Personen nach § 32 der Beschäftigungsverordnung 

(vgl. BA 2018a). Insbesondere für die beiden westafri-

kanischen Staaten Gambia und Nigeria war die Zustim-

mungsquote für Personen mit Aufenthaltsgestattung 

oder Duldung besonders hoch. Für die Zustimmung 

zur Arbeitsaufnahme muss bereits ein Arbeitsvertrag 

vorliegen. Allerdings geben die Zahlen keine Auskunft 

darüber, um welche Art der Tätigkeit es sich handelt 

und welche Qualifikationen für ihre Ausübung benö-

tigt werden. Auch kann nach Abschluss des Asylver-

fahrens eine Abschiebung folgen, sodass der Aufent-

halt auch bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder 

Ausbildung18 nicht sichergestellt ist. Aus Abbildung 2 

wird ersichtlich, wie viele Zustimmungen zur Beschäf-

tigungsaufnahme auf Personen mit Aufenthaltsge-

stattung oder Duldung aus den in Kap. 2.1 genannten 

Herkunftsländern mit geringer Schutzquote entfallen.

Zwischenfazit: Die Ausführungen in Kapitel 2.1 und 

2.2 legen nahe, dass die ‚Nachfrage‘ das derzeitige 

‚Angebot‘ für Zuwanderung zum Zweck von Bildung 

und Erwerb übersteigt. Offenbar können die beste-

henden legalen Zuwanderungsoptionen mit Ausnah-

me der Westbalkan-Regelung nicht oder nur unzurei-

chend von jenen Staatsangehörigen genutzt werden, 

die aus Herkunftsländern mit geringer Schutzquote 

kommen und von denen anzunehmen ist, dass ihre 

Einreise nach Deutschland vor allem ökonomisch mo-

tiviert ist. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, 
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ob es Mittel und Wege gibt, die Zugangsmöglichkei-

ten attraktiver zu gestalten oder neue Optionen zu 

schaffen, um Alternativen zur irregulären Einreise zu 

bieten. Im wohlverstandenen Eigeninteresse Deutsch-

lands kann es dabei nicht Ziel sein, allen Zuwande-

rungsinteressen Rechnung zu tragen. Gleichwohl gibt 

es Argumente dafür, das bestehende Portfolio pass-

genau zu ergänzen. Im folgenden Kapitel werden da-

für zunächst arbeitsmarktspezifische und rechtliche 

Rahmenbedingungen betrachtet, die die Gestaltungs-

spielräume einer zukünftigen Zuwanderungspolitik, 

die auch die hier betrachtete Gruppe umschließt,  

abstecken.

19  Als Erwerbspersonenpotenzial wird die Summe aus Erwerbstätigen, Erwerbslosen und sog. Stiller Reserve bezeichnet. Unter Stiller 
Reserve wird die „verdeckte Arbeitslosigkeit“ berechnet, welche z. B. Personen beinhaltet, die arbeitslos sind, sich aber nicht 
arbeitslos melden (vgl. ausführlich Fuchs/Weber 2018).

3	Rahmenbedingungen	für	die	Zuwan-
derung	von	gering-	und	mittelqualifi-
zierten	Drittstaatsangehörigen

3.1.Arbeitsmarktspezifische.Rahmen-
bedingungen

Eine stärkere Zuwanderung von Drittstaatsangehö-

rigen in Erwerb und Ausbildung wird in Deutschland 

vor allem aufgrund des demografischen Wandels dis-

kutiert. Angenommen wird, dass sich das Erwerbsper-

sonenpotenzial19 selbst dann verringert, wenn sich 

Abb. 2 Erteilte Zustimmungen zur Arbeitsaufnahme für Personen mit Duldung oder Aufenthaltsgestattung, 
           Westbalkan und ausgewählte afrikanische Staaten 2017
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der Erwerbsanteil an Frauen und älteren Menschen 

erhöht und Deutschland durchschnittlich eine Netto-

zuwanderung von 200.000 Personen pro Jahr erfah-

ren würde (vgl. Fuchs/Söhnlein/Weber 2017: 1). Um 

das Erwerbspersonenpotenzial auf heutigem Niveau 

zu halten, wäre langfristig jedoch eine Nettozuwan-

derung von insgesamt 400.000 Personen nötig.20 Ein 

Großteil hiervon wird aus Drittstaaten kommen müs-

sen, da das innereuropäische Zuwanderungspotenzial 

begrenzt ist. Schließlich ist davon auszugehen, dass die 

Zuwanderung insbesondere aus Südeuropa bei weiterer 

wirtschaftlicher Erholung dieser Länder im Vergleich zu 

den letzten Jahren abnehmen wird; für den Zeitraum 

2015–2050 wird von einer durchschnittlichen jährlichen 

Nettozuwanderung von 62.000 EU-Bürgern und -Bür-

gerinnen ausgegangen (vgl. Fuchs/Kubis/Schneider 

2018). Hinzu kommt, dass der Zuzug von Arbeitskräften 

aus EU-Staaten großen Schwankungen unterliegt und 

dass für die anderen europäischen Länder mittel- und 

langfristig eine ähnliche demografische Entwicklung 

wie für Deutschland zu erwarten ist (vgl. IHK 2015: 4). 

Mit der Erkenntnis, dass grundsätzlich mehr Zu-

wanderung von Drittstaatsangehörigen nötig ist, ist 

allerdings noch keine Aussage darüber getroffen, 

welche Qualifikationen und Fähigkeiten nötig sind, um 

Engpässe des deutschen Arbeitsmarktes zu decken.

Branchen, Engpässe und Qualifikationsniveau
Der deutsche Arbeitsmarkt ist vor allem auf beruflich 

qualifizierte Fachkräfte angewiesen: 2017 setzten gut 

zwei Drittel der insgesamt 1,2 Millionen unbesetzten 

20  Weitere potenziell intervenierende Faktoren sind die Digitalisierung und die damit einhergehenden Veränderungen der Arbeits-
welt. Unklar bleibt, welche langfristigen Folgen diese Prozesse mit sich bringen. Während manche Expertinnen und Experten von 
einem Rückgang benötigter Arbeitskräfte durch stärkere Automatisierung ausgehen, wird in einer jüngeren Studie vielmehr eine 
„Umschichtungen zwischen Wirtschaftszweigen und Berufen“ erwartet (Fuchs/Kubis/Schneider 2017: 83).

21  Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) führt in einer jährlichen Betriebsbefragung eine Erhebung offener Stellen 
durch, die eine realistischere Einschätzung des tatsächlichen Arbeitskräftebedarfs ermöglicht als die Erhebung der offiziellen Stel-
lenmeldungen durch die Bundesagentur für Arbeit (BA). Ihr werden durchschnittlich nur etwa die Hälfte aller Stellen gemeldet 
(vgl. IAB 2018). 

22  Zu berücksichtigen ist hierbei allerdings, dass nicht alle als arbeitslos gemeldeten Personen dem deutschen Arbeitsmarkt zur 
Verfügung stehen, da multiple Vermittlungshemmnisse bestehen können, etwa fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten, ge-
sundheitliche Probleme, fehlende Mobilität oder fortgeschrittenes Alter (vgl. BA 2017a: 12).

23  Mit der Klassifikation der Berufe (KldB) der Bundesagentur für Arbeit werden seit 2010 berufliche Tätigkeiten entlang ihres 
Komplexitätsgrades verschiedenen Anforderungsniveaus (1–4) zugeordnet. Menschen ohne formalen Abschluss oder mit einer 
lediglich einjährigen Berufsausbildung können nach dieser Klassifizierung nur Tätigkeiten ausüben, die dem Anforderungsniveau 
1 „Helfer“ entsprechen. Demgegenüber wird für das Anforderungsniveau 2 „fachlich ausgerichtete Tätigkeiten“ in der Regel eine 
mindestens zweijährige Berufsausbildung oder entsprechende Berufserfahrung benötigt. Anforderungsniveau 3 bezieht sich auf 
„komplexe Spezialistentätigkeiten“. Hierfür wird häufig eine Ausbildung auf Meisterniveau bzw. ein Fachschul- oder Hochschul-
abschluss verlangt. Dem Anforderungsniveau 4 entsprechen hochkomplexe Tätigkeiten, denen in der Regel eine mindestens 
vierjährige Hochschulausbildung vorausgeht (KldB 2010: 26–27).

Stellen21 einen beruflichen Abschluss voraus, also eine 

mindestens zweijährige Berufsausbildung oder einen 

Fachschulabschluss. Dagegen war nur für rund ein Fünf-

tel der unbesetzten Stellen kein beruflicher oder aka-

demischer Abschluss nötig (vgl. IAB 2018). 2017 waren 

insgesamt knapp 2,5 Millionen Menschen arbeitslos 

gemeldet, von denen knapp 1,2 Millionen über keinen 

Berufsabschluss verfügten (vgl. BA 2018c: 19). Der sich 

daraus ergebende Angebotsüberschuss22 bei den gerin-

ger Qualifizierten gegenüber dem Angebotsmangel bei 

den Fachkräften wird beispielsweise in der Pflegebran-

che deutlich, die von erheblichen Fachkräfteengpässen 

betroffen ist: 2017 kamen auf 100 offene Stellen für 

Altenpflegehelfer23 in Deutschland insgesamt 522 Ar-

beitslose. Für Altenpflegefachkräfte waren es auf 100 

Stellen nur 29 Arbeitslose (vgl. BT-Drs. 19/2455: 2).

Der Arbeitslosenanteil liegt für Personen ohne be-

ruflichen Abschluss bei 18,7 Prozent und ist damit we-

sentlich höher als bei Akademikerinnen und Akademi-

kern (2,5 %) oder Personen mit beruflichem Abschluss 

(3,8 %; vgl. BA 2018c: 19). Menschen ohne Berufsab-

schluss haben es auf dem deutschen Arbeitsmarkt also 

wesentlich schwerer. Vor diesem Hintergrund muss der 

Idee stärkerer Zuwanderung in Arbeitsmarktsegmente 

im unqualifizierten oder Helferbereich zunächst grund-

sätzlich mit Skepsis begegnet werden (vgl. SVR 2018a: 

54). Aktuell kann nicht von einem generellen Mangel 

an Arbeitskräften unterhalb der Fachkräfte ebene ge-

sprochen werden, wenngleich die Datenlage unbefrie-

digend ist, da sich die Engpassanalyse der BA und die 

daraus abgeleitete Positivliste nur auf Tätigkeiten ab 
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Fachkraft-Niveau bezieht. Auch ist zu berücksichtigen, 

dass dieses Segment des Arbeitsmarktes starken kon-

junkturellen Schwankungen unterliegt und von den 

Prozessen der Digitalisierung und Automatisierung be-

sonders betroffen ist (vgl. Schöpper-Grabe/ Vahlhaus 

2017: 3). 

Trotz dieses grundsätzlichen Befundes zeigt der 

Blick auf bestimmte Branchen und Regionen, dass 

aller Voraussicht nach auch weiterhin ein Bedarf an 

Arbeitskräften für Tätigkeiten unterhalb der Fachkraft-

Ebene besteht, der nicht allein durch heimische Po-

tenziale gedeckt werden kann. Dies gilt vor allem für 

die Saisonarbeit, da hier die Vermittlungsmöglichkei-

ten von heimischen Arbeitslosen u. a. aufgrund der 

hohen Mobilitätserfordernisse stark begrenzt sind. 

Branchen, für die die Beschäftigung von Saisonar-

beitskräften besonders relevant ist, sind bereits jetzt 

von Engpässen betroffen, insbesondere das Hotel- und 

Gaststättengewerbe, die Baubranche sowie die Land-

wirtschaft. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenver-

band ( DEHOGA) spricht sich in diesem Zusammenhang 

explizit für weitere bilaterale Gast- und Saisonarbeit-

nehmerabkommen mit Drittstaaten aus, da die Bran-

che ihren Arbeitskräftebedarf nicht mehr ausreichend 

decken könne (vgl. DEHOGA 2016; vgl. DEHOGA Bayern 

2018). Auch in der Landwirtschaft mehren sich Klagen 

über fehlende Arbeitskräfte, wenngleich der Mangel 

an Saisonarbeitskräften hier vor allem in Zukunft ein 

Problem darstellen wird (vgl. Deutschlandfunk 2018): 

Zu erwarten ist, dass das Angebot an freizügigkeits-

berechtigten Arbeitnehmern aus den östlichen EU-

Mitgliedstaaten aufgrund der Verbesserung der dor-

tigen wirtschaftlichen Situation weiter sinken wird 

(vgl. Fuchs/Kubis/Schneider 2018). Die Bauwirtschaft 

(Hoch- und Tiefbau sowie Ausbaugewerbe) verzeich-

nete in den letzten Jahren eine dynamische Entwick-

lung auf dem Arbeitsmarkt. Hierbei erhöhte sich der 

Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-

gung mit dem Anforderungsprofil „Helfer“ von knapp 

12 Prozent im Jahr 2013 auf 15,5 Prozent 2018 (vgl. BA 

2013; vgl. BA 2018d). Dies deutet darauf hin, dass die 

Nachfrage in diesem Arbeitsmarktsegment eher zu- 

als abgenommen hat. Allerdings können daraus keine 

24  Die Projektion des Instituts der deutschen Wirtschaft geht allein in der Altenpflege von einem zusätzlichen Bedarf von 130.000 
bis 150.000 Arbeitskräften bis 2035 aus (vgl. Flake et al. 2018: 21).

Prognosen zum zukünftigen Bedarf an ausländischen 

Arbeitskräften abgeleitet werden. 

Wesentlich eindeutiger stellt sich die Arbeitsmarkt-

lage insgesamt beim Mangel an Fachkräften dar, also 

an Personen mit mindestens zweijähriger abgeschlos-

sener Berufsausbildung. Dies lässt sich etwa mit der 

abgeschlossenen Vakanzzeit belegen, also der Zeit-

spanne bis zur Besetzung einer offenen Stelle. Von ei-

nem Mangel wird gesprochen, wenn die durchschnitt-

liche Vakanzzeit im jeweiligen Beruf 30 bis 40 Prozent 

über dem Durchschnitt der Vakanzzeit aller Berufe 

liegt (vgl. BA 2018c). Stark vom Fachkräftemangel 

betroffen sind demnach die Baubranche, technische 

Berufe sowie Gesundheits- und Pflegeberufe. Der 

Mangel in der Gesundheitsbranche ist besonders kri-

tisch, da er dazu führt, dass grundsätzliche Standards 

der Versorgung nicht mehr durchgehend gewährleis-

tet werden können. Davon ist die gesamte Bandbreite 

der Branche betroffen, also die Gesundheits- und Kran-

kenpflege, der Rettungsdienst und die Geburtshilfe. 

Die Vakanzzeit betrug im Jahresdurchschnitt zwischen 

November 2016 und Oktober 2017 146 Tage und lag 

damit 43 Prozent über dem Durchschnitt aller Berufe 

(BT-Drs. 19/2455: 2). Die Prognosen zum künftig be-

nötigten Personal in den Gesundheits- und Pflegebe-

rufen variieren und hängen neben der demografischen 

Entwicklung auch von der Aktivierung inländischer 

Arbeitskräfte und der Verbesserung der Arbeitsbedin-

gungen ab. Mittel- und langfristig gehen Schätzungen 

von einem erheblichen Bedarf aus, der bis zum Jahr 

2035 um die 270.000 Personen24 betragen könnte 

(vgl. Neuber-Pohl 2017: 1).

Mangel an Auszubildenden 
Engpässe existieren zunehmend auch bei Auszubilden-

den: Zum 30. September 2017 konnten bundesweit 

48.900 Ausbildungsplätze nicht besetzt werden (vgl. 

Burstedde/Malin/Risius 2017: 14), laut einer Umfra-

ge des Deutschen Industrie- und Handelskammerta-

ges betraf das im Durchschnitt jeden dritten Betrieb 

(vgl. DIHK 2018: 5). Dabei sind die regionalen Unter-

schiede groß; unbesetzt bleiben Stellen vor allem in 

ländlichen Gebieten, insbesondere in Teilen Bayerns, 
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Thüringens und Mecklenburg-Vorpommerns (vgl. BIBB 

2018: 17–19). Dieser Trend liegt jedoch nicht nur in der 

demografischen Entwicklung begründet, sondern auch 

in einem Mismatch zwischen den Präferenzen und Fä-

higkeiten interessierter Bewerber und Bewerberinnen 

und den größten branchenspezifischen Bedarfsfeldern. 

So fanden im Jahr 2017 insgesamt 27.300 Ausbildungs-

interessierte keine Stelle (vgl. Burstedde/Malin/Risius 

2017: 14). Während der Anteil der Betriebe, die gar 

keine Bewerbungen erhielten, 2012 bundesweit noch 

bei ca. 8 Prozent lag, betrug er 2017 bereits 26 Pro-

zent (vgl. DIHK 2018: 6) – ein Trend, der sich ange-

sichts der demografischen Entwicklung voraussichtlich 

fortsetzen wird. Von den größten Engpässen auf dem 

Ausbildungsmarkt betroffen sind die Wirtschaftssekto-

ren der Lebensmittelindustrie, der Gastronomie sowie 

einige technisch-handwerkliche Berufe, z. B. im Be-

reich der Hörgeräteakustik oder des Betonfertigbaus 

(vgl. BIBB 2018: 20–24; DIHK 2017: 13–16). Zu dieser 

Entwicklung trägt nicht zuletzt die Fokussierung auf 

die Hochschulausbildung mit vorangegangenem Ab-

itur bei, welche die betriebliche Ausbildung weniger 

attraktiv erscheinen lässt und das Bewerberpotenzial 

reduziert hat (vgl. BIBB 2018: 80–81).

3.2.Rechtliche.Rahmenbedingungen.

Die Zuwanderungsmöglichkeiten für Drittstaatsange-

hörige wurden in den letzten Jahren besonders für 

Hochqualifizierte und beruflich qualifizierte Fachkräfte 

(in Mangelberufen) sukzessive ausgebaut. Für gering- 

bis mittelqualifizierte Personen bleibt die Möglichkeit 

der Aufnahme einer Beschäftigung oder Ausbildung 

in Deutschland dagegen weiterhin stark begrenzt. 

Neben der nationalen Steuerungsebene spielen auch 

europarechtliche Vorgaben eine Rolle (Info-Box 3). Im 

Folgenden wird auf die zuwanderungsrechtlichen Be-

stimmungen aus Aufenthaltsgesetz (AufenthG) und Be-

schäftigungsverordnung (BeschV) eingegangen. Dabei 

werden die Zuzugsmöglichkeiten für Hochqualifizierte 

25 S. Fn. 4. In die Gesetzesbegründung wird neben dem Ziel der Stärkung des Wissensstandortes Deutschland auch der (potenzielle) 
Wissenstransfer durch eine deutsche Berufsausbildung in andere Staaten als Beitrag zu deren Entwicklung angeführt; vgl. Kapitel 5.1 
zur Abstimmung unterschiedlicher migrationspolitischer Ziele.

(Blaue Karte EU, Sonderregelungen für Forschende, un-

ternehmensinterne Arbeitskräfte) ausgespart und der 

Fokus auf die Bestimmungen gelegt, die für gering- bis 

mittelqualifizierte Zuwandernde relevant sind.

3.2.1	Zugang	zum	Ausbildungssystem

Für die Aufnahme einer fachschulischen oder berufli-

chen Ausbildung existiert keine eigene Rechtsgrund-

lage. Mit dem Referentenentwurf für das geplante 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz sollen die rechtlichen 

Regelungen zur Aufnahme einer Berufsausbildung in 

einer Norm zusammengefasst werden.25 Bisher wird 

die Möglichkeit der Ausbildungsaufnahme im Rahmen 

der Sammelbestimmungen der § 16 Abs. 5 AufenthG 

(§ 16b Abs. 1 AufenthG neu) und § 17 AufenthG 

(sonstige Ausbildungszwecke) eröffnet. § 16b Abs. 1 

AufenthG neu umfasst drei Teilbereiche: Sprachkurse, 

Schulbesuche sowie die schulische Berufsausbildung, 

worunter etwa die Ausbildung zum Erzieher oder zur 

Physiotherapeutin fallen. Dem Wortlaut gemäß ist die 

Aufenthaltserlaubnis für den Schulbesuch jedoch nur 

„in Ausnahmefällen“ zu gewähren. Bei betrieblichen 

Ausbildungen ist für ihre Erteilung die Zustimmung der 

BA notwendig (§ 17 Abs. 1 AufenthG), womit eine Prü-

fung der Arbeitsbedingungen und eine Vorrangprüfung 

verbunden ist. Sie entfällt nur, wenn eine zwischen-

staatliche Vereinbarung existiert oder die Person eine 

deutsche Auslandsschule absolviert hat (§ 17 Abs. 1 

AufenthG i. V. m. § 7 BeschV). Mit der Vorrangprüfung 

soll sichergestellt werden, dass „für die Beschäftigung 

deutsche Arbeitnehmer sowie Ausländer, die diesen 

hinsichtlich der Arbeitsaufnahme rechtlich gleichge-

stellt sind oder andere Ausländer, die nach dem Recht 

der Europäischen Union einen Anspruch auf vorrangi-

gen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, nicht zur Verfü-

gung stehen“ (§ 39 Abs. 2 Nr. 1b AufenthG). Allerdings 

soll die Vorrangprüfung mit dem zukünftigen Fachkräf-

teeinwanderungsgesetz im Grundsatz entfallen (vgl. 

Bundesregierung 2018 sowie Referentenentwurf für 

ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz; s. Fn. 4).  
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Info-Box 3 Die EU als erwerbsmigrationsrechtliche Gesetzgeberin

Der nationale Steuerungsanspruch in der Zuwanderungspolitik wird zunehmend durch die europäische 

Ebene eingeschränkt. Doch während die Vergemeinschaftung in der Asyl- und Flüchtlingspolitik sowie im 

Bereich der Familienzusammenführung weit vorangeschritten ist, hat die europäische Politik deutlich we-

niger Einfluss auf die nationale Gestaltung der Zuwanderung in Erwerb und Ausbildung (vgl. SVR 2018b: 

32–36). Gemäß Artikel 79 AEUV bleibt das Recht der Mitgliedstaaten unberührt, darüber zu entscheiden, 

wie viele Drittstaatsangehörige zu Erwerbs- oder Bildungszwecken einreisen dürfen. Aufgrund der Wider-

stände26 der Mitgliedstaaten, Souveränitätsrechte an die europäische Ebene abzutreten, beschränkt sich 

das Regelwerk in der Erwerbs- und Bildungsmigration auf spezifische Kategorien von Zuwanderergrup-

pen: Mit der Saisonarbeitnehmer- 27, der ICT- 28, der REST- 29 und der Rahmenrichtlinie30 werden grund-

legende Bedingungen und Standards für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen 

festgelegt (vgl. Martín/di Bartolomeo/de Bruycker 2015). Auch wenn der unionsrechtliche Rahmen zur 

Erwerbsmigration eher schwach ausgeprägt ist und große Umsetzungsspielräume bestehen, machen die 

Richtlinien den Mitgliedstaaten dennoch im Einzelfall sehr konkrete Vorgaben, die sie nicht einfachge-

setzlich verändern können. Am dynamischsten gestaltet sich der Austausch zwischen europäischer und 

nationalstaatlicher Ebene bei der Blauen Karte EU (§ 19a AufenthG)31, die sich für Deutschland zu einer 

„Premiumkategorie“ der Erwerbsmigration entwickelt hat (vgl. SVR 2018a: 42). Der deutsche Gesetzgeber 

ging bei der Umsetzung der Richtlinie32 sogar über die europarechtlichen Vorgaben hinaus, indem er auf 

die Nutzung der Begrenzungs- und Ausnahmeklauseln verzichtete (vgl. Thym 2012). Zugleich zeigt sich in 

der Debatte um die Reform der Blauen Karte EU seit 2016 (COM(2016)378 final) erneut, wie spannungs-

geladen sich die Beziehung zwischen der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten gestaltet. 

Deutschland ist daran gelegen, den Richtlinien-Vorschlag für die Blaue Karte EU nicht zum Einfallstor für 

eine weitergehende Vergemeinschaftung in der Erwerbsmigration werden zu lassen, und besteht daher 

darauf, seine nationalen Einreisebestimmungen für die Zuwanderung von Hochqualifizierten parallel zu 

europäischen Vorgaben beizubehalten (vgl. BT-Drs. 19/750: 2).

26  Besonders deutlich wurde dieser Widerstand gegenüber dem Vorschlag der Europäischen Kommission von 2001, einheitli-
che Regeln für die Zulassung von Drittstaatsangehörigen für den gesamten Bereich der Erwerbsmigration zu definieren (vgl. 
COM(2001)386 final).

27  Richtlinie 2014/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Bedingungen für die Einreise 
und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zwecks Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer.

28  Richtlinie 2014/66/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über die Bedingungen für die Einreise und 
den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen im Rahmen eines unternehmensinternen Transfers.

29  Richtlinie 2016/801/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Bedingungen für die Einreise 
und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- oder Studienzwecken, zur Absolvierung eines Praktikums, zur 
Teilnahme an einem Freiwilligendienst, Schüleraustauschprogrammen oder Bildungsvorhaben und zur Ausübung einer Au-pair-
Tätigkeit.

30  Richtlinie 2011/98/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über ein einheitliches Verfahren 
zur Beantragung einer kombinierten Erlaubnis für Drittstaatsangehörige, sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufzuhalten 
und zu arbeiten, sowie über ein gemeinsames Bündel von Rechten für Drittstaatsarbeitnehmer, die sich rechtmäßig in einem 
Mitgliedstaat aufhalten.

31  Voraussetzung für die Erteilung einer Blauen Karte EU ist das Vorhandensein eines der Qualifikation entsprechenden Arbeitsange-
bots, ein anerkannter oder vergleichbarer Hochschulabschluss sowie ein Mindestgehalt (vgl. SVR 2018a: 41), das 2018 bei 52.000 
Euro bzw. 40.560 Euro für Hochqualifizierte in Mangelberufen lag.

32  Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsan-
gehörigen zur Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung.
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Zuwanderungswillige Drittstaatsangehörige stoßen 

bei der Aufnahme einer fachschulischen oder betrieb-

lichen Ausbildung auf einige Hürden, unter  denen die 

Sicherung des Lebensunterhalts (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Auf-

enthG) sicherlich die größte Herausforderung darstellt. 

Von einer finanziellen Absicherung wird dann ausge-

gangen, wenn die Ausbildungsvergütung monatlich 

mindestens 800 Euro brutto beträgt. Dieser Beitrag 

kann um pauschal 150 Euro reduziert werden, wenn 

der Arbeitgeber weitere Kosten übernimmt oder eine 

Unterbringung stellt (vgl. AA 2018: 4), allerdings ist 

die Vergütung in vielen Ausbildungsberufen insbeson-

dere im ersten Lehrjahr geringer. Zwar kann neben der 

Ausbildung eine davon unabhängige Beschäftigung im 

Umfang von zehn Wochenstunden aufgenommen wer-

den (§ 17 Abs. 2 AufenthG bzw. § 16b Abs. 2 AufenthG 

neu), aber es ist fraglich, ob dies im Einzelfall tatsäch-

lich zur Sicherung des Lebensunterhaltes ausreicht. 

Die Finanzierbarkeit stellt bei den schulischen Ausbil-

dungen sogar ein noch größeres Problem dar, weil mit 

Ausnahme der Alten-, Gesundheits- und Krankenpfle-

geausbildung gar keine Vergütung gezahlt wird. För-

dermöglichkeiten über Leistungen des Sozialgesetzbu-

ches, wie die Berufsausbildungsbeihilfe (§ 56 SGB III), 

können von Drittstaatsangehörigen nicht in Anspruch 

genommen werden.33 In dem geplanten Fachkräfte-

einwanderungsgesetz ist nun erstmals eine auf sechs 

Monate begrenzte Aufenthaltserlaubnis zur Suche ei-

nes Ausbildungsplatzes vorgesehen. Bislang werden 

Aufenthaltstitel zur Aufnahme einer Berufsausbildung 

kaum erteilt, weil Ausbildungswillige in Drittstaaten 

und Unternehmen in Deutschland wenig Möglichkei-

ten haben, sich kennenzulernen und zu ‚finden‘. Das 

Suchvisum könnte diese vielfach bestehenden Match-

ing-Probleme also deutlich verringern. Gleichwohl 

wird die Nutzung einer solchen Regelung stark von 

den gesetzlich festgeschriebenen Voraussetzungen im 

33  Während das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie schon lange eine Ausweitung der Förderleistungen auf Drittstaatsan-
gehörige fordert, stößt diese Idee auf Skepsis des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, nicht zuletzt weil ein Dominoeffekt 
erwartet wird, der in weiteren Forderungen wie einer Ausweitung der Berufsausbildungsbeihilfe im Rahmen des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes (BAföG) für Drittstaatsangehörige bestehen könnte, so die Aussagen eines Experten in einem Hinter-
grundgespräch. 

34  Anders als für die Ausübung nicht reglementierter Berufe sind für die reglementierten Berufe (insg. 99) spezifische Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften zu beachten. Sie geben die berufliche Qualifikation vor, die für die Ausübung dieser Berufe unabdingbar 
ist. Beispiele für reglementierte Berufe sind Arzt oder Ärztin, Krankenpfleger oder -pflegerin, Physiotherapeut oder -therapeutin, 
Rechtsanwalt oder -anwältin und Lehrer oder Lehrerin (vgl. SVR 2018a: 54).

Hinblick auf die Sicherung des Lebensunterhalts, das 

geforderte Sprachniveau und den Bildungshintergrund 

abhängen. 

Neben Fragen der Finanzierbarkeit müssen Ausbil-

dungsinteressierte im Rahmen der Visumvergabe bei 

den deutschen Botschaften auch ihre Ausbildungsfä-

higkeit nachweisen. Bewerberinnen und Bewerber 

sollten über grundlegende Kenntnisse und Vorstellun-

gen zu den Inhalten der Ausbildung und über eine ge-

wisse sprachliche Vorbildung verfügen, da mindestens 

Sprachkenntnisse auf dem Niveau A2 bzw. B1 in den 

reglementierten34 Gesundheitsberufen erwartet wer-

den (vgl. AA 2018: 68), die durch anerkannte Sprach-

zertifikate nachzuweisen sind. Diese Kriterien machen 

deutlich, dass zur Aufnahme einer Ausbildung in 

Deutschland verschiedene Voraussetzungen gegeben 

sein müssen, die sich als praktische Zugangshürden 

erweisen können.

3.2.2	Zugang	zur	qualifizierten	Beschäftigung	

Mit dem Anerkennungsgesetz von 2012 und der neu-

en Beschäftigungsverordnung von 2013 wurden die 

rechtlichen Voraussetzungen für den Zuzug beruflich 

qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland mit abge-

schlossener Berufsausbildung geschaffen (§ 18 Abs. 4 

i. V. m. § 6 Abs. 2 BeschV). Vor der Reform war dies 

nur Personen möglich, die ihre mindestens zweijäh-

rige Berufsausbildung bereits in Deutschland absol-

viert hatten (vgl. Weizsäcker/Neundorf 2017: 232). 

Die Möglichkeit, eine Aufenthaltsgenehmigung zum 

Zwecke der Erwerbstätigkeit zu erhalten, ist allerdings 

auf Berufe beschränkt, für die die BA (differenziert 

nach regionalen Besonderheiten) festgestellt hat, 

dass die Besetzung der offenen Stellen mit auslän-

dischen Bewerberinnen und Bewerbern arbeitsmarkt- 

und integrationspolitisch verantwortbar ist (§ 6 Abs. 2 
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Nr. 2 BeschV) – dies wird in der Regel durch die BA 

über die Positivliste geprüft (vgl. BA 2018e).35 Eine 

weitere Möglichkeit ist, dass eine Vermittlungsab-

sprache zwischen der BA und der Arbeitsverwaltung 

des jeweiligen Herkunftslandes geschlossen wird (§ 6 

Abs. 2 Nr. 1 BeschV).36 Die Zuzugserlaubnis ist darü-

ber hinaus an drei weitere Kriterien geknüpft: 1) der 

im Ausland erworbene Abschluss muss als deutschen 

Standards gleichwertig anerkannt sein, 2) es muss 

ein Arbeitsvertrag nachgewiesen werden, 3) es darf 

in Bezug auf Gehalt und Arbeitsbedingungen nicht zu 

Verdrängungseffekten auf dem Arbeitsmarkt kom-

men. Eine Vorrangprüfung durch die BA entfällt (§ 6 

Abs. 3 BeschV). Insbesondere das erste Kriterium des 

Gleichwertigkeitsnachweises hat sich in der Vergan-

genheit als effektive Zuzugshürde erwiesen (vgl. SVR 

2018a: 52). Über die Positivliste erfolgten 2017 ledig-

lich 2.000 Zustimmungen (vgl. BA 2018a), die Zahl der 

tatsächlich eingereisten Personen dürfte sogar noch 

niedriger liegen. Gemäß den Planungen für das Fach-

kräfteeinwanderungsgesetz soll die Beschränkung auf 

Mangelberufe für beruflich qualifizierte Drittstaatsan-

gehörige künftig wegfallen. Sie können dann jede 

qualifizierte Beschäftigung ausüben, sofern sie einen 

Arbeitsvertrag sowie einen anerkannten beruflichen 

Abschluss vorweisen können (vgl. Bundesregierung 

2018 sowie Referentenentwurf, s. Fn. 4). Ebenso wie 

für Ausbildungsplatzsuchende (s. Kap. 3.2.1) ist auch 

für diese Gruppe die Einführung einer sechsmonati-

gen Suchoption analog zu der bereits bestehenden 

35  Eine andere Möglichkeit ist das baden-württembergische Pilotprojekt PuMa. Die arbeitsmarktpolitische Verantwortbarkeit wird 
durch die Beschränkung der Zuzugsmöglichkeiten in Regionen mit robusten Arbeitsmärkten nachgewiesen, die integrationspoli-
tische Verantwortbarkeit durch den Einsatz eines vor allem auf Sprachkenntnisse abzielenden Punktesystems (vgl. Kolb 2016). 

36  Eine weitere Zuwanderungsmöglichkeit existiert darüber hinaus für „leitende Angestellte und Spezialisten“ (§ 4 BeschV). Hier 
kann für Personen eine Zulassung auch ohne aufwändige Gleichwertigkeitsprüfung erfolgen, die über „unternehmensspezifische 
Spezialkenntnisse verfügen“ (§ 4 Abs. 1 BeschV) oder die in einem „deutsch-ausländischen Gemeinschaftsunternehmen“ (§ 4 
Abs. 2 BeschV) beschäftigt werden. 2017 erteilte die BA für diese Zuwanderungskategorie knapp 1.800 Zustimmungen (vgl. BA 
2018a).

37  Die Durchführung von Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen soll im Rahmen des geplanten Fachkräf-
teeinwanderungsgesetzes (Referentenentwurf, s. Fn. 4) attraktiver gestaltet werden. Vorgesehen ist etwa, die Aufenthaltsdauer 
um ein halbes Jahr auf maximal zwei Jahre zu verlängern. 

38  Neue Initiativen wie das gemeinsame Projekt „Myskills“ der BA und der Bertelsmann Stiftung bilden Kompetenzen durch das 
Testen verschiedener Handlungsfelder ab und modularisieren dadurch die Berufsausbildung. Das Projekt steht allerdings nur 
Personen offen, die bereits in Deutschland leben und bei der Agentur für Arbeit gemeldet sind (für weitere Informationen siehe 
https://www.arbeitsagentur.de/myskills, 07.11.2018).

39  Allerdings soll die Regelung an bestimmte Bedingungen geknüpft werden. So soll gemäß Referentenentwurf (s. Fn. 4) der Arbeit-
geber im Bereich der Mangelberufe (mit Ausnahme der Berufe in der Informationstechnologie) stärker in die Pflicht genommen 
werden: Er muss sich bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses für bis zu zwölf Monate zur Übernahme sämtlicher Kosten verpflich-
ten, die bis zu einer Abschiebung entstehen können. Damit bliebe fraglich, inwieweit Arbeitgeber mit Blick auf die möglichen 
Kosten von dieser ansonsten voraussetzungsarmen neuen Zuwanderungsoption auch tatsächlich Gebrauch machen würden.

Suchmöglichkeit für akademische Fachkräfte gemäß 

§ 18c AufenthG vorgesehen. Auch bei nicht vollständi-

ger Anerkennung der Gleichwertigkeit des im Ausland 

erworbenen beruflichen Abschlusses können beruflich 

qualifizierte Fachkräfte nach Deutschland zuwandern. 

Gemäß § 17a AufenthG ist es im Zuge des Anerken-

nungsverfahrens möglich, für die Dauer von bis zu 

18 Monaten37 an einer fachlichen oder sprachlichen 

Qualifizierungsmaßnahme teilzunehmen, wenn „we-

sentliche Unterschiede“ zum deutschen Referenzberuf 

festgestellt wurden. In der Praxis wurde diese Rege-

lung jedoch bislang kaum genutzt, da sie zu komplex 

und voraussetzungsvoll ist (vgl. SVR 2017a: 76; vgl. 

von Harbou 2017).  

Für mittelqualifizierte Personen, die über Berufs-

erfahrung, aber keinen formalen Abschluss verfügen, 

greifen die genannten Zuwanderungsregelungen zu-

dem nicht, da auch § 17a AufenthG einen formalen 

beruflichen Abschluss fordert. Zwar wird die Berufser-

fahrung im Rahmen der Gleichwertigkeitsprüfung ho-

noriert, andere Formen der Kompetenzfeststellung38 

fehlen allerdings für noch nicht in Deutschland lebende 

Drittstaatsangehörige. Nach dem Referentenentwurf 

(s. Fn. 4) zum geplanten Fachkräfteeinwanderungs-

gesetz soll künftig eine Beschäftigungsaufnahme für 

Personen ohne formalen Berufsabschluss, aber mit 

„ausgeprägter berufspraktischer Erfahrung“ (mindes-

tens fünf Jahre) möglich sein, wenn es sich um einen 

Mangelberuf handelt.39

https://www.arbeitsagentur.de/myskills
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3.2.3	Zugang	zur	unqualifizierten	Beschäftigung	

Die Zuwanderung von Personen ohne qualifizierte Be-

rufsausbildung ist im deutschen Zuwanderungsrecht 

grundsätzlich nur in sehr begrenztem Maße vorgese-

hen (§ 18 Abs. 3 AufenthG). Ausnahmen von dieser 

Regelung bestehen immer dann, wenn ergänzende 

Bestimmungen der Beschäftigungsverordnung dies 

zulassen oder eine zwischenstaatliche Vereinbarung 

existiert. 

Eine Möglichkeit der zeitlich befristeten Arbeitsauf-

nahme für Personen ohne Berufsausbildung besteht 

im Rahmen von Werkverträgen (§ 29 Abs. 1 BeschV). 

Dieses Instrument wurde vor der EU-Osterweiterung 

vor allem mit süd- und ostereuropäischen Staaten wie 

Ungarn oder Polen angewandt, um auch nach dem 

Anwerbestopp von 1973 ausländische Arbeitskräfte 

insbesondere im Bausektor beschäftigen zu können 

(vgl. Schneider/Parusel 2011: 42–43). Werkvertrags-

abkommen existieren derzeit noch mit Bosnien und 

Herzegowina, Mazedonien, Serbien und der Türkei. 

Darin sind Kontingente für die Arbeitsaufnahme von 

bis zu zwei Jahren vereinbart, die jeweils zum Jahres-

ende überprüft und bei Bedarf angepasst werden (vgl. 

BA 2017b).

Eine weitere Möglichkeit der temporären Arbeits-

aufnahme bietet – zumindest auf dem Papier – der 

Zugangskanal über die Saisonarbeit (§ 15a BeschV). 

Bei vorhandenem Arbeitsvertrag kann eine maximal 

sechsmonatige Aufenthaltserlaubnis40 für Tätigkeiten 

in der Land- und Fortwirtschaft, im Gartenbau sowie 

im Hotel- und Gaststättengewerbe erteilt werden.41 

Allerdings ist dafür eine Vermittlungsabsprache der BA 

mit der Arbeitsverwaltung des Herkunftslandes not-

wendig. Seit dem Auslaufen der Absprachen mit den 

ehemaligen EU-Beitrittskandidaten wurden jedoch bis-

lang keine weiteren Vereinbarungen getroffen, sodass 

die Regelung momentan ungenutzt bleibt.

40  Im „Gesetz zur Umsetzung aufenthaltsrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union zur Arbeitsmigration vom 12.05.2017“ wur-
den die Vorgaben verschiedener EU-Richtlinien in das deutsche Recht transferiert (vgl. BT-Drs. 18/11136). Mit der Umsetzung 
der Saisonarbeiter-Richtlinie (2014/36/EU) wird kein Aufenthaltstitel mehr benötigt, wenn eine Arbeitserlaubnis vorliegt (§ 4 
Abs. 3 Satz 3 AufenthG). Zudem kann Saisonarbeitskräften bei ungleichen Arbeitsbedingungen die Zustimmung zur Beschäftigung 
entzogen werden (§ 41 AufenthG). Diese Änderungen haben jedoch keine praktische Relevanz, solange keine neuen Vermitt-
lungsabsprachen mit Herkunftsländern geschlossen werden.

41  Zudem ist eine Zulassung zur Beschäftigung auch als Schaustellergehilfin oder -gehilfe (§ 15b BeschV) bis zu neun Monaten bzw. 
bis zu drei Jahren für Haushaltshilfen möglich, wenn „die betreffenden Personen auf Grund einer Absprache der Bundesagentur 
für Arbeit mit der Arbeitsverwaltung des Herkunftslandes über das Verfahren und die Auswahl vermittelt worden sind“ (§ 15c 
BeschV). 

Saisonarbeit als ehemals bedeutender Zuzugskanal 
für Drittstaatsangehörige
Vor der EU-Osterweiterung galten Saisonarbeitneh-

merabkommen mit Polen, Rumänien, Ungarn, der 

Slowakei, der Tschechischen Republik, Kroatien, Slo-

wenien und Bulgarien (vgl. Offer/Mävers 2016: 134). 

Insbesondere in der Landwirtschaft machten polnische 

Staatsbürgerinnen und -bürger den Großteil an Saison-

arbeitskräften aus, doch sank die Zahl der erteilten 

Zustimmungen von noch knapp 325.000 im Jahr 2004 

auf knapp 280.000 2009 (vgl. BT-Drs. 17/2645: 2). Die 

Gründe für diesen Rückgang liegen einerseits in den 

stabileren sozioökonomischen Bedingungen in Polen 

selbst, andererseits in den vielfältigeren und besse-

ren Beschäftigungsmöglichkeiten in den übrigen EU-

Mitgliedstaaten. Gleichzeitig nahm die Beschäftigung 

rumänischer und bulgarischer Saisonarbeitskräfte zu. 

Mit dem Beitritt der osteuropäischen Staaten galten 

zunächst Übergangsfristen für die Arbeitnehmerfrei-

zügigkeit. Saisonarbeitskräfte aus Bulgarien und Ru-

mänien sind seit 2012 von der Arbeitserlaubnispflicht 

befreit, kroatische Saisonarbeitskräfte seit 2013. Seit 

2010 nahm daher die Anzahl der Genehmigungen für 

Saisonarbeitskräfte deutlich ab, von 300.000 auf unter 

4.000 im Jahr 2012 (Abb. 3). Diese Abnahme bedeutet 

jedoch keine reale Reduktion an Saisonarbeitskräften, 

nur kann ihre Zahl nicht mehr statistisch erfasst wer-

den (vgl. Späth et al. 2018: 11–12). 

Seit kroatische Staatsangehörige keine Arbeits-

erlaubnis mehr einholen müssen, entfallen auch 

Kontrollen über die Anzahl der Zulassungen und die 

Einhaltung der Beschäftigungsbedingungen. Die Ab-

sprachen hatten Mindeststandards garantiert, welche 

regelmäßig überprüft wurden, etwa die Anwendung 

von Tarifverträgen, die Bereitstellung einer Unterkunft 

durch den Betrieb oder die Formulierung der Arbeits-

verträge in der jeweiligen Landessprache (vgl. BT-Drs. 

17/2645: 1). Nun gelten für Saisonarbeitskräfte aus 
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anderen EU-Staaten dieselben Regelungen des deut-

schen Arbeitsrechts wie für inländische Arbeitskräfte; 

seit dem 1. Januar 2015 greift zudem der gesetzliche 

Mindestlohn (zu den Konsequenzen für die Saisonar-

beit vgl. Späth et al. 2018).

3.3.Sonderfall.Westbalkan-Regelung.

Seit 2016 hat die Erwerbsmigration nach Deutsch-

land deutlich zugenommen, was auf die im Oktober 

2015 eingeführte Westbalkan-Regelung (§ 26 Abs. 2 

BeschV) zurückzuführen ist. Mit dieser Regelung, die 

zum 1. Januar 2016 in Kraft getreten und bis zum 31. 

Dezember 2020 befristet ist, können Menschen aus 

den sechs Balkanstaaten Albanien, Bosnien-Herzego-

wina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro und Serbien 

für jede Art der Beschäftigung42 eine Aufenthaltser-

laubnis in Deutschland erhalten.43 Die Regelung ist 

vergleichsweise voraussetzungsarm, da weder Qualifi-

42  Ausgenommen ist lediglich eine Beschäftigungsausübung im Rahmen von Leiharbeit (BA 2018f).
43  Prinzipiell erweitert die Regelung lediglich temporär den älteren § 26 Abs. 1 BeschV, der Staatsangehörige folgender Länder 

primär aus wirtschafts- bzw. handelspolitischen Erwägungen privilegiert: Andorra, Australien, Israel, Japan, Kanada, Monaco, 
Neuseeland, San Marino, Südkorea und der Vereinigten Staaten. Zugleich werden aus diesen Herkunftsländern wegen ihrer  Größe, 
ihrer geografischen Entfernung sowie ihrer beschäftigungspolitischen Entwicklung keine großen Zuwandererzahlen erwartet 
(Offer/Mävers 2016: 221).

kationen noch deutsche Sprachkenntnisse nachgewie-

sen werden müssen. Ausreichend sind der Nachweis 

eines konkreten Jobangebots sowie die Zustimmung 

zur Beschäftigung durch die BA, womit eine Vorrang-

prüfung und eine Prüfung der Arbeitsbedingungen 

verbunden ist. Allerdings handelt es sich hierbei oft-

mals um eine Zustimmungsfiktion: In vielen Fällen fin-

det keine Prüfung statt, weil die Zustimmung zur Ar-

beitsaufnahme als erteilt gilt, wenn die BA innerhalb 

einer Frist von zwei Wochen nicht aktiv widerspricht 

(§ 36 Abs. 2 BeschV).

Der Entstehungskontext: die Westbalkan-Regelung 
als Kompensation zu restriktiven asylpolitischen 
Maßnahmen 
Damit die Westbalkan-Regelung Anwendung finden 

kann, müssen Antragstellende verschiedene Bedin-

gungen erfüllen: Sie benötigen neben einem Arbeits-

platzangebot die Zustimmung der BA und dürfen in 

den letzten 24 Monaten keine Asylbewerberleistungen 

Abb. 3 Erteilte Zustimmungen zur Beschäftigungsaufnahme als Saisonarbeitskraft, Schaustellergehilfin oder -gehilfe 
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bezogen haben. Von dieser Regelung waren allerdings 

diejenigen ausgenommen, die zwischen Januar und 

Ende Oktober 2015 einen Asylantrag gestellt hatten 

und nach dem Stichtag des 24. Oktober 2015 ausge-

reist waren (§ 26 Abs. 2 Satz 3 BeschV). Sofern sie 

die anderen beiden Kriterien erfüllten (Arbeitsvertrag, 

Prüfung durch die BA), konnten sie ab dem 1. Januar 

2016 legal wieder einreisen. Damit war die klare In-

tention verbunden, schnell und kurzfristig zu einer Ent-

lastung des Asylsystems beizutragen und gleichzeitig 

für die betroffenen Personen kompensatorische An-

reize für eine Beschäftigungsaufnahme zu setzen (vgl. 

BR.-Drs. 447/15: 11). Die Frage, ob und inwieweit 

dies gelungen ist, steht jedoch nicht nur im Zusam-

menhang mit der Regelung selbst, sondern auch im 

Kontext des Bündels an restriktiven Maßnahmen der 

Jahre 2014, 2015 und 2016, die in enger Kooperation 

mit den Westbalkanstaaten umgesetzt wurden (s. Kap. 

4.1). Im Oktober 2015  sowie März 2016 wurden zu-

dem die Asylpakete I und II beschlossen, die eine Be-

schleunigung der Asylverfahren zum Ziel hatten (vgl. 

BR.-Drs. 447/15: 11). Außerdem sollten „Fehlanreize“ 

(Bundesregierung 2015) für Personen ohne Bleibe-

perspektive vermieden werden, indem in Erstaufnah-

meeinrichtungen vermehrt Sach- statt Geldleistungen 

ausgegeben wurden. Das Asylpaket II enthielt darüber 

hinaus die Aussetzung des Rechts auf Familiennach-

zug für subsidiär Schutzbedürftige sowie Maßnahmen 

zur vereinfachten Abschiebung von abgelehnten Asyl-

bewerberinnen und Asylbewerbern (vgl. BMI 2016). 

Zentraler Bestandteil dieser restriktiven Maßnahmen 

war nicht zuletzt die Erweiterung der Liste sicherer 

Herkunftsländer (§ 29a AsylG) um die sechs West-

balkanstaaten. Den Staatsangehörigen dieser Länder 

sollte damit nicht zuletzt signalisiert werden, dass ihre 

Asylanträge in Deutschland keine Aussicht auf Erfolg 

haben würden (vgl. SVR 2017a: 77). Bundesrat und 

Bundestag stimmten 2014 der Aufnahme von Maze-

donien, Serbien und Bosnien-Herzegowina in die Liste 

zu. 2015 sollten Albanien, der Kosovo und Montenegro 

folgen, doch diese Forderung führte zusammen mit 

den Einschränkungen des Asylpakets I und dem kurz 

44  Dieser Anteil ist noch wesentlich höher, wenn man von den knapp 280.000 erteilten Zustimmungen insgesamt die über 100.000 
Zustimmungen für Personen mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung (§ 32 BeschV) abzieht (vgl. BA 2018a).

darauffolgenden Asylpaket II zu heftigem Widerstand 

der Oppositionsparteien, die der Regierung Symbol-

politik vorwarfen (vgl. Süddeutsche Zeitung 2015). 

Für die Zustimmung im Bundesrat musste mindestens 

die Unterstützung eines von den Grünen mitregierten 

Bundeslandes gegeben sein. Auch in den Reihen der 

an der Regierungskoalition beteiligten SPD regte sich 

Widerstand, und es wurden Forderungen laut, den 

verschärften Asylbestimmungen eine liberale Rege-

lung entgegenzusetzen (vgl. Bither/Ziebarth 2018: 

15f.). Die Westbalkan-Regelung fungierte in diesem 

Zusammenhang somit als politisches ‚Kompensations-

geschäft‘, da sie den Kritikerinnen und Kritikern von 

Bündnis 90/die Grünen und der SPD einen Ausgleich 

für die Verabschiedung der Asylpakete bot.

Quantitative Nutzung der Westbalkan-Regelung
Im Vergleich zu anderen Zuzugsmöglichkeiten der Er-

werbsmigration fällt die Westbalkan-Regelung derzeit 

zahlenmäßig am stärksten ins Gewicht. So erteilte die 

BA 2017 74.577 Zustimmungen zur Aufnahme einer 

Beschäftigung über § 26 Abs. 2 BeschV, was ca. einem 

Viertel44 aller Genehmigungen zur Beschäftigungsauf-

nahme entspricht. Damit gab die BA fast 80 Prozent 

der 2017 gestellten Anträge statt und lehnte ledig-

lich 19.703 ab (vgl. BA 2018a). Als Ablehnungsgrün-

de werden u. a. nicht eingehaltene Voraussetzungen, 

falsche Angaben über den Arbeitsvertrag, der Bezug 

von Asylbewerberleistungen, Einreisesperren oder die 

fehlende finanzielle Absicherung durch einen zu gerin-

gen Lohn genannt (BT-Drs. 18/11124: 3). Die Zustim-

mungsquoten variieren nach Bundesland: die meisten 

Genehmigungen wurden für Bayern, Baden-Württem-

berg und Rheinland-Pfalz erteilt, deren Arbeitsmarkt 

über eine hohe Absorptionsfähigkeit verfügt (vgl. Bur-

kert/Haase 2017: 3).

Arbeitsmarktpolitische Kompatibilität nicht eindeutig 
geklärt
Die Möglichkeit einer Zuwanderungsoption ohne 

Qualifikationsnachweis zieht die Frage nach sich, in-

wieweit die Westbalkan-Regelung den in Kapitel 2.1 
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geschilderten arbeitsmarkspezifischen Gegebenheiten 

Deutschlands entspricht. Die wichtigsten Branchen, in 

denen 2017 Zustimmungen zur Beschäftigung erteilt 

wurden, waren der Bausektor (42 %), die Gastrono-

mie (16 %) sowie das Gesundheits- und Sozialwesen 

(10 %; vgl. BT-Drs. 19/2018: 24, eigene Berechnung), 

also Sektoren, in denen bereits ein Mangel an quali-

fizierten Fachkräften herrscht. Mehr als die Hälfte der 

Zustimmungen (39.512) entfielen auf Tätigkeiten mit 

dem Anforderungsniveau 1 („Helfer“) und 44 Prozent 

(33.114) auf das Anforderungsniveau 2 („Fachkräfte“; 

vgl. BT-Drs. 19/2018: 15). Dies legt nahe, dass die 

Westbalkan-Regelung den Arbeitsmarkt nicht nur un-

qualifizierten, sondern auch mittelqualifizierten Perso-

nen geöffnet hat. Dafür spricht auch die Anzahl an so-

zialversicherungspflichtig Beschäftigten in Tätigkeiten 

auf Fachkraft-Niveau: Zwischen März 2015 und März 

2017 stieg ihr Anteil um rund 45 Prozent (vgl. Geis-

Thöne 2018: 26). Es ist eher unwahrscheinlich, dass 

die seit der Westbalkan-Regelung nach Deutschland 

gekommenen „Fachkräfte“ auch dem zuwanderungs-

rechtlichen Verständnis des Begriffs entsprechen, also 

einer Person mit mindestens zweijähriger abgeschlos-

sener Berufsausbildung (Info-Box 1). Vielmehr bezieht 

sich die Zuschreibung auf den Komplexitätsgrad der 

ausgeübten Tätigkeit gemäß der Klassifizierung der 

Berufe (vgl. Fn. 23). Damit können unter „Fachkräfte“ 

sowohl Personen mit qualifizierendem Berufsabschluss 

als auch Personen mit Berufserfahrung (aber ohne for-

malen Abschluss) fallen. Über ihr genaues Qualifikati-

onsprofil lassen sich also keine Aussagen treffen; die 

Kategorisierung speist sich vorrangig aus den im jewei-

ligen Jobprofil hinterlegten Anforderungen an den Stel-

leninhaber oder die Stelleninhaberin – nicht aus deren 

zertifizierter Qualifikation oder gar positiv abgeschlos-

sener Gleichwertigkeitsprüfung. Offen bleibt indes, in 

welchem Maße deutsche Arbeitgeber unterhalb des 

eigentlichen Qualifikationsniveaus eingestellt haben, 

da es keine Nachweispflicht über die Qualifikation gibt 

45  Vgl. Forschungsdatenzentrum des IAB 2018: Evaluation der Westbalkan-Regelung (https://fdz.iab.de/292/section.aspx/Projek 
details/k180109310, 23.11.2018). 

46  Der Wegfall der Vorab-Zustimmungen hat auch zur Konsequenz, dass nun aus der Statistik nicht mehr herauszulesen ist, ob 
Genehmigungen der BA auch tatsächlich zur Ausstellung von Visa geführt haben. Dadurch ist die Entscheidungspraxis weniger 
transparent geworden (vgl. Brücker/Burkert 2017).

(vgl. Brücker/Burkert 2017). Hier sollte die laufende 

Evaluation der Regelung Aufklärung bringen, die vom 

Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) bis 

Ende des Jahres 2019 durchgeführt wird.45

Bearbeitungsstau in den Auslandsvertretungen
In den Jahren 2016 und 2017 erteilte die BA rund 

117.000 Zustimmungen zur Beschäftigung nach § 26 

Abs. 2 BeschV (vgl. BT-Drs. 19/2018: 12–15). Im 

selben Zeitraum erhielten jedoch nur knapp 44.000 

Personen aus den sechs Westbalkanstaaten ein Ein-

reisevisum (Abb. 4). Damit wurde nur 38 Prozent der 

Personen mit eingeholter Zustimmung auch ein Visum 

ausgestellt. 

Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass auf 

Antrag des Arbeitgebers viele der Zustimmungen vorab 

erteilt wurden (vgl. Geis-Thöne 2018: 20). Damit wur-

de das Ziel verfolgt, die Visumvergabe zu beschleuni-

gen, was allerdings an den langen Wartezeiten in den 

Auslandsvertretungen scheiterte. Da die Zustimmung 

der Vorab-Prüfung nur sechs Monate Gültigkeit hatte 

(vgl. BT-Drs. 19/2018: 4), war sie oft bereits zum Zeit-

punkt des Vorsprechens bei der Visastelle verfallen und 

musste erneut eingeholt werden. Aus diesem Grund 

wurde das System der Vorab-Zustimmung zum 1. No-

vember 2017 eingestellt.46 Trotz Personalaufstockun-

gen in den Auslandsvertretungen betragen die War-

tezeiten für Visaanträge weiterhin mehrere Wochen 

bis zu einem Jahr. Wie aus der Analyse des German 

Marshall Fund (Bither/Ziebarth 2018: 25) sowie aus 

den für diese Studie geführten Hintergrundgesprächen 

mit politischen Akteuren hervorgeht, ist die kapazitäre 

Überlastung der Botschaften vor allem auf konzeptio-

nelle Fehlplanungen zurückzuführen: Zum einen waren 

die Botschaften nicht ausreichend auf den plötzlichen 

Anstieg an Antragsstellungen vorbereitet und bereits 

von den üblichen Anträgen stark beansprucht (z. B. 

Familiennachzug), zum anderen ergab sich für sie von 

einem Tag auf den anderen ein erheblicher Mehrauf-

https://fdz.iab.de/292/section.aspx/Projektdetails/k180109310
https://fdz.iab.de/292/section.aspx/Projektdetails/k180109310
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wand durch ihre Rolle als quasi-arbeitsmarktpolitische 

Prüfinstanzen. Dagegen beschränkte sich die Prüfung 

durch die BA auf Formalia und war vielfach das Ergeb-

nis einer Zustimmungsfiktion. 

Weniger Asylanträge durch die Westbalkan- 
Regelung?
Aufgrund von fehlenden empirischen Daten kann nicht 

überprüft werden, ob die Westbalkan-Regelung zu ei-

ner Umlenkung der Asyl- in die Erwerbsmigration ge-

führt hat. Festzustellen ist, dass die Anzahl der Asylan-

träge aus den Westbalkanstaaten seit Einführung der 

Rechtsnorm drastisch zurückgegangen ist: Bereits 2016 

reduzierte sie sich auf ca. ein Drittel (34.360), 2017 so-

gar auf nur noch ca. 10 Prozent (10.915) im Vergleich 

zu 2015 (Tab. 1). Die Asylerstanträge aus den Westbal-

kanstaaten machen damit nur noch 5 Prozent aller Erst-

anträge aus (vgl. BAMF 2018b). Zwei Indizien sprechen 

indes dafür, dass die Westbalkan-Regelung tatsächlich 

einen Umlenkungseffekt erzielt haben könnte: 1) Die 

Regelung hat zu einer nennenswerten Steigerung der 

Erwerbsmigration von gering- bis mittelqualifizierten 

Personen beigetragen, 2) die sonstige, also über die 

Regelung hinausgehende Zuwanderung über den Er-

werbskanal (z. B. qualifizierte Beschäftigung, Blaue 

Karte EU) aus den Westbalkanstaaten blieb auch nach 

Einführung der Regelung konstant. 

Dies legt nahe, dass die Regelung vor allem von 

Personen in Anspruch genommen wird, für die es zu-

vor keinen legalen Zuwanderungsweg gegeben hat-

te oder für die die vorhandenen Möglichkeiten nicht 

nutzbar gewesen waren (vgl. Burkert/Haase 2017: 3). 

In einer jüngsten Studie des Instituts der deutschen 

Wirtschaft (IW) wird davon ausgegangen, dass von 

der Westbalkan-Regelung vor allem „Fachkräfte“ 

profitiert hätten. Allein aufgrund der Qualifikations-

struktur der Personen könne es sich nicht um einstige 

Asylbewerber und Asylbewerberinnen handeln. Argu-

mentiert wird, dass die Menschen, die bis 2015 Asyl 

in Deutschland suchten, mehrheitlich „Mitglieder der 

ethnischen Minderheit der Roma“ waren, die ein „viel 

niedrigeres Bildungsniveau erreich[en] als die Mehr-

heitsbevölkerung“ (Geis-Thöne 2018: 7), d. h. sie be-

sitzen laut „SoKo“-Daten („Soziale Komponente“ des 

BAMF) oft nur eine elementare Schulbildung (vgl. Rich 

2016). Die Daten stehen jedoch „unter dem Vorbe-

Abb. 4 Erteilte Zustimmungen und Visa zur Westbalkan-Regelung 2016 und 2017
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halt eingeschränkter Aussagekraft“ (Rich 2016: 1), da 

es sich um freiwillige und damit nicht repräsentative 

Befragungen handelt. Wie in der Studie des IW rich-

tig angemerkt wird, ist offen, wie groß der Anteil der 

früheren Asylsuchenden an den Erwerbsmigrantinnen  

und -migranten ist. Unklar ist zudem, über welche be-

ruflichen Fähigkeiten sie verfügen, da der schulische 

Bildungsstand nicht mit der beruflichen Qualifikation 

gleichzusetzen ist. Die seit Einführung der Westbalkan-

Regelung kommenden Personen verfügen in vielen 

Fällen über berufliche Qualifikationen und werden 

auch für Tätigkeiten auf Fachkraft-Niveau eingestellt. 

Inwieweit es sich hierbei jedoch um Personen mit Be-

rufsabschluss handelt, ist völlig offen. Bei der Inter-

pretation derartiger Zusammenhänge ist also äußerste 

Vorsicht geboten und es sind weitere Daten nötig, um 

feststellen zu können, ob die Personen, die 2015 aus-

gereist sind, dieselben sind, die ab 2016 legal wieder 

einreisten. Es ist nicht auszuschließen, dass dies in Tei-

len der Fall ist, allerdings dürften für viele abgelehnte 

Asylantragsstellende der erforderliche Arbeitsvertrag 

und die langen Wartezeiten bei der Visumvergabe un-

überwindbare Hürden gewesen sein. 

4	Die	Kooperation	mit	Herkunftsländern:	
Potenziale	und	Hürden	von	länderspezi-
fischen	Maßnahmen

Mit der Westbalkan-Regelung wurde zum ersten Mal 

eine länderspezifische Zuwanderungsoption recht-

lich kodifiziert, mit der explizit der Anspruch einer 

Entflechtung von Flucht- und Migrationsbewegun-

gen verbunden war und die in signifikantem Maße 

genutzt wird. Länderspezifische Maßnahmen und 

Kooperationsformate sind allerdings auch schon frü-

her als Weg zur Gestaltung von Zuwanderungspolitik 

angewendet worden. Solche Formate erlauben es, ne-

ben migrations(außen)politischen auch die bilateralen 

Beziehungen in angrenzenden Politikbereichen zu ad-

ressieren (z. B. Außen- oder Handelspolitik) sowie auf 

die Arbeitsmarktstruktur von Ziel- und Herkunftsland 

einzugehen. 

In diesem Abschnitt steht daher die Kooperation 

mit Herkunftsstaaten im Mittelpunkt, die es zu gestal-

ten gilt. Im Hinblick auf Zielrichtung und Intensitäts-

grad kann diese Kooperation unterschiedliche Formen 

annehmen. Am Beispiel der Westbalkan-Regelung 

wird allerdings zu zeigen sein, dass die Einbeziehung 

auch misslingen kann (Kap. 4.1). Ein anderer Ansatz ist 

die direkte Vermittlung von Arbeitskräften im Rahmen 

koordinierter Erwerbs- und Bildungsmigrationspro-

gramme, bei denen länderspezifische Besonderheiten 

und Interessenlagen berücksichtigt werden, etwa in 

entsprechenden Abkommen (Kap. 4.2). Schließlich 

werden die wichtigsten europäischen Initiativen im 

Bereich der Förderung legaler Migration aus Drittstaa-

ten analysiert, in die sich Deutschland eingebracht hat; 

ihre bisherigen Ergebnisse stehen allerdings deutlich 

hinter den Versprechen zurück (Kap. 4.3).

4.1.Strategiemängel.der.Westbalkan-.
Regelung:.fehlender.Einbezug.der.
.Herkunftsländer.und.inkohärentes.
.Migrationsmanagement.

Der konkrete Beitrag der Westbalkan-Regelung zur 

Reduktion der irregulären Migration ist nur schwer zu 

bestimmen (s. Kap. 3.3). Für einen erheblichen Teil 

des Rückgangs der Antragszahlen und des Anstiegs 

an freiwilligen Ausreisen nach negativem Asylbe-

scheid dürften vor allem die restriktiven Maßnahmen 

der Jahre 2014 und 2015 verantwortlich zeichnen, die 

unter Einbezug der sechs Westbalkanstaaten getrof-

fen wurden: So fanden seit Frühjahr 2014 Gespräche 

zwischen dem Bundesinnenministerium und den Re-

gierungen Albaniens, des Kosovos und Serbiens statt 

(vgl. Bither/Ziebarth 2018: 13). Ziel der Zusammen-

arbeit war es, abgelehnte Asylantragsstellende ver-

stärkt rückzuführen und insbesondere die freiwillige 

Ausreise zu fördern. Zudem wurden Wiedereinreise-

sperren verhängt und Informationskampagnen lan-

ciert, die vor den Risiken einer irregulären Einreise 

warnten und auf die schlechten Aussichten aufmerk-

sam machten, in Deutschland einen Schutzstatus zu 

erlangen (vgl. BT-Drs. 19/2018: 2). Die Durchfüh-

rung dieser Maßnahmen hing entscheidend von der  
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Kooperationsbereitschaft47 der Balkanstaaten ab. Als 

Teil der Aufklärungskampagne wurde beispielsweise 

ein Kurzfilm48 der Bundespolizei in den jeweiligen 

Landessprachen ausgestrahlt, zudem schaltete das 

BAMF Anzeigen auf Facebook und in den öffentlichen 

Landesmedien wurde vor der unbegründeten Einreise 

nach Deutschland gewarnt (vgl. BAMF 2016d: 65). 

Im Gegensatz zu diesen Maßnahmen war die Ein-

führung der Westbalkan-Regelung überraschender-

weise nicht Teil der deutschen Kommunikationsstra-

tegie gegenüber den Herkunftsländern. Die Regelung 

war in Regierungskreisen der sechs Balkanstaaten 

nur teilweise oder gar nicht bekannt und wurde da-

her auch nicht aktiv beworben (Bither/Ziebarth 2018: 

29). Dies ist umso erstaunlicher, als die Befürworterin-

nen und Befürworter der Westbalkan-Regelung in der 

Diskussion um die Erweiterung der Liste der sicheren 

Herkunftsstaaten legale Zuwanderungswege als Alter-

native zum Asylantrag für Menschen aus dem West-

balkan eingefordert hatten (s. Kap. 3.3).49 

Einbeziehung der Herkunftsländer durch Migrations-

beratungszentren?

Ein weiterer Bestandteil im Migrationsmanagement 

mit den Westbalkanstaaten war die Schaffung sog. 

Deutscher Informationspunkte für Migration, Ausbil-

dung und Karriere (DIMAK), besser bekannt als ‚Migra-

tionsberatungszentren‘. Die Zentren wurden sukzessi-

ve erst in den drei großen Westbalkanstaaten Kosovo, 

47  Alle sechs Staaten streben einen EU-Beitritt an. Dementsprechend hoch ist ihre Kooperationsbereitschaft auch im migrationspo-
litischen Bereich (vgl. Alscher/Obergfell/Roos 2015). So haben Mazedonien und Serbien bereits 2011 bzw. 2012 strafrechtliche 
Maßnahmen für ihre Staatsangehörigen eingeführt, wenn sie nachweislich das Asylrecht in einem anderen Staat missbraucht oder 
Dritten dabei geholfen haben. Die Bemühungen, Asylmissbrauch zu verhindern, stehen auch im Zusammenhang mit der 2009 
bzw. 2010 eingeführten Visafreiheit für kurzfristige Aufenthalte im Schengen-Raum, mit der die Kooperation bei der Rückübernah-
me von abgewiesenen Asylantragsstellern verstärkt wurde. Allerdings brachten die von den Balkanstaaten bis 2014 getroffenen 
Maßnahmen wenig Erfolg, sodass im Zuge des besonders starken Anstiegs an Asylgesuchen aus den sechs Balkanstaaten weitere 
Maßnahmen als zwingend notwendig angesehen wurden (vgl. Alscher/Obergfell/Roos 2015).

48  Der Film ist auf der Webseite des Innenministeriums abrufbar: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/videos/DE/themen/
migration/rueckkehr-rueckfuehrung/rueckfuehrung-westbalkan-deutsch.html (07.11.2018). 

49  Diese Argumentationsstruktur findet sich auch in der aktuellen Diskussion um eine erneute Erweiterung der Liste sicherer Her-
kunftsstaaten um Marokko, Tunesien, Algerien sowie Georgien. Diesen Ländern müssten im Gegenzug für eine stärkere Koope-
ration bei der Rückführung „legale Einwanderungswege“ sowie „wirtschaftliche Zusammenarbeit“ angeboten werden (so z. B. 
Roderich Kiesewetter in: Cicero 2018).

50  So die Aussagen mehrerer Interviewpartnerinnen und -partner in den Hintergrundgesprächen.
51  Als gescheitertes Projekt gilt in diesem Zusammenhang das bereits 2008 von der EU im malischen Bamako errichtete Migrations-

beratungszentrum CIGEM (Centre d’Information et de Gestion des Migrations). Es sollte rückkehrende Migrantinnen und Migranten 
unterstützen und über die Risiken irregulärer Migration und legale Migrationsmöglichkeiten informieren. „Letzteres hat nie funkti-
oniert, entsprechend dürfte es nicht erstaunlich sein, dass CIGEM bereits seit längerem de facto funktionsuntüchig ist“, so Alassane 
Dicko, Öffentlichkeitsreferent der Assoziation der Abgeschobenen Malis (AME) sowie Mitglied der malischen Sektion von Afrique-
Europe-Interact in einer Stellungnahme an den Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung des Deutschen 
Bundestags (Ausschuss-Drs. 18(19)069 e – neu). Das CIGEM hat 2014 seine Tätigkeiten inklusive Internetpräsenz eingestellt.

Albanien und Serbien eröffnet und dann auf Tunesien, 

Marokko, Senegal, Ghana und den Irak übertragen 

(vgl. BT-Drs. 19/476). Das Zentrum in Nigeria befindet 

sich aktuell im Aufbau, Eröffnungen in Afghanistan und 

Ägypten stehen noch aus. Auch wenn die Beratung zu 

legalen Migrationsoptionen Teil des Portfolios der Zen-

tren im Kosovo, in Albanien und Serbien ist, wurden 

sie nicht im Sinne einer umfassenden Kommunikati-

onsstrategie zur Umsetzung der Westbalkan-Regelung 

genutzt.50 Zwar wird dort auch auf die Regelung hin-

gewiesen, die Beratung zu legalen Migrationsoptionen 

nach Deutschland richtet sich aber primär an beruflich 

und akademisch qualifizierte Fachkräfte. Ein weiterer 

Arbeitsschwerpunkt ist die Beratung über berufliche 

Fördermaßnahmen zur Entwicklung der Beschäfti-

gungsfähigkeit vor Ort, um „Bleibeperspektiven im 

Herkunftsland“ (BT-Drs. 19/476: 5) aufzuzeigen. Dies 

geschieht auch durch den Verweis auf Förderprogram-

me der deutschen Entwicklungszusammenarbeit.

Kritische Stimmen bemängeln daher, dass die 

Beratung über legale Zugangswege nach Deutsch-

land dem Ziel der Reintegration von Rückkehrenden 

untergeordnet wird und damit den Interessen der 

Herkunftsländer51 nur in unzureichendem Maße ent-

spricht (vgl. TAZ 2018; vgl. BT-Drs. 19/476). Dies wird 

besonders deutlich, wenn man die öffentlichen Dar-

stellungen beider Seiten vergleicht: Bei der Eröffnung 

des Zentrums in Marokko fand zum Beispiel die Rück-

kehrberatung in der lokalen Berichterstattung keine 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/videos/DE/themen/migration/rueckkehr-rueckfuehrung/rueckfuehrung-westbalkan-deutsch.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/videos/DE/themen/migration/rueckkehr-rueckfuehrung/rueckfuehrung-westbalkan-deutsch.html
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Tab.	3	Auswahl	an	bilateralen	Vermittlungsprogrammen	mit	einzelnen	Herkunftsländern

Name Herkunfts-
land

Sektor Zeitraum Art der 
Anstel-
lung

Umfang beteiligte 
 Akteure in 
Deutschland

Strengthening the 
development poten-
tial of the EU Mobility 
Partnership in Geor-
gia through targeted 
circular migration and 
Diaspora mobilization

Georgien Kranken-
pflege/
Hotel- und 
Gaststätten-
gewerbe

2013–2016 Praktikum ca. 40 Bundesministerium 
für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ), 
Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ), 
Zentrale Auslands- 
und Fachvermittlung 
(ZAV), EU 

Transformationspart-
nerschaft im Gesund-
heitswesen (TAPiG)

Tunesien Kranken-
pflege

2012 Ausbildung 150  
(25 teil-
genommen)

Auswärtiges Amt 
(AA), Asklepios Klinik 

Pilotvorhaben zur 
Förderung der 
legalen Mobilität 
von hochqualifizier-
ten Fachkräften aus 
Tunesien

Tunesien Ingenieur-
wesen

2012–2016 Praktikum ca. 100 AA, GIZ, ZAV

Triple Win Serbien, 
Bosnien- 
Herzegowina, 
Philippinen, 
Tunesien

Kranken- 
und Alten-
pflege

seit 2013 Arbeitsauf-  
nahme

ca. 2.400 
vermittelt 
(ca. 1.600 
eingereist)

ZAV, GIZ International 
Services (InS)

nachhaltig ausgerich-
tete Gewinnung von 
Pflegefachkräften aus 
China

China Pflege 2013–2018 Arbeitsauf-  
nahme

150 ZAV, Arbeitgeber-
verband Pflege e. V. 
(AGVP), CareFlex Re-
cruiting Experts GmbH

Ausbildung von 
Arbeitskräften aus 
Vietnam zu Pflege-
fachkräften

Vietnam Altenpflege 2012–2016 Ausbildung ca. 200 Bundesministerium 
für Wirtschaft und 
Energie (BMWi), GIZ, 
ZAV, Vivantes

Modellvorhaben 
zur Gewinnung von 
Arbeitskräften aus 
 Vietnam zur Ausbil-
dung in der Kranken-
pflege in Deutschland 
(Folgeprojekt)

Vietnam Kranken-
pflege

2016–2019 Ausbildung ca. 100 BMWi, GIZ, ZAV

deutsch-marokkani-
sche Partnerschaft 
für Ausbildung und 
Fachkräftegewinnung

Marokko Hotel- und 
Gaststätten-
gewerbe

2016–2017 Ausbildung ca. 100 GIZ (InS), Deutscher 
Hotel- und Gaststät-
tenverband, Weltbank

Skills Partnership for 
Circular Migration 

Kosovo Baugewerbe 2017–2020 Ausbildung ca. 30 BMZ, GIZ, Landes-
verband Bayerischer 
Bauinnungen

Anmerkung:.Die.Aufstellung.basiert.auf.öffentlich.zugänglichen.Informationen..Die.Datenlage.zu.Projekten.der.koordinierten.Arbeitskräftemigration.ist.
begrenzt,.da.Informationen.über.den.Verlauf.und.Umfang.einzelner.Programme.oft.unvollständig.sind.

Quelle:.eigene.Zusammenstellung,.Stand:.November.2018
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Erwähnung (vgl. TAZ 2018; vgl. Médias 24 2017). Dass 

der Fokus der Zentren nicht auf der Beratung zu legaler 

Migration, sondern vielmehr auf der Integration rück-

kehrender Migrantinnen und Migranten liegt, ist zum 

einen auf ihren Entstehungskontext52 und zum ande-

ren auf die aktuelle Finanzierungsstruktur53 durch das 

Rückkehr-Programm „Perspektive Heimat“ des Bun-

desministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (BMZ) zurückzuführen. 

An den Beratungszentren ist positiv zu bewerten, 

dass sie die Möglichkeit der direkten und individuellen 

Betreuung im Herkunftsland bieten und ihr Angebot 

somit über das der reinen Informationsvermittlung 

über Portale hinausgeht, die ebenfalls Informationen 

zur Arbeitsaufnahme in Deutschland anbieten (z. B. 

die Internetseite „Make it in Germany“ oder das In-

formationsportal zur Anerkennung von ausländischen 

Berufsqualifikationen). Zu hinterfragen ist allerdings, 

was die Zentren insbesondere in den Ländern leisten 

können, für die keine niedrigschwelligen Zuwande-

rungsoptionen wie für die Westbalkanstaaten beste-

hen. Der Verweis auf Zugangsmöglichkeiten wie die 

Blaue Karte EU wird in Ländern wie dem Senegal, Gha-

na oder Nigeria wohl kaum den Qualifikationsmustern 

junger Migrationswilliger entsprechen.54 

4.2.Partnerschaftlich.vermitteln:.koordi-
nierte.Programme.der.Arbeitsmigration.
mit.Herkunftsländern.

Eine weitere Kooperationsmöglichkeit mit Herkunfts-

ländern ist die bilaterale Vermittlung in Erwerb oder 

52  Deutsche entwicklungspolitische Akteure nahmen in den Westbalkanstaaten 2014 und 2015 zunehmend wahr, dass Falschinfor-
mationen und Gerüchte über Asylmöglichkeiten in Deutschland gestreut wurden, was insbesondere im Kosovo und in Albanien zu 
unrealistischen Erwartungen führte. Dieser Desinformation sollten verlässliche Fakten über Gefahren und Grenzen der irregulären 
Einreise nach Deutschland entgegengesetzt werden. Ziel war es, vor der Aussichtslosigkeit eines Asylantrags in Deutschland zu 
warnen und Angebote vor Ort für die Reintegration von freiwilligen Rückkehrern zu machen (vgl. BT-Drs. 19/476: 2).

53  Die Migrationsberatungszentren werden vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
finanziert und sind Teil des Globalvorhabens „Programm Migration für Entwicklung“ (PME), das vom Centrum für internationale 
Migration und Entwicklung (CIM), einer Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH und der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit (ZAV/BA) umgesetzt wird (vgl. GIZ 2018). 
Seit Anfang 2017 wurde das Vorhaben um ein zweites Modul – „Informierte Rückkehr und Reintegration“ – erweitert und ist Teil 
des Rückkehr-Programms „Perspektive Heimat“ (vgl. BMZ 2018). Am kosovarischen DIMAK findet zudem eine systematische 
Zusammenarbeit mit dem schon länger existierenden Reintegrationsprojekt „URA“ statt, das vom BAMF und einigen Bundes-
ländern finanziert wird. Überschneidungsmöglichkeiten können sich im Bereich der Arbeitsmarktberatung der DIMAK bzw. der 
Jobvermittlung für Rückkehrer und Rückkehrerinnen bei URA ergeben (so die Aussage des BAMF, persönliche Kommunikation).

54  So die Einschätzungen von Expertinnen und Experten im Rahmen der geführten Hintergrundgespräche.

Ausbildung. Bislang wird sie vorwiegend in Pilot-

projekten praktiziert (Übersicht Tab. 3), die von der 

Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammen-

arbeit (GIZ) und/oder der Zentralen Auslands- und 

Fachvermittlung (ZAV) der BA zusammen mit der Ar-

beitsverwaltung des jeweiligen Herkunftslandes koor-

diniert und umgesetzt werden. Aufgrund des hohen 

Aufwands, der bei der individuellen Auswahl, Vorbe-

reitung und Betreuung der Teilnehmenden anfällt, 

sowie fehlender Finanzierungsmöglichkeiten sind die 

meisten dieser Projekte in ihrer Teilnehmerzahl stark 

begrenzt (durchschnittlich zwischen 50 bis 100 Per-

sonen) und können über die Pilotphase hinaus oft 

nicht fortgeführt werden. Einen wesentlich größeren 

Umfang hat nur das Projekt Triple Win, durch das zwi-

schen 2013 und Mitte 2018 etwa 1.400 Fachkräfte aus 

Serbien, Bosnien-Herzegowina, Tunesien und von den 

Philippinen ihre Arbeit in Deutschland aufgenommen 

haben. Während sich dieses Projekt um die Vermitt-

lung von bereits ausgebildeten Fachkräften bemüht, 

die sich ihre Ausbildung in Deutschland anerkennen 

lassen müssen (vgl. Gruber 2017), haben andere Pro-

gramme die Förderung von zeitlich befristeter Migrati-

on zum Ziel, vorrangig durch Praktika oder die Aufnah-

me einer Berufsausbildung in Deutschland. 

Obwohl sich die Programme im Einzelnen vonei-

nander unterscheiden, lassen sich Gemeinsamkeiten 

identifizieren, etwa im Ablauf und in der Ausgestal-

tung. So folgen die Projekte einem bewährten Ablauf-

schema, das in vier Etappen gegliedert werden kann:

(1) Das Auswahlverfahren im Herkunftsland: Mitar-

beiter und Mitarbeiterinnen der GIZ, der ZAV sowie 

der jeweiligen Arbeitsverwaltung entscheiden 
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gemeinsam über die Bewerberinnen und Bewer-

ber. Parallel dazu werden deutsche Arbeitgeber 

bzw. Ausbildungsbetriebe mit Interesse am Pro-

jekt identifiziert. Diese können auch über Bran-

chenverbände angesprochen werden, die gege-

benenfalls als offizieller Kooperationspartner am 

Projekt beteiligt sind (z. B. bei der Ausbildungs-

partnerschaft mit Marokko und dem Kosovo). 

(2) Die Qualifizierungsphase: Die Teilnehmenden 

durchlaufen Sprachkurse, in denen sie auch ihre 

fachsprachlichen Kompetenzen ausbauen. Zudem 

werden sie für die deutsche Kultur und Arbeits-

welt sensibilisiert, indem etwa das System der 

dualen Ausbildung erklärt wird.

(3) Die Ankommensphase: Die Teilnehmenden wer-

den bei der Aufnahme der Beschäftigung bzw. 

Ausbildung in Deutschland zunächst begleitet. Bei 

der Ausbildungspartnerschaft mit Vietnam sind 

etwa „Behördengänge, Einkäufe oder die Nut-

zung öffentlicher Verkehrsmittel“ (BMWi 2014: 

21) Teil des Programms.

(4) Eine mögliche vierte Phase ist die der Rückkehr in 

das Herkunftsland bei einem zeitlich begrenzten 

Aufenthalt in Deutschland.

Vermittlungsabkommen mit Herkunftsländern bieten 

mehrere Vorteile: aus arbeitsmarktpolitischer Sicht 

die Möglichkeit, die Arbeitskräftemigration stärker 

an spezifischen Sektoren und Qualifikationserforder-

nissen auszurichten; aus Sicht der Unternehmen die 

geringe Abbruchquote und die Erleichterung des Be-

rufseinstiegs durch die fachliche und sprachliche Vor-

bereitung in den Programmen, die den Teilnehmen-

den ein realistisches Bild der deutschen Arbeits- und 

Lebenswelt vermitteln. Außerdem kann aus entwick-

lungspolitischer Sicht durch die gezielte Steuerung 

von Arbeits- und Bildungsmigration auf die Interessen 

der Herkunftsländer eingegangen werden, indem ihre 

Engpässe nicht noch weiter verschärft werden (po-

tenzieller ‚Braindrain‘ wird vermieden), sondern ihr 

Überangebot an Arbeitskräften verringert wird (z. B. 

für Bosnien und Herzegowina vgl. Gruber 2017: 167). 

55  Artikel 5.1 des WHO-Kodex untersagt die „Anwerbung von Gesundheitsfachkräften aus Entwicklungsländern mit einem entspre-
chenden Personalnotstand. […] Aktive Anwerbung setzt dabei voraus, dass gezielt Gesundheitspersonal aus einem Entwicklungs-
land mit kritischem Personalmangel angesprochen wird, um es aus dem Herkunftsland abzuwerben“ (BT-Drs. 17/14716: 7).

Entwicklungseffekte können sich darüber hinaus aus 

dem Migrationsprozess selbst ergeben, etwa durch 

soziale und finanzielle Transfers durch Rücküberwei-

sungen oder Rückkehr ins Herkunftsland (‚Braingains‘; 

vgl. Gruber 2017: 162).

Der letzte Punkt, die Rückkehr ins Herkunftsland, 

offenbart zugleich mögliche Ambivalenzen und Ziel-

konflikte zwischen entwicklungs- und arbeitsmarktpo-

litischen Sichtweisen auf die Arbeits- und Bildungsmi-

gration. Erfolgt die Rückkehr auf freiwilliger Basis und 

ist mit ihr ein Zugewinn an Fähigkeiten und Arbeits-

möglichkeiten im Herkunftsland verbunden, kann der 

Einsatz im Ausland sein volles Entwicklungspotenzial 

entfalten. Ist die Arbeitsmigration jedoch von vornhe-

rein als zirkulärer (dazu ausführlich Schneider/Parusel 

2011) und damit zeitlich befristeter Aufenthalt vorge-

sehen, ist das nicht immer im Interesse der Migrantin-

nen und Migranten selbst, die oft nach einer langfris-

tigen Entwicklungsperspektive suchen. Die Ausbildung 

oder Weiterqualifizierung im Ausland bewahrt nicht 

unbedingt vor Arbeitslosigkeit und schlechten Lebens-

bedingungen nach der Rückkehr in das Herkunftsland. 

Außerdem lässt sich die Rückkehr in der Regel nicht 

erzwingen, was aus Sicht deutscher Arbeitgeber auch 

nicht sinnvoll wäre. Um strukturelle Engpässe auf dem 

deutschen Arbeitsmarkt zu beheben, ist den meisten 

Unternehmen an einer langfristigen Integration von 

Arbeitskräften gelegen (vgl. SVR 2011: 18).

Vor dem Hintergrund dieser Vor- und Nachteile 

stellt sich daher die Frage, inwieweit einzelne Initi-

ativen und Projekte auf andere Branchen und Länder 

übertragen werden könnten. Folgende Stellschrauben 

und Hürden sind dabei zu berücksichtigen:

Die Auswahl der Kooperationsländer
Bei der Auswahl potenzieller Kooperationsländer für 

Vorhaben z. B. in der Gesundheitsbranche muss der 

Verhaltenskodex der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO)55 eingehalten werden, mit dem ein ‚Brain-

drain‘ vermieden und die medizinische Versorgung in  

den Herkunftsländern gesichert werden soll (vgl. GIZ/
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BA 2016: 3).56 Allerdings stellt sich das Problem des 

‚Braindrains‘ auch in anderen Sektoren und Staa-

ten, in denen bereits Projekte durchgeführt werden. 

Dies ist vor allem dann der Fall, wenn ausgebildete 

Fachkräfte nach Deutschland vermittelt werden, de-

ren Ausbildungskosten vom Herkunftsland getragen 

wurden. Eigentlich sollten nur Staatsangehörige aus 

Ländern mit einem Überangebot an Fachkräften bei 

gleichzeitig hoher Arbeitslosigkeit ausgewählt wer-

den. Das Beispiel Tunesien im Projekt Triple Win zur 

Fachkräftemigration von Altenpflegekräften zeigt al-

lerdings, dass diese nach ihrer Emigration durchaus 

am einstigen Arbeitsort fehlen können (vgl. Spiegel  

Online 2018).

Am tunesischen Beispiel wird auch deutlich, dass 

die ausgebildeten Fachkräfte nicht immer arbeitslos 

sind, sondern vielfach auch nach einer Verbesserung 

ihrer beruflichen Perspektiven suchen. Mit Blick auf 

die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit vor Ort wäre also 

genau zu analysieren, wie sich die Abwanderung qua-

lifizierter Fachkräfte tatsächlich auswirkt. Vor diesem 

Hintergrund erscheint die Vermittlung in ein Ausbil-

dungsverhältnis in Deutschland insgesamt vielver-

sprechender (vgl. Weizsäcker/Neundorf 2017: 245), 

womit jungen Menschen, die in ihrem Herkunftsland 

keine oder lediglich eine prekäre Beschäftigung finden 

würden, langfristige Entwicklungs- und Professionali-

sierungsmöglichkeiten geboten werden.57 Ein weite-

rer Vorteil dabei ist, dass sich die Integrationsmöglich-

keiten durch den Besuch der Berufsschule verbessern. 

Gleichzeitig kann während der Ausbildung im Betrieb 

56  An dieser Vorgabe scheiterten bereits Versuche, Projekte in Indien oder Sri Lanka zu lancieren, wie in den für diese Studie geführ-
ten Hintergrundinterviews berichtet wurde. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie die Bundesagentur für Arbeit 
stellen die Aussagekraft der Liste jedoch infrage: „Die zugrundeliegende Statistik stammt aus 2006 (veraltete Zahlen). […] Aus 
diesem Grund haben BA/ZAV und BMAS im April 2018 eine Abstimmung mit den beteiligten Ressorts zum veränderten Umgang 
mit der WHO-Liste und einer Aktivierung von § 38 BeschV initiiert, um eine Rekrutierung und Vermittlung von Gesundheitsper-
sonal durch die BA unter Beachtung eines entsprechenden Kriterienkatalogs zur Wahrung der Interessen der Herkunftsländer zu 
ermöglichen. Der abgestimmte Kriterienkatalog wird an die WHO übermittelt und die Geschäftspolitik auch künftig weiterhin an 
den Grundsätzen der WHO ausgerichtet“ (BA 2018g: 9–10). 

57  Langfristige Entwicklungsmöglichkeiten sind auch das Ziel der von Michael Clemens vorgeschlagenen „Global Skill Partnerships“ 
(vgl. Clemens 2014). Die Ausgangsidee ist hier, die wesentlich kostengünstigere Ausbildung in den Herkunftsländern stärker an 
den fachlichen und formellen Standards der Zielländer auszurichten und durch eine Migrationskomponente zu ergänzen. Über 
einen „home“ und „away track“ soll sowohl für Herkunftsländer als auch für Zielländer mit spezifischen Engpässen ausgebildet 
werden. Der „away track“ beinhaltet neben dem fachlichen Curriculum auch die sprachliche und interkulturelle Vorbereitung. Bis-
lang steckt die Umsetzung dieser Idee allerdings noch in den Kinderschuhen, wenngleich sie im entwicklungspolitischen Kontext 
rege diskutiert wird. 

58  Gleichzeitig dürfen jedoch auch bestimmte Risiken einer Vermittlung von jungen, möglicherweise noch nicht volljährigen Dritt-
staatsangehörigen nicht aus dem Blick geraten; so zeigte das Beispiel MobiPro-EU, dass selbst die innerkontinentale Migration 
junger Menschen aus Südeuropa nach Deutschland oft mit erheblichen Schwierigkeiten beim Ankommen und Wohlfühlen ver-
bunden war (vgl. BT-Drs. 18/7164). 

ein stärkeres Vertrauensverhältnis aufgebaut werden 

als dies bei bereits ausgebildeten Fachkräften der Fall 

ist.58

Darüber hinaus eignet sich nicht jedes Land für 

jede Branche bzw. Art der Migration. Neben dem all-

gemeinen Bildungsstand und einem ausreichenden 

Arbeitskräftepotenzial spielen auch kulturelle Muster 

eine Rolle. Für den Pflegebereich wird beispielsweise 

die besondere Wertschätzung von älteren Menschen 

in der vietnamesischen Kultur sehr positiv hervorge-

hoben (vgl. Merda et al. 2012: 34), wohingegen kul-

turelle Unterschiede auch als begrenzende Faktoren 

wahrgenommen werden können, wenn z. B. religiöse 

Vorbehalte die Pflege älterer Menschen des anderen 

Geschlechts verhindern würden. So wird beispielswei-

se dem Vorschlag, weitere Ausbildungspartnerschaf-

ten im Pflegebereich mit nordafrikanischen Ländern 

zu schließen, mit einiger Skepsis begegnet.

Finanzierung der Mehrkosten 
Ein zentrales Hemmnis für neue Programme und Ini-

tiativen ist ihre Finanzierung. Aufwendig konzipierte 

Programme sind teuer, denn Mehrkosten fallen nicht 

nur für die Auswahl der Teilnehmenden im Herkunfts-

land an, sondern auch für ihre fachliche und sprach-

liche Vorbereitung sowie Integrations- und Unterstüt-

zungsmaßnahmen in Deutschland. Insgesamt ist die 

Bandbreite an Finanzierungsmöglichkeiten groß; sie 

reicht von staatlich geförderten Programmen (z. B. 

das vom BMWi finanzierte Ausbildungsprojekt mit Vi-

etnam) über teilfinanzierte Programme (z. B. das ge-
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scheiterte Projekt „Transformationspartnerschaft im 

Gesundheitswesen“ TAPiG59 mit Tunesien, das vom 

Auswärtigen Amt teilfinanziert wurde) bis hin zu dritt-

mittelfinanzierten Programmen (wie die „Deutsch-

marokkanische Partnerschaft für Ausbildung und 

Fachkräftegewinnung“, finanziert durch einen Welt-

bank-Fonds). Ob Projekte öffentlich finanziert werden 

können, hängt nicht zuletzt von der gesellschaftlichen 

Relevanz der Branche ab: Die politische Akzeptanz ist 

für die Finanzierung zentraler wohlfahrtsstaatlicher 

Leistungen, wie etwa die Versorgung von kranken und 

alten Menschen, wesentlich größer als zum Beispiel 

im Hotel- und Gaststättengewerbe.60 Hinzu kommt, 

dass viele Unternehmen nicht bereit sind, die Mehr-

kosten, die durch die Auswahl und Vorbereitung der 

Teilnehmenden entstehen, zu übernehmen. In der Tat 

können diese mehrere Tausend Euro61 betragen, was 

insbesondere kleine und mittlere Betriebe belasten 

kann. Wie das Beispiel der Ausbildungspartnerschaft 

mit Vietnam zeigt, ist die Übernahme von Strukturen 

und Kosten eines etablierten Programms für große 

Pflegedienstleister hingegen kein Problem: So führt 

der große kommunale Klinikbetrieb Vivantes seit 2015 

das zunächst vom BMWi geförderte und erprobte Pro-

jektmodell eigenständig weiter62 (vgl. Vivantes 2015). 

Allgemeine Risiken und Herausforderungen
Die Übertragbarkeit von Ansätzen und Projekten auf 

weitere Länder und Branchen ist auch deshalb be-

grenzt, weil stets interessierte Unternehmen gefun-

den werden müssen und das Matching zwischen Un-

ternehmen und Auszubildenden gelingen muss. Nicht 

alle Betriebe verfügen über Erfahrungen mit ausländi-

schen Arbeitskräften oder Auszubildenden. Oft herr-

59  Bei dem Projekt, das mit der privaten Asklepios Klinik GmbH in Hamburg bzw. der Hamburger Unternehmensberatung „Tristan“, 
der tunesischen Regierung und dem Auswärtigen Amt in Form einer Public Private Partnership konzipiert wurde, kam es zu „nicht 
mehr zu vereinbarenden Erwartungen von Teilnehmern und Ausbildungsleitung, die erst im Rahmen der Ausbildung offenbar 
wurden“ (BT-Drs. 17/14821: 10). Dahinter verbargen sich Folgekosten für die Teilnehmenden, die nicht klar kommuniziert worden 
waren und die sich pro Person auf über 19.000 Euro beliefen (vgl. TAZ 2013).

60  So die Aussagen eines entwicklungspolitischen Experten im Rahmen eines Hintergrundgesprächs. 
61  Die Teilnahme für einen Arbeitgeber am Projekt Triple Win kostet z. B. 4.000 Euro (vgl. GIZ/BA 2016). 
62  Allerdings ausschließlich im Rahmen einer verkürzten Ausbildung von zwei Jahren, da die Teilnehmenden des Programms bereits 

über einen vietnamesischen Hochschulabschluss verfügen. Die Verkürzung wird im Rahmen der Evaluation des BMWi-Projekts 
„Fachkräftegewinnung für die Pflegewirtschaft“ mit Blick auf die Integrationsfähigkeit der Teilnehmenden allerdings kritisch be-
urteilt, da die vorgesehene Zeit nicht ausreiche, um sie sprachlich und fachlich vollständig auf die spätere Ausübung des Berufs 
vorzubereiten (vgl. BMWi 2016: 8).

63  Bei der Konzeption des Programms spielte die Wirtschafts- und Finanzkrise in Europa eine zentrale Rolle, da zum einen der Bedarf 
an Auszubildenden in Deutschland gedeckt, zum anderen die hohe Jugendarbeitslosigkeit in einigen südeuropäischen Staaten ver-
ringert werden sollte (vgl. Bericht des bundesweiten Vernetzungstreffens zu MobiPro-EU: https://minor-kontor.de/wp-content/
uploads/2018/04/Minor_MPV_Bundesweites-Vernetzungstreffen-MobiPro-EU-2016_2016.pdf, 23.11.2018).

schen Skepsis und Unsicherheit über den Prozess der 

Anwerbung, die Verweildauer der Beschäftigten und 

ihre sprachlichen und fachlichen Fähigkeiten. Dass 

diese Sorgen nicht ganz unbegründet sind, zeigt das 

Beispiel des Programms „Förderung der beruflichen 

Mobilität von ausbildungsinteressierten Jugendlichen 

und arbeitslosen jungen Fachkräften aus Europa“ (Mo-

biPro-EU).63 Viele Teilnehmende brachen vorzeitig ab, 

wofür es verschiedene Gründe gab, etwa Eingewöh-

nungsschwierigkeiten in die deutsche Lebens- und Ar-

beitskultur oder mangelnde fachliche oder sprachliche 

Eignung (s. Fn. 58).

Von den Unternehmen werden mitunter auch in-

nerbetriebliche Spannungen befürchtet, wenn in der 

übrigen Belegschaft der Eindruck entsteht, die inter-

nationalen Arbeitskräfte erhielten eine kostenlose Un-

terkunft oder andere Vergünstigungen (vgl. Peters et 

al. 2016: 4). Vor diesem Hintergrund bietet sich die 

Kooperation mit Dritten an, etwa mit der GIZ oder ZAV: 

Als neutrale, vermittelnde Akteure können sie mit den 

Unternehmen über mögliche Vorbehalte sprechen, 

aber auch über die Probleme, die sich durch die Inte-

gration ausländischer Arbeitskräfte ergeben können.

4.3.Begrenzte.Bedeutung.für.Deutschland:.
europäische.Versprechen.der.Mobilitäts-
förderung.

Zumindest dem programmatischen Anspruch nach sol-

len legale Migration und Mobilität auch eine wichtige 

Rolle in der Kooperation der EU und ihrer Mitglied-

staaten mit migrationspolitisch relevanten Herkunfts-

ländern spielen, nicht zuletzt, um irreguläre Migration 

https://minor-kontor.de/wp-content/uploads/2018/04/Minor_MPV_Bundesweites-Vernetzungstreffen-MobiPro-EU-2016_2016.pdf
https://minor-kontor.de/wp-content/uploads/2018/04/Minor_MPV_Bundesweites-Vernetzungstreffen-MobiPro-EU-2016_2016.pdf
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zu reduzieren. Die fortschreitende Europäisierung hat 

die nationale Steuerungskompetenz Deutschlands in 

der Migrationspolitik erheblich begrenzt, wenngleich 

der Einfluss der europäischen Normsetzung in der Zu-

wanderungspolitik – im Vergleich zur Asylpolitik – noch 

gering ausfällt (Info-Box 3). Auf EU-Ebene wurden le-

gale Migration und Mobilität daher bislang weniger 

zuwanderungspolitisch, sondern vielmehr als Teil 

einer Migrationsaußenpolitik definiert. Dabei ist die 

deutsche Politik in „die europäische Gesamtstrategie 

eingebettet, an deren Gestaltung die Bundesregierung 

engagiert mitwirkt“ (Bundesregierung 2016: 3) und 

die so auch im nationalstaatlichen Interesse liegt. Im 

Folgenden wird gefragt, welche Auswirkungen die eu-

ropäischen Initiativen und Programme der Migrations-

außenpolitik auf Deutschland haben. 

Klar im deutschen Interesse: europäische Migrations-
steuerung durch Visumpolitik
Für die Mitgliedstaaten ist das Verhandlungsman-

dat der EU64 für Rückübernahme- und Visaerleich-

terungsabkommen mit Drittstaaten sicherlich das 

vielversprechendste Instrument65 der europäischen 

Migrationsaußenpolitik. Die EU setzt auf eine Hebel-

wirkung mit Blick auf die Kooperationsbereitschaft 

von Herkunftsländern im Kampf gegen irreguläre Mi-

gration, wenn sie Mobilität durch Visaerleichterung in 

Aussicht stellt. Für die Mitgliedstaaten verspricht das 

gemeinsame Agieren eine höhere Durchschlagskraft 

64  Nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam ermächtigte der Rat der EU auf seiner Tagung vom 27. und 28.05.1999 die 
Kommission, im Einklang mit Art. 300 EG Vertrag (218 AEUV) und in geeigneten Fällen mit Drittländern über Rückübernah-
meabkommen (EU-RÜA) zu verhandeln. Da die Aushandlung von EU-RÜA nur schleppend voranging, beschloss der Rat 2004 
(COM(2004)4002: 12), der EU-Kommission auch die Kompetenzen bei der Aushandlung von Visaerleichterungsabkommen mit 
Drittstaaten zu übertragen, um diesen stärkere Kooperationsanreize zu bieten (vgl. Trauner/Kruse 2008: 363). Die Visaerleichte-
rungsabkommen sind für alle EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme Dänemarks, des Vereinigten Königreichs und Irlands verbindlich. 

65  Zu den weiteren Instrumenten zählen regionale Prozesse, wie der Khartum- oder Rabat-Prozess, die strategische EU-Afrika-
Partnerschaft für Migration, Mobilität und Beschäftigung sowie Maßnahmen des Außengrenzschutzes, wie der Ausbau von Frontex 
oder operative Einsätze (eine Übersicht hierzu findet sich in Kipp/Koch 2018: 11–24).

66  Siehe beispielweise das Visa-Abkommen mit der Ukraine vom 18.12.2017, Amtsblatt der Europäischen Union L 332/69.
67  Für längerfristige Aufenthalte in Deutschland werden D-Visa ausgestellt (vgl. Parusel/Schneider 2012: 4).
68  Rat der Europäischen Union, Gesamtansatz zur Migrationsfrage: Vorrangige Maßnahmen mit Schwerpunkt Afrika und Mittel-

meerraum, Anlage 1 zu den Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates zur Tagung vom 15.–16. Dezember 2005 in 
Brüssel, Dok. 15914/1/05 REV 1, Brüssel, 30.01.2006.

69  KOM/2011/0743 endg.
70  Die drei anderen Säulen umfassen die Verhinderung von irregulärer Migration und Menschenhandel, die Wahrung des internati-

onalen Schutzes im Rahmen von Asyl sowie die Förderung von Entwicklungseffekten durch Migration (vgl. KOM(2011)743).
71  Sie galten seit dem ersten GAM als das wichtigste Kooperationsinstrument an der Schnittstelle von auswärtiger Migrationspolitik 

und wurden in einer ersten Pilotphase mit Ländern der östlichen Partnerschaft erprobt (vgl. Angenendt 2012). Zu den Ländern 
der östlichen Partnerschaft zählen Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, Georgien, die Republik Moldau und die Ukraine (vgl. 
http://www.consilium.europa.eu/de/policies/eastern-partnership/, 07.11.2018). Nicht alle diese Länder haben eine Mobilitäts-
partnerschaft mit der EU (Tab. 4). Das Modell wurde nach der Neuausrichtung des GAM(M) auf weitere Länder Afrikas und des 
Nahen Ostens übertragen.

als bilaterale Verhandlungen mit Herkunftsländern. Im 

Rahmen von Visaerleichterungsabkommen können je 

nach Regelungsgegenstand sowohl Kurzzeitvisa von 

bis zu 90 Tagen als auch ein- und mehrjährige Visa 

beantragt werden.66 Antragsstellende profitieren da-

bei von vereinfachten Vorschriften bei der Vorlage 

offizieller Dokumente (vgl. Parusel/Schneider 2012: 

26). Die Visabestimmungen sind jedoch nicht für 

dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse67 vorgesehen, 

sondern erleichtern die Mobilität für spezifische Per-

sonengruppen (z. B. Studierende oder Forschende) 

und Aufenthaltszwecke (z. B. für eine medizinische  

Behandlung). 

Europa ‚à la carte’: programmatische Konzepte und 
Initiativen ohne rechtliche Bindung 
Neben der primärrechtlichen Kompetenz im Bereich 

der Visumpolitik entwickelt die EU ihre auswärtige Mi-

grationspolitik vor allem durch rechtlich nicht binden-

de programmatische Konzepte und Leitlinien weiter. 

Damit bleibt die Entscheidungskompetenz, ob sie sich 

an einer Initiative beteiligen, bei den Mitgliedstaaten. 

Seit dem Gesamtansatz zur Migrationsfrage (GAM)68 

von 2005, der 2012 zum Gesamtansatz für Migrati-

on und Mobilität (GAMM)69 weiterentwickelt wurde, 

gehört legale Migration zu den vier70 thematischen 

Säulen der Migrationsaußenpolitik der EU. 

Zentrale Bausteine dieser Säule sind die Mobi-

li täts partnerschaften71, die in den letzten Jahren im 

http://www.consilium.europa.eu/de/policies/eastern-partnership/
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Rahmen der Nachbarschaftspolitik72 zwischen der EU 

und neun Partnerländern geschlossen wurden. Sie sind 

rechtlich nicht bindend, sondern als Absichtserklärun-

gen der EU, der freiwillig teilnehmenden Mitgliedstaa-

ten und des Partnerlandes zu verstehen. Deutschland 

beteiligt sich derzeit an sechs dieser Partnerschaften 

(Tab. 4).

Die Förderung legaler Migration und Mobilität in-

nerhalb der Mobilitätspartnerschaften wird auf zwei 

Ebenen betrieben: Auf hochrangiger diplomatischer 

Ebene sollen ins Stocken geratene Verhandlungen über 

Rückübernahmeabkommen neuen Auftrieb erhalten, 

72  Mit weiter entfernt gelegenen Ländern verabschiedete die EU Gemeinsame Agenden zu Migration und Mobilität (Common Agen-
das on Migration and Mobility, CAMM), bislang mit Äthiopien, Indien und Nigeria (vgl. Kipp 2018: 9).

73  Indem Visaerleichterung und Rückübernahme aneinandergekoppelt werden, erfolgt zugleich eine Konditionalisierung der Ko-
operationsbeziehungen (vgl. Angenendt 2012: 19). Für die afrikanischen Staaten ist diese Strategie bislang jedoch nur mit Cabo 
Verde aufgegangen (vgl. Barros-Varela/Lima 2017), woran Deutschland allerdings nicht beteiligt war. Die anderen Mobilitätspart-
nerschaften mit afrikanischen Staaten, die auch von Deutschland unterstützt wurden (Marokko, Tunesien und Jordanien), haben 
bislang nicht zu einem Abschluss von Visaerleichterungs- bzw. Rückführungsabkommen geführt, denn die Interessenlagen sind 
sehr unterschiedlich: Während Deutschland und die an den Partnerschaften beteiligten EU-Länder Interesse an der Rückführung 
von den jeweiligen Staatsangehörigen und von Transitmigrantinnen und -migranten haben, steht für die Herkunftsländer eine 
über ihre eigenen Staatsangehörigen hinausgehende Rücknahme nicht zur Debatte (vgl. z. B. ausführlich zu den langwierigen 
Verhandlungen mit Marokko Carrera et al. 2016). Zudem ist für die Verhandlungen ausschlaggebend, wer zuerst ‚zum Zug kommt‘: 
Während aus Sicht der Herkunftsländer die Aushandlung eines Visaerleichterungsabkommens vor oder zumindest parallel zu 
einem Rückübernahmeabkommen steht, ist dies aus Sicht der Mitgliedstaaten der EU nachrangig (ausführlich für Marokko vgl. El 
Qadim 2018; vgl. Werenfels 2018: 34).

74  Dies umfasst gemäß des Gesamtansatzes für Migration und Mobilität „Maßnahmen, mit denen gewährleistet werden kann, dass 
die Migration und die Mobilität, einschließlich der Möglichkeiten für eine größere Arbeitskräftemobilität, sowohl der EU als auch 
ihren Partnern von Nutzen sind“ (KOM/2011/0743 endg.: 12).

indem sie stärker an Visaerleichterungsabkommen 

gekoppelt werden;73 auf operativer Ebene sind mit 

ihnen konkrete Initiativen und Projekte der Mobilitäts-

förderung74 verbunden. Konkret bedeutet dies, dass 

die einzelnen Projekte von teilnehmenden Mitglied-

staaten bzw. ihren entwicklungspolitischen Durchfüh-

rungsorganisationen unter einen gemeinsamen Schirm 

gestellt werden und sich mehrere Mitgliedstaaten an 

einem Projekt beteiligen können – aber nicht müssen. 

Welche Projekte die Partnerschaft jeweils enthält, ist 

allerdings nur schwer nachvollziehbar, da eine solche 

Übersicht (sog. Scoreboard) bislang lediglich für die 

Tab.	4	Übersicht	der	Mobilitätspartnerschaften	der	EU

Partnerland Jahr Beteiligung Deutschlands (6/9) Visaerleichterungsabkommen/ 
Rückübernahmeabkommen

Moldau 2008

Georgien 2008

Cabo Verde 2008

Marokko 2013

Armenien 2014

Aserbaidschan 2014

Tunesien 2014

Jordanien 2014

Weißrussland 2016

Quelle:.BT-Drs..18/6868;.eigene.Zusammenstellung
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Partnerschaft mit der Republik Moldau75 veröffentlicht 

wurde (vgl. Reslow 2017: 158). Die Mehrheit der Initi-

ativen betrifft den Kapazitätsausbau der Arbeitsverwal-

tungen in den Partnerländern durch Schulungen von 

Verwaltungsfachkräften, um so zur Modernisierung der 

Verwaltung und zu einem besseren Informationsma-

nagement beizutragen (vgl. den Hertog/Tittel-Mosser 

2017: 98). 

Die deutsche Beteiligung war bislang bei den 

Mobilitätspartnerschaften mit Moldau, Georgien und 

Marokko am größten: So wurde beispielsweise mit 

Georgien ein Pilotprojekt zur Fachkräftemigration im 

Pflege-, Hotel- und Gaststättenbereich durchgeführt. 

Neben der Vermittlung und sprachlichen sowie inter-

kulturellen Vorbereitung der etwa 40 Teilnehmenden 

stand hier die Idee der zirkulären Migration im Vorder-

grund, sodass auch Maßnahmen der Reintegration der 

Arbeitskräfte im Herkunftsland nach dem befristeten 

Aufenthalt in Deutschland vorgesehen waren (vgl. CIM 

2016). Wenngleich die migrationspolitische Koopera-

tion mit Georgien als vorbildlich und unproblematisch 

einzustufen ist, zeigten sich an diesem konkreten Pro-

jekt auch die Grenzen des Konzepts der zeitlich befris-

teten Migration, insbesondere als es nach Ablauf des 

Projektes um die Rückkehr nach Georgien ging, die für 

viele der Teilnehmenden nicht die gewünschte Option 

war (s. Kap. 4.2). 

Im Rahmen der Mobilitätspartnerschaft mit Ma-

rokko tauschten sich die ZAV und die marokkanische 

Arbeitsverwaltung ANAPEC 2016 und 2017 über die 

Vermittlung von Arbeitskräften ins Ausland aus, mit 

dem Ergebnis, dass gemeinsame Schlüsselbranchen 

identifiziert und eine Vermittlungsabsprache für die Ar-

beitsfelder Software- und Webentwicklung, IT-Consul-

ting sowie Gastronomie getroffen wurde (vgl. ANAPEC 

75  Einzelne Projekte mit der Republik Moldau können über die offizielle Seite der Mobilitätspartnerschaft eingesehen werden: 
http://scoreboard.mfa.gov.md/ (07.11.2018).

76  COM(2015)240 final.
77  COM(2016)385 final.
78  Dies wird auch bei dem 2015 geschaffenen Treuhandfonds für Afrika (EUTF) deutlich. Er soll nach Einschätzungen politischer Ak-

teure auf europäischer Ebene „die Kooperation von Drittstaaten sichern […], wenn es darum geht, Flucht und irreguläre Migration 
zu reduzieren und irreguläre Migranten zurückzunehmen. Ein Beispiel ist der Fortschrittsbericht zur Umsetzung der Europäischen 
Migrationsagenda, den die Europäische Kommission im März 2018 veröffentlichte. Darin führt sie den Rückgang der Ankunfts-
zahlen in Europa unter anderem auf Maßnahmen des EUTF im Bereich Migrationsmanagement und Sicherheitspolitik zurück. Eine 
Bilanz des entwicklungspolitischen Engagements bleibt dagegen weitgehend aus“ (Kipp 2018: 11; vgl. BT-Drs. 18/13640).

79  Dabei gibt es drei Gruppen an Ländern, mit denen die Kooperation ausgebaut werden könnte: 1) Tunesien, Marokko und Ägypten, 
mit denen bereits gute Migrationsbeziehungen existieren und die für ihr Engagement belohnt werden sollten, 2) Guinea, Gambia, 
Niger und Äthiopien, mit denen zwar Kooperation stattfindet, die aber noch verbessert und auf eine breitere Basis gestellt werden 
sollte, 3) Senegal, Ghana und Nigeria, mit denen die Kooperationsbeziehungen noch schwach sind und wo legale Migrationsop-
tionen das Startsignal zur Kooperation geben sollen (ICMPD 2018: 1).

2017; El Gass 2016). Der europäische Bezug dieses und 

ähnlicher Projekte ergibt sich aber nur mittelbar, soll er 

doch durch den Erfahrungsaustausch der einzelnen, je-

weils bilateral durchgeführten Initiativen realisiert wer-

den. Die Projekte und Initiativen werden nicht durch 

die europäische Ebene angestoßen, sondern lediglich 

kofinanziert. Insgesamt stellen konkrete Mobilitätsopti-

onen in den Partnerschaften jedoch die Ausnahme dar, 

sodass die Mobilitätspartnerschaften nur bedingt Mo-

bilität enthalten (vgl. den Hertog/Tittel-Mosser 2017).

Im Kontext der beträchtlichen Fluchtbewegungen des 

Jahres 2015 rief die Europäische Kommission mit der 

Europäischen Migrationsagenda76 sowie 2016 mit dem 

Migrationspartnerschaftsrahmen77 ein weiteres Strate-

giepapier bzw. Instrument der auswärtigen Migrations-

politik ins Leben. Der Migrationspartnerschaftsrahmen 

enthält „Migrationspakte“, die bislang mit Äthiopien, 

Mali, Niger, Nigeria und Senegal ausgehandelt wurden. 

Damit wurde der Fokus auf die Migrationssteuerung 

und das Grenzmanagement verschoben, um irreguläre 

Migration und nicht zuletzt die hohen Opferzahlen zu 

reduzieren.78 Am Partnerschaftsrahmen wird jedoch 

kritisiert, dass er den Fokus einseitig auf Rückübernah-

me und Prävention irregulärer Migration lege und die 

Interessen der Herkunftsländer nicht ausreichend be-

rücksichtige (vgl. Bendel 2016: 8; Angenendt/Bendel 

2017: 9). Dies steht nicht zuletzt im Kontrast zur Idee 

der afrikanischen Binnenmobilität, die de jure im Rah-

men der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft 

ECOWAS besteht (vgl. Gabrielli 2016: 32). 

Die Europäische Migrationsagenda wie auch der 

Partnerschaftsrahmen haben den Herkunftsländern 

von Anfang an auch legale Migrationsmöglichkeiten 

in Aussicht gestellt, um die Kooperationsbereitschaft79 

http://scoreboard.mfa.gov.md/
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beim Grenzschutz sowie bei der Rückübernahme von 

abgelehnten Asylbewerbern und Asylbewerberinnen 

zu erhöhen. Als die Europäische Kommission (2017) 

Pilotprojekte zu legaler Migration vorschlug, stieß sie 

damit aber auf äußerste Zurückhaltung bei den Mit-

gliedstaaten. Auch der konkrete Beitrag Deutschlands 

ist in diesem Zusammenhang noch offen. Angesichts 

der ausbleibenden Angebote für legale Migration und 

Mobilität erhalten Herkunfts- und Transitländer nun 

vermehrt finanzielle Kooperationsanreize (vgl. Kipp/

Koch 2018: 12). 

Festzuhalten ist, dass die Initiativen der auswär-

tigen Migrationspolitik der EU für legale Migration 

bislang wenig konkret und weiterhin primär von den 

Einzelinteressen der Mitgliedstaaten geprägt sind: Statt 

neue Projekte und Angebote auf europäischer Ebene zu 

realisieren, werden die bereits vorhandenen Maßnah-

men der Mitgliedstaaten unter einen gemeinsamen 

Schirm gestellt (‚relabelling‘). In der Regel werden kei-

ne konkreten Vereinbarungen für mehr Mobilität etwa 

von Auszubildenden oder Arbeitskräften getroffen, so-

dass das Versprechen der Förderung legaler Migration 

im Rahmen gemeinsamer Initiativen der EU bislang 

weitestgehend ohne Substanz geblieben ist.

5	Fazit	und	Handlungsempfehlungen

Legale Migration kann auf unterschiedlichen Wegen 

ermöglicht und gesteuert werden – wie diese aller-

dings zu gestalten sind, hängt von diversen Rahmen-

bedingungen und ‚Stellschrauben‘ ab. Ein limitieren-

der Faktor ist derzeit zweifellos das allgemeine Klima 

in großen Teilen von Politik und Öffentlichkeit, das (in 

Deutschland wie in der EU) von aufstrebenden po-

pulistischen Parteien geprägt ist und einer weiteren 

Zuwanderung von gering- und mittelqualifizierten 

Drittstaatsangehörigen eher entgegensteht. Unab-

hängig davon bleibt festzuhalten, dass das Asylsys-

tem mit einer signifikanten Anzahl an Anträgen von 

Personen konfrontiert ist, die keine Schutzgründe gel-

tend machen können (s. Kap. 2.1). Während	die	bis	
2016	überdurchschnittlich	hohe	Zahl	an	Asylanträ-
gen	von	Personen	aus	den	Westbalkanstaaten	durch	
verschiedene	Maßnahmen	reduziert	und	vermutlich	
in	Teilen	in	Erwerbsmigration	‚umgelenkt‘	werden	

konnte,	bleibt	die	irreguläre	Migration	aus	einigen	
afrikanischen	Ländern	auf	hohem	Niveau.	Aus	die-
sen	Ländern	findet	zugleich	kaum	legale	Migration	
in	Erwerb	oder	Ausbildung	statt,	doch	nehmen	vie-
le	Zuwandernde	aus	diesen	Ländern	noch	während	
ihres	laufenden	Asylverfahrens	oder	nach	Erteilung	
einer	Duldung	in	Deutschland	eine	Arbeit	auf	(s.	Kap.	
2.2).	Insbesondere	aus	dieser	Perspektive	stellt	sich	
die	Frage,	ob	es	nicht	pragmatischer	wäre,	diesen	
Menschen	von	vornherein	legale	Migrationswege	zu	
eröffnen.

Aus arbeitsmarktpolitischer Sicht ist die Erweite-

rung bestehender oder die Eröffnung neuer Zuwan-

derungsoptionen unterhalb des Niveaus qualifizierter 

Fachkräfte nicht unproblematisch, doch in bestimmten 

Branchen und Beschäftigungsarten besteht offenbar 

ein Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften, wenngleich 

hier genauere Prognosen nötig sind (s. Kap. 3.1).	
Dies	 spricht	 eher	 für	 eine	 sektor-	 und	 herkunfts-
landspezifische	als	 für	eine	generelle	Öffnung	der	
Zuzugswege.	 Die rechtlichen Schranken für Men-

schen ohne formalen Berufsabschluss – selbst wenn 

sie über weitreichende berufspraktische Erfahrungen 

verfügen – stehen jedoch in der Regel einer legalen 

Migration im Wege (s. Kap. 3.2). Mit der Westbalkan-

Regelung wurde wiederum für sechs Herkunftsstaaten 

zuwanderungspolitisches Neuland betreten, indem 

auf Qualifikationsnachweise gänzlich verzichtet wur-

de (s. Kap. 3.3 und 4.1). Allerdings wurden die von 

der Regelung betroffenen Länder nicht systematisch 

einbezogen, und es fehlte an einer eindeutigen poli-

tischen Zielrichtung genauso wie an einer kohärenten 

Kommunikation. Handlungsleitend waren weniger 

arbeitsmarktpolitische Erwägungen als vielmehr asyl- 

und innenpolitische Triebkräfte. Für andere Herkunfts-

länder könnten hingegen konkrete migrationsaußen-

politische Motivlagen für passgenaue Programme 

sprechen – etwa wenn damit die Entwicklung dieser 

Staaten durch die Erwerbsmigration für Gering- bis 

Mittelqualifizierte gefördert oder die Kooperationsbe-

reitschaft bei der Rücknahme von Ausreisepflichtigen 

verbessert werden kann. Einige der für diese Grup-

pen bestehenden Zuwanderungshürden – mangeln-

de Sprachkenntnisse und unzureichendes fachliches 

Wissen, Mismatch zwischen Zuwandernden und deut-

schen Unternehmen sowie Herausforderungen bei der 
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Sicherung des Lebensunterhalts – ließen sich durch ge-

zielte Förderprogramme überwinden, wie z. B. durch 

koordinierte Arbeitsmigration in direkter Kooperation 

mit den Herkunftsländern (s. Kap. 4.2). Andere Hürden 

(z. B. die unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen 

in den Herkunftsländern) sind struktureller Natur und 

entziehen sich weitgehend der zuwanderungspoliti-

schen Steuerung. 

 Ohne im rechtlichen Sinne normsetzungskompe-

tent zu sein, untermauert die Europäische Union in 

Fragen der auswärtigen Migrationspolitik seit meh-

reren Jahren einen potenziell nützlichen Steuerungs-

anspruch, etwa im Rahmen des Gesamtansatzes für 

Migration und Mobilität, in den die Aktivitäten der Mit-

gliedstaaten gegenüber Drittstaaten eingebettet wer-

den sollen. Der Einfluss der europäischen Initiativen 

auf die Gestaltung von Mobilität und Zuwanderung in 

Erwerb und Ausbildung nach Deutschland ist bislang 

jedoch äußerst beschränkt geblieben (s. Kap. 4.3). 

5.1.Zielkorridore.von.Zuwanderungspolitik.
definieren

Die Zuwanderungspolitik folgte in den letzten Jahr-

zehnten primär wirtschafts- und arbeitsmarktpoliti-

schen Überlegungen: Ziel war und ist es, Engpässe 

mit entsprechend qualifizierten Fachkräften zu besei-

tigen. Dies wird durch die aktuelle Diskussion um ein 

zukünftiges Fachkräfteeinwanderungsgesetz abermals 

deutlich. Wie das Beispiel der Westbalkan-Regelung 

dokumentiert, können neben arbeitsmarkt- aber auch 

ordnungspolitische Motive für die Konzeption von Zu-

gangswegen ausschlaggebend sein – ohne dass sie in 

diesem Fall explizit gemacht worden wären. Die	Eini-
gung	auf	eine	Stoßrichtung	und	die	genaue	Formu-
lierung	von	Zielvorstellungen	(Abb.	5)	sind	 jedoch	
zentral,	 um	 die	 daraus	 abgeleiteten	 Instrumente	
gegenüber	Drittstaaten,	potenziellen	Migrantinnen	
und	Migranten	und	der	breiten	Öffentlichkeit	kohä-
rent	kommunizieren	zu	können. 

Zuwanderungspolitik als 
Whole-of-Government-

Ansatz betreiben

verstärkt
länderspezifisch 

vorgehen

auf nationaler und
 EU-Ebene legale Migration 

als Baustein einer auswärtigen 
Migrationspolitik definieren

Ziele identifizieren

Instrumente wählen

mehr länderspezifische 
Vermittlungsabsprachen 

für Mittelqualifizierte 
treffen

leichteren Zugang 
zur Berufsausbildung 
für Mittelqualifizierte 

ermöglichen

Saisonarbeit 
für Geringqualifizierte 

reaktivieren
(branchenspezifisch)

Abb. 5 Legale Migrationswege für Drittstaatsangehörige ermöglichen und steuern – Handlungsempfehlungen

Quelle: SVR-Forschungsbereich/KALUZA+SCHMID Studio GmbH
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5.1.1	Whole-of-Government	durch	Migrations-
kabinett	umsetzen

Grundsätzlich sind bei der Gestaltung von Zuwande-

rungspolitik größtmögliche Schnittmengen zwischen 

den verschiedenen Politikfeldern auf Bundesebe-

ne zu suchen – in Bezug auf die in der vorliegenden 

Studie behandelte Thematik vorrangig zwischen ar-

beitsmarkt-, ordnungs-, außen- und entwicklungs-

politischen Interessen. Hierfür ist es erforderlich, die 

relevanten Bundesministerien einzubeziehen. Bisheri-

ge Ansätze und Formate der Ressortkoordination ha-

ben sich jedoch nicht als nachhaltig erwiesen;80 und 

auch konzeptionell-strategische Überlegungen, die 

unterschiedliche Ressortinteressen integrieren, liegen 

bislang im Bereich der Migrationspolitik kaum vor.81 

Im Hinblick auf die wachsende Bedeutung migrations-

politischer Fragen in den auswärtigen Beziehungen, 

die nicht ohne das Spektrum innen- und arbeitsmarkt-

politischer Interessen verhandelt werden können, 

sollte	 die	 Einrichtung	 eines	 regelmäßig	 tagenden	
Migrationskabinetts	unter	der	Leitung	des	Bundes-
kanzleramts	 erwogen	 werden.	 Analog zum jüngst 

etablierten „Digitalkabinett“82	würde ein solcher Kabi-

nettsausschuss der gewachsenen Bedeutung des The-

mas allein schon deklamatorisch Rechnung tragen.	In	
diesem	Kabinett	könnte	auch	der	Beitrag	der	Zuwan-
derung	zur	Fachkräftestrategie	der	Bundesregierung	
in	Abgleich	mit	weiteren	Zielen	anderer	Politikfelder	
diskutiert	 werden.	 Ständige	 Mitglieder	 sollten	 das	
Auswärtige	Amt	sowie	die	Ressorts	des	Innern,	für	
Bau	und	Heimat,	für	wirtschaftliche	Zusammenarbeit	
und	Entwicklung,	für	Arbeit	und	Soziales	sowie	für	

80  Im Rückblick auf die Beratung migrationspolitischer Fragen auf Bundesebene dominierten in Deutschland interministeriel-
le Arbeitsgruppen, Kommissionen und Bund-Länder-Gremien auf Zeit (vgl. Schneider 2010). Die am 15.10.2014 eingesetzte 
Staatssekretärs-Arbeitsgruppe „Internationale Migration“ sollte über zwei Jahre tätig sein und berichten (vgl. BT-Drs. 18/3361 
und 18/3419), wurde jedoch im Zuge der notwendigen Ad-hoc-Koordination während der sog. Flüchtlingskrise ohne offizielles 
Ergebnis aufgelöst.

81  Vor diesem Hintergrund hat der SVR bereits zu Beginn der 18. Legislaturperiode die Entwicklung eines Nationalen Aktionsplans 
Migration (NAM) als migrationspolitische Gesamtstrategie vorgeschlagen (SVR 2013). Erste Konzepte und nachhaltig koordinierte 
Kooperationen unter Beteiligung von jeweils zwei bzw. drei Bundesressorts sind seitdem bei der Entwicklung einer „Strategie für 
Migration und Entwicklung“ zwischen AA, BMZ und BMI (vgl. Bundesregierung 2016) ebenso zu verzeichnen wie bei der ebenfalls 
2016 entwickelten gemeinsamen Rückkehrinitiative von BMI und BMZ. Auch für das aktuell verhandelte Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz wurde eine Staatssekretärs-Arbeitsgruppe gegründet. 

82  Vgl. BT-Drs. 19/409.
83  Vgl. dazu insbesondere den etablierten „Gesamtregierungsansatz“ zur Migrationsaußenpolitik der Schweiz (Ohliger/Mesghena 

2017: 31–33) sowie die Überlegungen bei Angenendt und Bendel (2017). Die breite Ressortbeteiligung könnte auch gewährleis-
ten, dass die in deutschen Koalitionsregierungen typischerweise auftretenden parteipolitischen Differenzen bereits ex ante zu 
einem besseren Ausgleich kommen. 

Wirtschaft	und	Energie	sein.	Anlassbezogen	könnten	
weitere	 Bundesministerien	 (z.	 B.	 das	 Umweltmi-
nisterium,	wenn	es	um	Fragen	der	klimabedingten	
Migration	 geht)	 beteiligt	 werden.	 Die	 Kernaufga-
be	des	Migrationskabinetts	bestünde	darin,	Fragen	
der	 (auswärtigen)	 Migrationspolitik	 umfassend	 zu	
diskutieren,	 die	 teilweise	 divergierenden	 Ressort-
interessen	im	Sinne	einer	gemeinsamen	und	kohä-
renten	Strategie	auszugleichen	und	die	Zielrichtung	
politischer	Maßnahmen	klar	zu	definieren.83	Dadurch 

könnte die Bundesregierung auch nach außen – also 

gegenüber Drittstaaten bzw. innerhalb der EU – ein-

heitlicher auftreten und stärker als strategisch und 

abgestimmt handelnd wahrgenommen werden. Eine 

kohärente Migrationsaußenpolitik ließe sich zudem ge-

genüber der deutschen Bevölkerung überzeugend und 

ausgewogen kommunizieren, was nicht zuletzt Verzer-

rungen im politischen Diskurs entgegenwirken würde. 

Auch im Deutschen Bundestag könnte der domänen-

übergreifende Charakter der Migrationspolitik stärker 

nachvollzogen werden, etwa indem die einschlägigen 

Parlamentsausschüsse zu einzelnen Dossiers oder bei 

der Anhörung von Sachverständigen gemeinsam tagen 

(vgl. dazu etwa die gemeinsame Anhörung der Aus-

schüsse für Inneres und für Arbeit und Soziales zum 

Entwurf eines Integrationsgesetzes am 20. Juni 2016) 

oder einen (temporären) Unterausschuss bilden, in den 

Mitglieder verschiedener Ausschüsse entsandt werden.

Für einen funktionierenden Whole-of-Government-

Ansatz müsste sich zudem die Zusammenarbeit der 

mit Migrationspolitik befassten nachgeordneten Be-

hörden verbessern, damit rechtliche Zuwanderungsop-

tionen nicht durch administrative Hürden und Prozesse 
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ausgebremst werden. Wie am Beispiel der administ-

rativen Umsetzung der Westbalkan-Regelung deutlich 

wird, sollte insbesondere die Zusammenarbeit der BA 

und der Auslandsvertretungen optimiert werden. Hier-

zu müsste vorab jedoch eine Koordinierung der ent-

sprechenden Ressorts erfolgen; geschieht dies nicht, 

werden auch neue zuwanderungspolitische Regelun-

gen ohne gesamtstrategische Ausrichtung bleiben.

5.1.2	In	länderspezifischen	Zuwanderungsoptionen	
denken

Im Sinne einer umfassenden Migrationspolitik sollte 

erwogen werden, mehr länder- und regionenspe-

zifische Zuwanderungsoptionen einzuführen. Nicht 

zuletzt wurde mit der Westbalkan-Regelung der An-

spruch eines ‚generischen Zuwanderungsrechts’ klar 

durchbrochen. Grund für diesen Paradigmenwechsel 

ist der steuerungspolitische Anspruch, verflochtene 

Flucht- und Migrationsbewegungen und Motive stär-

ker zu entflechten. Mit der Westbalkan-Regelung wur-

de diese ordnungspolitische Motivation in Form einer 

reaktiven Maßnahme verfolgt. Sollte	 der	 Wunsch,	
Migrationsbewegungen	 aus	 bestimmten	 Her-
kunftsländern	 und	 -regionen	 effizient	 zu	 steuern,	
fortbestehen,	 könnten	 weitere	 länderspezifische	
Maßnahmen	 eine	 gezielte	 und	 proaktive	 Migrati-
onssteuerung	 gewährleisten.	 Diese	 passgenauen	
Programme	 und	 Initiativen	 würden	 als	 ergänzen-
der	Baustein	einer	ganzheitlichen	Migrationspolitik	
neben	die	bestehenden	generellen	rechtlich	eröff-
neten	 Zuwanderungsmöglichkeiten	 für	Drittstaats-
angehörige	treten,	die	bestimmte	Kriterien	erfüllen	
(z.	B.	ein	Arbeitsplatzangebot	haben	und	bestimm-
ten	Qualifikationserfordernissen	entsprechen).	Der 

naheliegende Vorwurf, dadurch entstehe ein diskri-

minierendes Zuwanderungsrecht, kann vor allem 

dadurch entkräftet werden, dass es sich bei solchen 

Regelungen um singuläre Besserstellungen im Sinne 

einer Meistbegünstigung (und nicht um ausschlussori-

entiertes ‚Downgrading‘) bestimmter Staatsangehöri-

ger handelt. Spezifische	Regelungen,	die	Angehörige	
bestimmter	Staaten	den	Vorrang	geben,	wären	so-
mit	Ausdruck	einer	pragmatischen	Migrationspolitik, 

die sich von dem vielfach vertretenen Ansatz prinzi-

piell chancengleicher Zugangsmöglichkeiten für Dritt-

staatsangehörige notwendig verabschieden müsste. 

Solche länderspezifischen Zuwanderungsoptionen 

sind im Übrigen in der deutschen Erwerbsmigrations-

geschichte nicht neu und bereits jetzt im deutschen 

Recht angelegt (s. Kap. 5.2.2).

5.1.3	Legale	Migration	und	Mobilität	als	eigen-
ständigen	Baustein	in	der	Migrationsaußenpolitik	
stärken

Sowohl bilaterale als auch von der EU verantworte-

te	 legale	Migrationsangebote	sollten	nicht lediglich	
als taktische (nachgeordnete, optionale) Bargaining 

Chips eingesetzt werden (vgl. Strik 2018), sondern 

vielmehr	 zentraler	 Bestandteil	 einer	 umfassenden	
migrationsaußenpolitischen	 Beziehung	 zu	 Dritt-
staaten sein, auch um deren legitimen Interessen zu 

entsprechen und ihre Kooperationsbereitschaft in an-

grenzenden Bereichen zu erhöhen. Auf europäischer 

Ebene wird legale Migration spätestens seit dem 

ersten Gesamtansatz für Migrationsfragen von 2005 

vor allem gegenüber afrikanischen Staaten in immer 

neuen Formaten und Leitpapieren in Aussicht gestellt. 

Von vereinzelten Ausnahmen abgesehen, haben die-

se Initiativen einschließlich der neuesten Europäischen 

Migrationsagenda jedoch kaum Früchte getragen (vgl. 

Collett/Ahad 2017: 38). Angesichts der Vielzahl dieser 

Bekundungen, die einen gewissen Aktionismus insbe-

sondere der Kommission dokumentieren, stellt	 sich	
in	der	Tat	die	Frage	nach	der	Substanz	europäischer	
Initiativen	und	dem	Gewinn,	den	die	Einbeziehung	
der	europäischen	Ebene	bringt.	Hier	ist	es	an	der	EU,	
ihre	 Initiativen	 besser	 aufeinander	 abzustimmen	
und	den	Mehrwert	für	die	Mitgliedstaaten	heraus-
zustellen. 

Gleichzeitig ist die Diskrepanz zwischen den immer 

wieder angekündigten Maßnahmen zur Förderung le-

galer Migrationsangebote für Drittstaatsangehörige 

und ihrem ausbleibendem Erfolg nicht zuletzt auf den 

fortwährenden Widerstand der Mitgliedstaaten, und 

damit auch Deutschlands, zurückzuführen. Wenn	sich	
Deutschland	an	verschiedenen	Formaten	der	euro-
päischen	 Migrationsaußenpolitik	 beteiligt,	 sollte	
diese	Beteiligung	auch	mit	konkretem	Engagement	
unterlegt	werden.	Beispielsweise könnte im Rahmen 

der angekündigten Pilotprojekte für legale Migration 
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eine systematische Auswertung bereits durchgeführter 

Initiativen der koordinierten Arbeitsmigration (s. Kap. 

4.2) stattfinden, um so neue Initiativen auszuloten 

oder bestehende Projekte in ihrem quantitativ bislang 

stark begrenzten Umfang durch europäische Kofinan-

zierung deutlich auszuweiten. 

5.2.Instrumente.der.zuwanderungsrecht-
lichen.Steuerung.wählen

Sind die Zielkorridore von Zuwanderungspolitik ab-

gesteckt, können sich politisch Handelnde leichter 

auf konkrete Instrumente einigen, die zur Verfolgung 

dieser Ziele dienen. Für die Zuwanderungs- und Mobi-

litätsoptionen für gering- bis mittelqualifizierte Dritt-

staatsangehörige ohne Schutzperspektive steht aktuell 

vor allem die Ausweitung der Westbalkan-Regelung 

auf andere Länder zur Diskussion. Dabei ist der 2015 

eingeführte § 26 Abs. 2 BeschV nicht das einzige ver-

fügbare zuwanderungsrechtliche Instrument. Im Fol-

genden werden Handlungsansätze aus dem zuwan-

derungsrechtlichen ‚Instrumentenkasten‘ identifiziert, 

mit denen die in Kapitel 5.1 skizzierten Ziele verfolgt 

werden können.

5.2.1	Die	Westbalkan-Regelung	nicht	zur	Blaupause	
erklären

Aus den Erfahrungen mit dem politischen Experiment 

der Westbalkan-Regelung sollten die richtigen Lehren 

gezogen werden, indem die spezifische Situation die-

ser Staatengruppe bei der Frage nach der Übertragbar-

keit berücksichtigt wird (vgl. SVR 2018c). Es bietet sich 

an, hier auch die Schlussfolgerungen aus der derzeit 

laufenden Evaluation der Maßnahme einzubeziehen. 

Als aktuelle ‚Transferkandidaten‘ stehen vor allem 

Georgien und die Maghreb-Länder Marokko, Tunesien 

84  Entwurf eines Gesetzes zur Einstufung Georgiens, der Demokratischen Volksrepublik Algerien, des Königreichs Marokko und 
der Tunesischen Republik als sichere Herkunftsstaaten vom 29.10.2018 (BT-Drs. 19/5314). Darüber hinaus deutete Bundes - 
kanzlerin Angela Merkel zuletzt an, dass die Westbalkan-Regelung für Arbeitsmigrantinnen und -migranten „prototypisch für Ver-
einbarungen mit anderen Ländern sein“ könne (Spiegel Online 2018: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fachkraefte-
einwanderungsgesetz-hubertus-heil-will-schnupper-visa-a-1219574.html, 07.11.2018). 

85  Vgl. FAZ 2017: http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/rueckfuehrung-von-asylbewerbern-aus-dem-maghreb-15075593.
html, zur aktuellen Kooperation mit Algerien vgl. DW 2018: https://www.dw.com/de/algerien-sagt-rücknahme-von-ausreise-
pflichtigen-zu/a-45524259 (07.11.2018).

und Algerien zur Diskussion, die nach einem aktuellen 

Gesetzesentwurf84 zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt 

werden sollen. Dabei sind jedoch die teils stark differie-

renden Kontextbedingungen zu berücksichtigen:

• In Deutschland existieren Diaspora-Netzwerke von 

Migrantinnen und Migranten aus den Westbalkan-

staaten, auf die Neuzuwandernde zurückgreifen 

können. Solche Netzwerke sind für das Job-Mat-

ching, also die effektive Vermittlung in Beschäf-

tigungsverhältnisse, entscheidend, fehlen aber 

beispielsweise für die nordafrikanischen Staaten 

weitgehend. Der Rückgriff auf eine rein arbeitge-

ber- und marktorientierte Zuwanderungsoption wie 

beim § 26 Abs. 2 BeschV würde daher für andere 

Staatengruppen keine wirkliche Alternative zu einer 

irregulären Einreise bieten, da schlichtweg die Ver-

mittlungsstrukturen fehlen, um vom Herkunftsland 

aus eine Stellenzusage zu erhalten.

• Mit den Westbalkanstaaten waren bereits vor Ein-

führung der Regelung vielfältige und gut funk-

tionierende migrationspolitische Kooperations-

beziehungen etabliert. Die Staaten kooperierten 

insbesondere bei der Rückführung. Der ‚Weg über 

das Asyl‘ ist jedoch umso attraktiver, je größer die 

Rückführungshemmnisse sind. Obwohl bereits über 

erste Verbesserungen berichtet wurde,85 müssten 

diese Hemmnisse seitens der Maghreb-Staaten be-

seitigt werden. Andernfalls könnte die neue Option 

der Erwerbsmigration nicht attraktiver als der Asyl-

antrag erscheinen. 

Darüber hinaus zeigen die Daten über die Nutzung der 

Westbalkan-Regelung, dass nicht nur Zuwanderung 

von Geringqualifizierten, sondern auch von Fachkräf-

ten stattfindet, also von beruflich qualifizierten Mig-

rantinnen und Migranten bzw. Personen mit Berufser-

fahrung, die offenbar aufgrund aufenthaltsrechtlicher 

Hürden (z. B. fehlendem Gleichwertigkeitsnachweis 

oder fehlender Ausbildung in einem Mangelberuf) zu-

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fachkraefte-einwanderungsgesetz-hubertus-heil-will-schnupper-visa-a-1219574.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fachkraefte-einwanderungsgesetz-hubertus-heil-will-schnupper-visa-a-1219574.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/rueckfuehrung-von-asylbewerbern-aus-dem-maghreb-15075593.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/rueckfuehrung-von-asylbewerbern-aus-dem-maghreb-15075593.html
https://www.dw.com/de/algerien-sagt-r%C3%BCcknahme-von-ausreisepflichtigen-zu/a-45524259
https://www.dw.com/de/algerien-sagt-r%C3%BCcknahme-von-ausreisepflichtigen-zu/a-45524259
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vor nicht nach Deutschland kommen konnten (s. Kap. 

3.3). Eine	einfache	Übertragung	der	Regelung	auf	
andere	Länder	würde	die	Vielschichtigkeit	des	Qua-
lifikationsniveaus	von	Zuwanderungswilligen	daher	
nicht	ausreichend	berücksichtigen.	

5.2.2	Mittelqualifizierte	Drittstaatsangehörige:	
Vermittlungsabsprachen	ausbauen	und	Berufsaus-
bildung	erleichtern

Mittelqualifizierte Migrantinnen und Migranten sind 

Personen mit informellen Kompetenzen oder einem 

Berufsabschluss, der in Deutschland nicht anerkannt 

wird (Info-Box 1). Für diese Gruppe sind Vermitt-
lungsabsprachen	zwischen	der	ZAV	und	der	Arbeits-
verwaltung	des	Herkunftslandes ein probates Mittel. 

Sie	bieten	den	Vorteil,	dass	die	spezifischen	Verhält-
nisse	des	Herkunftslandes	Berücksichtigung	finden	
können,	also	etwa	das	dortige	Bildungssystem,	ein	
sektorspezifisches	 Überangebot	 an	 Arbeitskräften	
oder	ein	Weiterbildungsbedarf	 in	bestimmten	Be-
schäftigungsbereichen.	Gleichzeitig	ermöglichen	sie	
die	Berücksichtigung	legitimer	Interessen	Deutsch-
lands	als	Zielstaat.	Hierfür wäre es sinnvoll, im Zuge 

der Reformen durch das Fachkräfteeinwanderungsge-

setz eine einheitliche Rechtsgrundlage zu schaffen, die 

Planungssicherheit und mehr Transparenz für künftige 

Vorhaben im Rahmen der koordinierten Arbeitsmig-

ration bietet. 

Ein	 spezifischer	 rechtlicher	 Passus,	 der	 sich	 für	
länderbezogene	Regelungen	eignet,	ist	§	29	Abs.	2	
BeschV.	Demnach	können	Drittstaatsangehörige	für	
bis	zu	18	Monate	mit	dem	Ziel	der	beruflichen	und	
sprachlichen	Fortbildung	beschäftigt	werden,	wenn	
eine	Vereinbarung	mit	ihrem	Herkunftsstaat	getrof-
fen	wurde	(Gastarbeitnehmer-Vereinbarung).	Solche 

Vereinbarungen hat Deutschland ab 1990 mit einigen 

mittel- und osteuropäischen Ländern geschlossen, um 

deren Transformation zur Marktwirtschaft zu unterstüt-

zen. Heute findet die Regelung aber praktisch keine 

Anwendung mehr, da die meisten der ehemaligen 

Partnerstaaten inzwischen der EU beigetreten und 

86  So heißt es in den entsprechenden Durchführungsanweisungen der BA (Stand Mai 2011): „Die Vereinbarungen sind […] in erster 
Linie ein wichtiger entwicklungspolitischer Beitrag, die Umstellung der Wirtschaft in den Partnerländern zu fördern und zu unter-
stützen. Ihr Sinn liegt nicht darin, Beschäftigungsprobleme von Unternehmen in Deutschland zu lösen.“

keine neuen Vereinbarungen hinzugekommen sind. 

Gerade aufgrund des entwicklungspolitischen Im-

petus86 erscheint die Regelung jedoch geeignet, im 

Rahmen zukünftiger migrationspolitischer Abkommen 

mit wichtigen Herkunftsländern z. B. in Afrika ‚wieder-

belebt‘ zu werden. 

Grundsätzlich	 zeigt	 sich:	 Das	 Aufenthaltsrecht	
bietet	ein	hohes	Maß	an	Flexibilität,	um	auf	der	Ba-
sis	zwischenstaatlicher	Vereinbarungen	auch	solche	
Drittstaatsangehörigen	in	Deutschland	zu	beschäfti-
gen,	die	nicht	über	eine	qualifizierte	Berufsausbil-
dung	verfügen	oder	Fachkraft	in	einem	Mangelbe-
ruf	sind. Auch die Abkommen selbst könnten je nach 

Erfordernis sehr flexibel ausgestaltet werden – etwa 

hinsichtlich bestimmter Beschäftigungsbereiche, Al-

tersgruppen oder maximaler Kontingente. Von dieser 

Flexibilität sollte auch Gebrauch gemacht werden.

Ein weiterer Weg für mittelqualifizierte Zuwande-

rungswillige ist die direkte Vermittlung	und	Anwer-
bung	in	die	Berufsausbildung. Hier sind Verbesserun-

gen an den zentralen ‚Stellschrauben‘ der Finanzierung 

und der Infrastruktur der Ausbildungsvermittlung 

möglich. Gleichzeitig könnten aufenthaltsrechtliche 

Erleichterungen erwogen werden.

Finanzierungsmöglichkeiten für die Berufsausbildung 
weiterentwickeln
Die Finanzierung ist für Drittstaatsangehörige die 

zentrale Zugangshürde zur Aufnahme einer Berufs-

ausbildung. Nicht nur der Lebensunterhalt der Aus-

zubildenden in Deutschland, sondern auch die Kosten 

der Vorbereitung des Aufenthaltes und die etwaige 

Sprachförderung im Herkunftsland müssen gedeckt 

werden. Selbst sprachlich und fachlich geeigneten 

Kandidatinnen und Kandidaten bleibt daher der Zuzug 

nach Deutschland in vielen Fällen verwehrt. Aber auch 

Arbeitgeber müssen zusätzliche Ressourcen wie etwa 

Unterkünfte bereitstellen, was gerade für kleine und 

mittlere Betriebe zur Belastungsprobe werden kann. 

Dies gilt auch für die Teilnahme von Unternehmen an 

koordinierten Arbeitsmigrationsprogrammen, sofern 

diese arbeitgeberfinanziert und nicht rein staatlich 
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finanziert sind. Vielfach scheuen sich Betriebe, die 

Mehrkosten für Anwerbung, Vorbereitung und Beglei-

tung der Auszubildenden zu tragen. Allerdings ist an-

zunehmen, dass sich diese Bereitschaft erhöhen wird, 

wenn sich branchenspezifische Fachkräfteengpässe 

weiter verschärfen.

In	Branchen	mit	unmittelbarer	gesellschaftlicher	
Relevanz	(z.	B.	im	Gesundheitswesen)	sollte	der	Aus-
bau	staatlicher	Programme	erwogen	werden,	wobei	
die	Evaluierung	bereits	durchgeführter	Pilotprojek-
te	zugrunde	gelegt	werden	sollte.	In anderen Bran-

chen (z. B. im Hotel- und Gaststättengewerbe oder im 

sonstigen Dienstleistungsbereich) ist es angeraten, die 

Privatwirtschaft einzubeziehen, wobei geklärt werden 

muss, wer welchen Anteil an der Finanzierung trägt. 

Insbesondere für kleine und mittelständische Unter-

nehmen sollte über neue Förder- und Finanzierungs-

instrumente nachgedacht werden, etwa in Form von 

Krediten, die an andere Mittelstandsförderprogramme 

angelehnt sind, z. B. über die Kreditanstalt für Wieder-

aufbau (KfW).

Vorhandene Vermittlungsstrukturen in die Berufs-
ausbildung besser nutzen
Ein zweiter ‚Hebel‘ ist die Bereitstellung	einer	Betreu-
ungsarchitektur durch zentrale Vermittlungsinstanzen 

und Ansprechpartner. Für viele Unternehmen ist nicht 

immer ersichtlich, an wen sie sich bei der Suche nach 

ausländischen Auszubildenden wenden können. Das-

selbe gilt für die Migrantinnen und Migranten, denen 

in ihren Herkunftsländern kaum Anlaufstellen für die 

persönliche Beratung zur Verfügung stehen. Mit der 

Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der 

BA gibt es eine etablierte Einrichtung im Geflecht der 

zahlreichen Akteure, die in den Herkunftsländern eine 

stärkere Präsenz entwickeln könnte. Dies sollte im 

Rahmen eines systematischen	Austauschs	zwischen	
ZAV,	GIZ	und	Auslandshandelskammern	sowie	Bran-
chen-	 und	 Arbeitgeberverbänden	 geschehen.	 Als	
geeignete	Netzwerk-Institutionen	in	ausgewählten,	
migrationspolitisch	bedeutsamen	Herkunftsländern	
könnten	die	neuen	bzw.	im	Aufbau	befindlichen	Mi-
grationsberatungszentren	der	GIZ	dienen. Sie werden 

durch die Arbeitsgemeinschaft CIM von GIZ und ZAV 

gemeinsam betreut. Das Portfolio und die Ausstattung 

der Zentren sind bislang begrenzt – so findet keine di-

rekte Vermittlung in Erwerbstätigkeit oder Ausbildung 

statt, was nur durch Kräfte, die von der BA entsandt 

und mandatiert werden, gewährleistet werden könn-

te. Auch hierfür wären die Arbeitsverwaltungen der 

Herkunftsländer einzubeziehen. 

5.2.3	Alternativen	für	geringqualifizierte	Dritt-
staatsangehörige:	Reaktivierung	der	Saisonarbeit	

Eine alternative Zugangsoption für Drittstaatsangehö-

rige mit geringem Qualifikationsniveau könnte in der	
Reaktivierung	 der	 Saisonarbeit	 über § 15a BeschV 

bestehen. Ein entscheidender	Vorteil	gegenüber der 

Ausweitung des § 26 Abs. 2 BeschV bestünde	dar-
in,	dass	eine	stärkere	staatliche	Kontrolle	gewähr-
leistet	wäre,	wenn mit den Arbeitsverwaltungen der 

Herkunftsländer Vermittlungsabsprachen über Aus-

wahl und Verfahren der Anwerbung getroffen werden.	
Damit könnten Verdrängungseffekte in Deutschland 

ebenso vermieden werden wie die Abwerbung von 

Arbeitskräften aus Ländern, die selbst vom Arbeitskräf-

temangel bedroht sind. Für eine Reaktivierung dieses 

Kanals sprechen die vorgebrachten arbeitsmarktspezi-

fischen Bedarfe (s. Kap. 3.1), wenngleich es an empi-

rischen Daten mangelt, mit denen eine differenzierte 

Betrachtung der branchenspezifischen und regionalen 

Arbeitsmarktsituation und ihrer künftigen Entwicklung 

im geringqualifizierten Bereich möglich wäre. 

Im Vergleich zu anderen Zuwanderungskanälen 

fallen bei der Saisonarbeit zudem die effektiven Zu-

gangshürden wesentlich niedriger aus. So sind die 

Sprachbarrieren geringer und auch finanzielle und 

fachliche Ausgangsvoraussetzungen sind leichter zu 

erfüllen als beispielsweise bei der Aufnahme einer 

dualen Berufsausbildung. Insofern würde sich dieser 

Zugangskanal für Drittstaatsangehörige mit geringem 

Qualifikationsniveau durchaus eignen. Gleichzeitig 

bestehen ernst zu nehmende Risiken: Zwar kann Sai-

sonarbeit im Sinne einer zirkulären Migration durchaus 

entwicklungspolitische Potenziale entfalten, da mit ihr 

in der Regel Rücküberweisungen ins Herkunftsland 

verbunden sind (vgl. Schneider/Parusel 2011: 27–28), 

gleichzeitig schränken Arrangements der temporären 

Migration die beruflichen, familiären und persönli-

chen Entwicklungsmöglichkeiten tendenziell ein (vgl. 

Castles 2006; Ruhs/Martin 2008). Hinzu kommt die 
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Befürchtung aus gewerkschaftsnahen Kreisen, dass 

neue Möglichkeiten der Erwerbsmigration in Sektoren 

mit eher niedrigen Qualifikationsanforderungen die 

Arbeitskosten – und darüber vermittelt die Löhne – 

‚künstlich‘ niedrig halten könnten (vgl. Seils 2018).

Dennoch	kann	eine	Reaktivierung	in	den	Bran-
chen	sinnvoll	sein,	in	denen	mittel-	und	langfristig	
ein	Mangel	an	Saisonarbeitskräften	herrschen	wird,	
wenn	sie	in	enger	Absprache	mit	den	Sozialpartnern	
gestaltet	 wird.	 Mit Blick auf sicherheitspolitische 

Bedenken vor unkontrollierter Zuwanderung könnte 

dies zunächst im kleinen Rahmen erprobt werden, 

beispielsweise indem die BA begrenzte Kontingente 

(gemäß § 39 Abs. 6 Satz 3 AufenthG) etwa im Ho-

tel- und Gaststättengewerbe mit einzelnen nordafri-

kanischen Staaten zur Verfügung stellen würde, was 

sich bei Erfolg ausbauen ließe. Von der Landwirtschaft 

wurden Absprachen dieser Art bereits mit der Ukraine 

und Weißrussland gefordert (vgl. Zeit Online 2018), 

die auf Basis der Erfahrungen mit Saisonarbeitskräften 

aus anderen osteuropäischen Staaten durch bilaterale 

Vermittlungsabsprachen vergleichsweise leicht und ri-

sikoarm zu realisieren wären. Denkbar wäre auch eine 

Zusammenarbeit mit Georgien, das laut aktuellem Ge-

setzentwurf auf die erweiterte Liste der sicheren Her-

kunftsstaaten aufgenommen werden soll. Gegen die 

Ausweitung in den ost- und südosteuropäischen Raum 

spricht allerdings, dass sich das Arbeitskräftepotenzi-

al dieser Länder aufgrund ihrer wirtschaftlichen und 

demografischen Entwicklung ebenfalls verringern wird 

(s. Kap. 3.1). Daher könnten Vermittlungsabsprachen 

mit ausgewählten afrikanischen Ländern mit einem 

hohen Migrationspotenzial bzw. hoher Arbeitslosigkeit 

eine sinnvolle Alternative darstellen. Insbesondere die 

Maghreb-Staaten kommen für migrationspolitische 

Angebote infrage, wenn sie auf die Liste der siche-

ren Herkunftsstaaten aufgenommen werden und sich 

eine engere Kooperation bei der Rücknahme eigener 

Staatsbürgerinnen und Staatsbürger bzw. von Dritt-

staatsangehörigen konkretisiert. 

5.3.Ausblick

Die Herausforderungen in der auswärtigen Migrations-

politik werden auf nationaler und europäischer Ebene 

in den kommenden Jahren eher zu- als abnehmen. 

Das Ziel, irreguläre Migration weiter zu begrenzen – 

etwa durch verstärkten Grenzschutz, beschleunigte 

Asylverfahren und Rückführungen oder exterritoriale 

Maßnahmen der Migrationsverhinderung durch Dritt-

staaten –, hat jedoch seinen Preis, denn damit werden 

nicht zuletzt auch die Zugangswege von tatsächlich 

Schutzbedürftigen eingeschränkt. Gleichzeitig exis-

tieren weiterhin kaum legale Zugangsmöglichkeiten 

in Arbeit oder Ausbildung für jene Bildungsschichten, 

die es aufgrund von Armut, Erwerbs- und Perspek-

tivlosigkeit häufig am stärksten zur Auswanderung 

drängt. Diese Gruppen werden vermutlich auch von 

dem derzeit diskutierten Fachkräfteeinwanderungs-

gesetz kaum profitieren können. Aus diesem Grund 

könnte der Ruf nach solchen Zuwanderungsoptionen 

in absehbarer Zeit lauter werden, insbesondere wenn 

Deutschland in Zukunft häufiger mit den Regierungen 

von Drittstaaten migrationspolitische package deals 

verhandelt. 

Die vorliegende Studie hat sich daher vor allem mit 

politischen und rechtlichen Handlungsoptionen für die-

se ‚Leerstelle‘ deutscher Migrationspolitik befasst. Für 

eine nachhaltige Gestaltung empfiehlt sich ein koordi-

niertes, ressortübergreifendes Handeln, das vor allem 

die Ziele der Ordnungs-, Arbeitsmarkt-, Außenpolitik 

und Entwicklungszusammenarbeit miteinander in Ein-

klang bringt. Dabei zugleich stärker länder- bzw. regi-

onenspezifisch vorzugehen, würde bedeuten, dass ne-

ben ein im Grundsatz universalistisches Ausländer- und 

Aufenthaltsrecht eine partikularistische Migrationspo-

litik treten würde, die vor allem auf untergesetzlicher 

Ebene steuert. Eine kritische Reflexion der Erfahrungen 

aus jüngeren politischen Experimenten wie der West-

balkan-Regelung oder entwicklungspolitisch motivier-

ten Pilotprojekten zur Erwerbs- und Ausbildungsmigra-

tion kann hierbei den richtigen Weg weisen.
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Anhang

Tab.	5	Asylablehnungsquoten,	Gesamtschutzquote	und	sonstige	Verfahrenserledigungen,	Westbalkan

Her-
kunfts-
land

Asylablehnungsquote in %  
(unbegründet/ 

offensichtlich unbegründet)

Gesamtschutzquote in % sonstige Verfahrenserledigungen in %

 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Alba nien 70,0 81,9 87,2 79,7 63,0 7,0 2,2 0,2 0,4 1,4 23,0 15,8 12,6 19,9 35,6

Bosnien 
und 
Herze-
gowina

62,1 60,5 51,4 58,4 51,8 0,5 0,3 0,2 0,7 1,5 37,4 39,2 48,4 40,9 46,7

Kosovo 56,7 49,1 87,7 78,4 61,1 1,2 1,1 0,4 0,8 2,3 42,1 49,8 11,8 20,9 36,6

Mazedo-
nien

60,6 65,1 67,7 62,4 56,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,8 39,1 34,6 31,8 37,3 42,8

Monte-
negro

51,3 74,4 80,8 80,0 55,0 2,3 k.A. 0,3 0,5 0,9 46,3 25,6 18,9 19,4 44,1

Serbien 59,3 62,7 60,9 58,7 52,0 0,2 0,2 0,1 0,3 0,6 40,5 37,1 39,0 41,0 47,3

Quelle:.BAMF.2014;.BAMF.2015;.BAMF.2016a;.BAMF.2917a;.BAMF.2018b;.eigene.Zusammenstellung
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Tab.	6		Asylablehnungsquoten,	Gesamtschutzquote	und	sonstige	Verfahrenserledigungen,	ausgewählte	
afrikanische	Länder

Her-
kunfts-
land 

Asylablehnungsquote in %  
(unbegründet/ 

offensichtlich unbegründet)

Gesamtschutzquote in % sonstige Verfahrenserledigungen in %

 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Ägypten 47,1 30,0 26,2 64,5 57,6 26,9 16,2 42,2 17,5 17,7 26,0 53,8 31,6 18,0 24,8

Alge rien 52,4 30,9 30,0 61,1 48,3 3,6 0,3 1,6 2,7 3,3 44,0 68,8 68,4 36,3 48,4

Äthio-
pien

58,8 41,3 22,6 54,4 65,3 24,3 21,0 24,6 17,6 21,7 16,9 37,7 52,8 28,0 13,0

Côte 
d’Ivoire

36,9 20,2 8,6 36,6 44,7 2,7 2,0 2,6 4,8 8,8 60,4 77,8 88,8 58,7 46,5

Gambia 46,9 14,6 9,0 48,5 60,7 8,8 2,0 2,7 6,5 4,7 44,4 83,4 88,4 45,0 34,7

Ghana 67,6 31,3 23,5 66,8 71,4 2,5 1,7 2,3 3,4 5,1 29,9 67,0 74,3 29,8 23,5

Guinea 48,1 17,4 20,1 42,0 43,0 21,7 14,0 18,4 16,6 16,3 30,2 68,6 61,5 41,4 40,7

Kame-
run 

52,3 31,3 24,7 45,9 60,2 9,7 4,7 1,8 1,7 6,7 37,9 64,1 73,5 52,4 33,1

DR 
Kongo

67,6 45,6 65,2 57,1 45,4 18,3 23,5 18,3 17,3 33,5 14,1 30,9 16,5 25,6 21,1

Mali 38,1 33,6 17,3 39,1 54,2 2,7 1,6 4,2 5,8 7,1 59,2 64,8 78,6 55,1 38,7

Marokko 63,5 43,8 41,7 62,8 50,8 1,2 1,0 3,7 3,6 6,0 35,3 55,2 54,6 33,6 43,2

Niger 48,7 14,9 12,3 34,6 57,4 k. A. 0,6 2,8 2,7 3,0 51,3 84,5 84,9 62,8 39,7

Nigeria 49,5 18,1 15,8 47,2 54,2 11,0 8,1 6,6 9,9 17,3 39,5 73,7 77,5 42,9 28,5

Senegal 52,0 28,9 13,5 79,1 60,6 3,9 1,2 0,9 2,0 4,8 44,1 69,9 85,6 19,0 34,6

Tune sien 50,6 53,6 48,9 56,5 49,9 1,6 0,2 0,2 0,8 3,1 47,8 46,2 51,0 42,7 47,0

Quelle:.BAMF.2014;.BAMF.2015;.BAMF.2016a;.BAMF.2917a;.BAMF.2018b;.eigene.Zusammenstellung
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